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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates 
über europäische grüne Anleihen
(COM(2021)0391 – C9-0311/2021 – 2021/0191(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2021)0391),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C9-0311/2021),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme der Europäischen Zentralbank vom 5. November 
20211,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 8. Dezember 20212,

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die Stellungnahmen des Haushaltsausschusses und des Ausschusses 
für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung 
(A9‑0156/2022),

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern;

3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.

1 ABl. C 27 vom 19.1.2022, S. 4.
2 ABl. C 152 vom 6.4.2022, S. 105.
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Änderungsantrag 1

ABÄNDERUNGEN DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS*

am Vorschlag der Kommission

---------------------------------------------------------

2021/0191(COD))

Vorschlag für eine 

VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

über europäische grüne Anleihen

(Text von Bedeutung für den EWR)

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 
Artikel 114,
auf Vorschlag der Europäischen Kommission,
nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente,
nach Stellungnahme der Europäischen Zentralbank,
nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses3,
gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren,
in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Der Übergang zu einer klimaneutralen, nachhaltigen, energie- und 
ressourcenschonenden, kreislauforientierten und fairen Wirtschaft spielt eine 
Schlüsselrolle dabei, die langfristige Wettbewerbsfähigkeit der Unionswirtschaft und 
das Wohl ihrer Menschen zu sichern. Im Jahr 2016 hat die Union das Übereinkommen 
von Paris geschlossen.4 Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe c des Übereinkommens von Paris 
enthält das Ziel, die Reaktion auf die Bedrohung durch Klimaänderungen zu verstärken, 
indem unter anderem die Finanzmittelflüsse in Einklang gebracht werden mit einem 
Weg hin zu einer hinsichtlich der Treibhausgase emissionsarmen und gegenüber 
Klimaänderungen widerstandsfähigen Entwicklung. 

(2) Im Investitionsplan für den europäischen Grünen Deal vom 14. Januar 20205 wird die 
Einführung eines Standards für ökologisch nachhaltige Anleihen ins Auge gefasst, um 
weitere Investitionsmöglichkeiten zu eröffnen und die Identifizierung ökologisch 

* Textänderungen: Der neue bzw. geänderte Text wird durch Fett- und Kursivdruck gekennzeichnet; 
Streichungen werden durch das Symbol ▌ gekennzeichnet.
3 ABl. C … vom …, S. ….
4 Beschluss (EU) 2016/1841 des Rates vom 5. Oktober 2016 über den Abschluss des im Rahmen des 
Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen geschlossenen Übereinkommens von 
Paris im Namen der Europäischen Union (ABl. L 282 vom 19.10.2016, S. 4).
5 COM(2020)0021.
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nachhaltiger Investitionen durch eine klare Kennzeichnung zu erleichtern. In seinen 
Schlussfolgerungen vom Dezember 2020 ersuchte der Europäische Rat die 
Kommission, einen Gesetzgebungsvorschlag für einen EU-Standard für grüne Anleihen 
vorzulegen.6 In seinen Entschließungen vom 29. Mai 2018 zu einem nachhaltigen 
Finanzwesen7 und vom 13. November 2020 zu dem Thema „Investitionsplan für ein 
zukunftsfähiges Europa – Finanzierung des Grünen Deals“8 betonte das 
Europäische Parlament die Notwendigkeit eines EU-Standards für grüne Anleihen.

(3) Ökologisch nachhaltige Anleihen zählen zu den wichtigsten Instrumenten für die 
Finanzierung von Investitionen in CO2-arme Technologien, in Energie- und 
Ressourceneffizienz sowie in nachhaltige Verkehrs- und Forschungsinfrastruktur. 
Solche Anleihen können von Finanz- und Nichtfinanzunternehmen sowie von 
öffentlichen Emittenten begeben werden. Bei den verschiedenen bestehenden Initiativen 
für ökologisch nachhaltige Anleihen ist keine einheitliche Definition ökologisch 
nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten sichergestellt. Deshalb ist für Anleger nicht ohne 
Weiteres erkennbar, bei welchen Anleihen der Erlös im Einklang mit den Umweltzielen 
des Übereinkommens von Paris verwendet wird oder zu diesen Zielen beiträgt. 

(3a) Die Europäische Zentralbank (EZB) hat am 8. Juli 2021 einen Fahrplan für 
klimabezogene Maßnahmen verabschiedet, um Klimaschutzaspekte noch stärker in 
ihren geldpolitischen Rahmen und in ihre Operationen in den Bereichen 
Offenlegung, Risikobewertung, Sicherheitenrahmen und Ankäufe von 
Vermögenswerten von Unternehmen einzubeziehen. Der europäische Standard für 
grüne Anleihen kann in dieser Hinsicht ein sehr nützliches Instrument sein, das es 
der EZB ermöglicht, Klimarisiken besser in ihren aufsichtsrechtlichen Rahmen und 
ihren Sicherheitenrahmen einzubeziehen, indem sie beispielsweise den Abschlag bei 
der Verwendung von europäischen grünen Anleihen als Sicherheiten verringert oder 
bei der Festlegung der Eigenkapitalanforderungen der Säule 2 die Green Asset Ratio 
berücksichtigt.

(4) Da die Vorschriften über die Offenlegung von Informationen, die Transparenz und die 
Rechenschaftspflicht externer Bewerter ökologisch nachhaltiger Anleihen sowie die 
Kriterien für die Einstufung von Projekten als ökologisch nachhaltig auseinandergehen, 
können Anleger ökologisch nachhaltige Anleihen nur eingeschränkt erkennen, darauf 
vertrauen und Vergleiche anstellen, während Emittenten ökologisch nachhaltige 
Anleihen nur eingeschränkt für die Umstellung ihrer Tätigkeiten auf ökologisch 
nachhaltigere Geschäftsmodelle nutzen können. 

(5) Bei ihren Bestrebungen, die Übereinstimmung mit den Zielen des Übereinkommens von 
Paris sicherzustellen, dürften die Mitgliedstaaten angesichts der schon bestehenden 
Unterschiede und mangels gemeinsamer Vorschriften unterschiedliche Maßnahmen 
und Ansätze beschließen, was das ordnungsgemäße Funktionieren des Binnenmarkts 
unmittelbar beeinträchtigen und behindern und für die Emittenten ökologisch 
nachhaltiger Anleihen von Nachteil sein wird. Die parallele Entwicklung von 
Marktpraktiken aufgrund von kommerziell bestimmten Prioritäten, die zu 
unterschiedlichen Resultaten führen, hat eine Fragmentierung des Marktes zur Folge 
und droht die Ineffizienzen in der Funktionsweise des Binnenmarkts noch zu verstärken. 
Auseinanderlaufende Standards und Marktpraktiken erschweren den Vergleich von 

6 EUCO 22/20.
7 ABl. C 76 vom 9.3.2020, S. 23.
8 ABl. C 415 vom 13.10.2021, S. 22.
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Anleihen, ziehen für Emittenten ungleiche Marktbedingungen nach sich, verursachen 
zusätzliche Hemmnisse im Binnenmarkt, bergen das Risiko von grünem 
Etikettenschwindel (Greenwashing) und drohen, Anlageentscheidungen zu verzerren. 

(6) Da es keine harmonisierten Vorschriften dafür gibt, wie externe Bewerter bei der 
Bewertung ökologisch nachhaltiger Anleihen zu verfahren haben, und ökologisch 
nachhaltige Tätigkeiten unterschiedlich definiert werden, wird es für Anleger immer 
schwerer, Anleihen anhand ihrer Umweltziele binnenmarktweit zu vergleichen. Der 
Markt für ökologisch nachhaltige Anleihen ist naturgemäß ein internationaler Markt, 
auf dem Marktteilnehmer über Grenzen hinweg Anleihen handeln und für die externe 
Bewertung Dienstleistungen von Drittanbietern nutzen. Indem die Union tätig wird, 
könnte die Gefahr einer Fragmentierung des Binnenmarkts für ökologisch nachhaltige 
Anleihen und anleihebezogene externe Bewertungsdienstleistungen gemindert und die 
Anwendung der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des 
Rates9 auf dem Markt für derartige Anleihen sichergestellt werden. 

(7) Für Anleihen von Finanz- oder Nichtfinanzunternehmen oder öffentlichen Emittenten, 
die freiwillig die Bezeichnung „europäische grüne Anleihe“ oder „EuGB“ für diese 
Anleihen verwenden wollen, sollten daher spezifische einheitliche Anforderungen 
festgelegt werden. Indem die Qualitätsanforderungen für europäische grüne Anleihen in 
Form einer Verordnung festgelegt und so die bei Umsetzung einer Richtlinie möglichen 
Unterschiede zwischen den nationalen Anforderungen vermieden werden, sollten 
einheitliche Bedingungen für die Emission solcher Anleihen und die unmittelbare 
Geltung dieser Bedingungen für die Emittenten dieser Anleihen sichergestellt werden. 
Emittenten, die freiwillig die Bezeichnung „europäische grüne Anleihe“ oder „EuGB“ 
verwenden, sollten▐ dieselben Vorschriften befolgen, damit der Markt effizienter wird, 
indem Diskrepanzen verringert und damit für die Anleger auch die Kosten für die 
Bewertung solcher Anleihen gesenkt werden. Um den Vergleich zu erleichtern und 
Greenwashing zu verhindern, sollten für Anleihen, die in der Union als ökologisch 
nachhaltige Anleihen und als nachhaltigkeitsgebundene Anleihen vermarktet 
werden, Mindestpflichten für die Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen 
gelten.

(7a) Die internationale Kapitalmarktvereinigung (ICMA) hat einheitliche Anforderungen 
für nachhaltigkeitsgebundene Anleihen festgelegt, denen zufolge solche Anleihen 
alle Arten von Anleiheinstrumenten umfassen, bei denen finanzielle und/oder 
strukturelle Merkmale in Abhängigkeit vom Erreichen oder Nichterreichen 
vordefinierter Nachhaltigkeitsziele oder Umwelt-, Sozial- und Governance-Ziele 
(ESG-Ziele) variieren können. Da diese Verordnung nur die ökologische 
Nachhaltigkeit abdeckt, wird die Anwendung der ICMA-Definition angepasst, um 
dem engeren Anwendungsbereich dieser Verordnung Rechnung zu tragen, sodass die 
einzigen abgedeckten nachhaltigkeitsgebundenen Anleihen diejenigen sind, deren 
finanzielle oder strukturelle Merkmale in Abhängigkeit vom Erreichen oder 
Nichterreichen vorab festgelegter Ziele für die ökologische Nachhaltigkeit durch den 
Emittenten variieren.

(7b) In Artikel 10 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2020/852 werden ökologisch nachhaltige 
Tätigkeiten von Übergangswirtschaftstätigkeiten, für die es keine technologisch und 

9 Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 über die 
Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 
2019/2088 (ABl. L 198 vom 22.6.2020, S. 13).



RR\1256525DE.docx 9/161 PE700.638v02-00

DE

wirtschaftlich durchführbaren CO2-armen Alternativen gibt, unterschieden. Diese 
Unterscheidung sollte auch bei Offenlegungen im Zusammenhang mit europäischen 
grünen Anleihen vorgenommen werden. Die Emittenten sollten angeben, welcher 
Anteil ihrer europäischen grünen Anleihen für in Artikel 10 Absatz 2 der Verordnung 
(EU) 2020/852 genannte Übergangswirtschaftstätigkeiten verwendet wird. Darüber 
hinaus sollte Transparenz in Bezug auf den Anteil der Erlöse, die für 
Übergangswirtschaftstätigkeiten verwendet werden, sichergestellt werden, wobei 
spezifische Transparenzanforderungen für Tätigkeiten im Zusammenhang mit 
Kernenergie und Erdgas gelten sollten, falls diese Tätigkeiten unter die Delegierte 
Verordnung (EU).../... der Kommission [Taxonomie-Verordnung] fallen. 

(8) Gemäß Artikel 4 der Verordnung (EU) 2020/852 und um den Anlegern eindeutige, 
quantitative, detaillierte und einheitliche Definitionen an die Hand zu geben, sollten bei 
der Einstufung einer Wirtschaftstätigkeit als ökologisch nachhaltig die Anforderungen 
des Artikels 3 der genannten Verordnung zugrunde gelegt werden. Bei Anleihen, die 
die Bezeichnung „europäische grüne Anleihe“ oder „EuGB“ führen, sollte der 
Anleiheerlös▐ zur Finanzierung von Wirtschaftstätigkeiten verwendet werden, die 
entweder ökologisch nachhaltig sind und somit den in Artikel 9 der Verordnung 
(EU) 2020/852 festgelegten Umweltzielen entsprechen oder die zur Transformation von 
Tätigkeiten▐ beitragen, damit diese diese Anforderungen erfüllen können und somit 
ökologisch nachhaltig werden. Emittenten sollten die Möglichkeit haben, unmittelbar 
mit der Emission europäischer grüner Anleihen verbundene Kosten abzuziehen, wie 
von der Kommission im Wege eines delegierten Rechtsakts näher ausgeführt wird.  
Solche ökologisch nachhaltigen Tätigkeiten können mit den Anleihen sowohl direkt 
finanziert werden, indem Vermögenswerte und Ausgaben im Zusammenhang mit 
Wirtschaftstätigkeiten finanziert werden, die die Anforderungen des Artikels 3 der 
Verordnung (EU) 2020/852 erfüllen, als auch – unter bestimmten Bedingungen – 
indirekt über finanzielle Vermögenswerte, mit denen die diesen Anforderungen 
entsprechende Wirtschaftstätigkeiten finanziert werden. Daher sollte festgelegt werden, 
welche Ausgaben- und Vermögenswertkategorien mit dem Erlös aus Anleihen, die die 
Bezeichnung „europäische grüne Anleihe“ oder „EuGB“ führen, finanziert werden 
dürfen.

(9) Der Erlös aus europäischen grünen Anleihen sollte zur Finanzierung von 
Wirtschaftstätigkeiten verwendet werden, die dauerhafte positive Umweltauswirkungen 
haben. Eine solche dauerhafte positive Wirkung kann auf verschiedene Weise erzielt 
werden. Da es sich bei Anlagegütern um langfristige Vermögenswerte handelt, besteht 
eine erste Möglichkeit darin, den Erlös aus solchen europäischen grünen Anleihen zur 
Finanzierung von materiellen oder immateriellen Anlagegütern zu verwenden, die keine 
finanziellen Vermögenswerte sind, sofern diese Anlagegüter mit Wirtschaftstätigkeiten 
zusammenhängen, die die in Artikel 3 der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegten 
Anforderungen für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten 
(„Taxonomieanforderungen“) erfüllen. Da finanzielle Vermögenswerte zur 
Finanzierung von Wirtschaftstätigkeiten mit dauerhaften positiven 
Umweltauswirkungen verwendet werden können, besteht eine zweite Möglichkeit 
darin, die betreffenden Erlöse für die Finanzierung eines Portfolios von finanziellen 
Vermögenswerten oder von finanziellen Vermögenswerten, die spätestens drei Jahre 
nach der Emission der europäischen grünen Anleihen geschaffen wurden, zu 
verwenden, sofern die Erlöse aus diesen finanziellen Vermögenswerten für 
wirtschaftliche Tätigkeiten verwendet werden, die die Taxonomieanforderungen 
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erfüllen. Da auch das Vermögen privater Haushalte langfristige positive 
Umweltauswirken haben kann, sollte zu diesen finanziellen Vermögenswerten auch das 
Vermögen privater Haushalte zählen. Da Investitionsausgaben und ausgewählte 
Betriebsausgaben dem Erwerb, der Modernisierung oder der Instandhaltung von 
Anlagegütern dienen können, besteht eine dritte Möglichkeit der Erlösverwendung bei 
solchen Anleihen darin, Investitions- und Betriebsausgaben zu finanzieren, die mit 
Wirtschaftstätigkeiten zusammenhängen, welche die Anforderungen der Taxonomie 
entweder erfüllen oder innerhalb eines vertretbar kurzen Zeitraums ab der betreffenden 
Anleiheemission erfüllen werden, wobei dieser Zeitraum jedoch verlängert werden 
kann, wenn dies in einem CapEx-Plan gemäß Anhang I der Delegierten Verordnung 
der Kommission (EU) 2021/21789a („CapEx-Plan“) angemessen begründet wird und 
durch die Besonderheiten der betreffenden Wirtschaftstätigkeiten und Investitionen 
gebührend gerechtfertigt ist. Aus den vorgenannten Gründen sollten zu diesen 
Investitions- und Betriebsausgaben auch die Ausgaben privater Haushalte zählen. 

(10) Da als ökologisch nachhaltig vermarktete Anleihen häufig von öffentlichen Emittenten 
begeben werden, sollte auch diesen Emittenten die Ausgabe „europäischer grüner 
Anleihen“ gestattet sein, sofern mit dem Erlös aus solchen Anleihen Vermögenswerte 
oder Ausgaben finanziert werden, die die Taxonomie-Anforderungen entweder erfüllen 
oder innerhalb eines vertretbar kurzen Zeitraums ab der betreffenden Anleiheemission 
erfüllen werden, wobei dieser Zeitraum jedoch verlängert werden kann, wenn dies in 
einem CapEx-Plan angemessen begründet wird und durch die Besonderheiten der 
betreffenden Wirtschaftstätigkeiten und Investitionen gebührend gerechtfertigt ist.

(11) Nach Artikel 4 der Verordnung (EU) 2020/852 müssen die Mitgliedstaaten und die 
Union anhand der Kriterien des Artikels 3 der genannten Verordnung bestimmen, ob 
eine Wirtschaftstätigkeit für die Zwecke aller Maßnahmen, mit denen für 
Finanzmarktteilnehmer oder Emittenten Anforderungen an Finanzprodukte oder 
Unternehmensanleihen festgelegt werden, die als „ökologisch nachhaltig“ bereitgestellt 
werden, als eine ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeit einzustufen ist. Folglich 
sollten die in Artikel 3 Buchstabe d der Verordnung (EU) 2020/852 genannten 
technischen Bewertungskriterien maßgeblich dafür sein, welche Anlagegüter, 
Ausgaben und finanziellen Vermögenswerte mit dem Erlös aus europäischen grünen 
Anleihen finanziert werden dürfen. Angesichts des erwarteten technologischen 
Fortschritts im Bereich der ökologischen Nachhaltigkeit dürften die gemäß Artikel 10 
Absatz 3, Artikel 11 Absatz 3, Artikel 12 Absatz 2, Artikel 13 Absatz 2, Artikel 14 
Absatz 2 oder Artikel 15 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2020/852 erlassenen 
delegierten Rechtsakte mit der Zeit überprüft und geändert werden. Um den Emittenten 
und Anlegern ungeachtet solcher Änderungen Rechtssicherheit zu geben und zu 
verhindern, dass sich Veränderungen der technischen Bewertungskriterien negativ auf 
den Kurs bereits ausgegebener europäischer grüner Anleihen auswirken, sollten 
Emittenten bei der Verwendung des Erlöses aus solchen Anleihen für zulässige 
Anlagegüter oder Ausgaben bis zur Fälligkeit der Anleihe die technischen 
Bewertungskriterien heranziehen dürfen, die zum Zeitpunkt der Emission der 

9a Delegierte Verordnung (EU) 2021/2178 der Kommission vom 6. Juli 2021 zur Ergänzung der 
Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates durch Festlegung des Inhalts und 
der Darstellung der Informationen, die von Unternehmen, die unter Artikel 19a oder Artikel 29a der 
Richtlinie 2013/34/EU fallen, in Bezug auf ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten offenzulegen sind, 
und durch Festlegung der Methode, anhand deren die Einhaltung dieser Offenlegungspflicht zu 
gewährleisten ist (ABl. L 443 vom 10.12.2021, S. 9).
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betreffenden europäischen grünen Anleihe galten. Um bei europäischen grünen 
Anleihen, deren Erlös für finanzielle Vermögenswerte verwendet wird, für 
Rechtssicherheit zu sorgen, muss klargestellt werden, dass die mit diesen finanziellen 
Vermögenswerten finanzierten Wirtschaftstätigkeiten den technischen 
Bewertungskriterien entsprechen sollten, die zum Zeitpunkt der Schaffung der 
finanziellen Vermögenswerte galten. Werden die einschlägigen delegierten Rechtsakte 
geändert, sollte der Emittent die geänderten delegierten Rechtsakte binnen fünf Jahren 
oder im Falle von finanziellen Forderungen binnen zehn Jahren bei der 
Erlösverwendung anwenden. Es sollte nicht erforderlich sein, einen zuvor 
verwendeten Erlös infolge einer Änderung der einschlägigen delegierten Rechtsakte 
anders zu verwenden. 

(12) Der Zeitraum, der für die Transformation eines Vermögenswerts benötigt wird, damit 
die Wirtschaftstätigkeit, mit der er zusammenhängt, den Taxonomieanforderungen 
entspricht, sollte nach vernünftigem Ermessen fünf Jahre nicht überschreiten, außer in 
bestimmten Fällen, in denen dies bis zu zehn Jahre in Anspruch nehmen kann. Aus 
diesem Grund sollten sich zulässige Investitionsausgaben auf Wirtschaftstätigkeiten 
beziehen, die die Taxonomieanforderungen entweder erfüllen oder innerhalb von fünf 
Jahren nach der Emission der Anleihe erfüllen werden, es sei denn, ein längerer 
Zeitraum von bis zu zehn Jahren ist aufgrund der Besonderheiten der betreffenden 
Wirtschaftstätigkeiten und Investitionen gebührend gerechtfertigt und wird in einem 
CapEx-Plan dokumentiert. Die Liste der Wirtschaftstätigkeiten und Investitionen, die 
für die Anwendung eines verlängerten Zeitraums in Betracht kommen, sollte von der 
Kommission im Wege eines delegierten Rechtsakts festgelegt werden.

(12a) Emittenten europäischer grüner Anleihen, die in Ländern ansässig sind, die auf der 
EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke stehen, oder – im 
Falle von öffentlichen Emittenten – die Steuervermeidung in ihrem Hoheitsgebiet 
erleichtern, dürfen die Bezeichnung „europäische grüne Anleihe“ nicht verwenden.

(12b) Für Emittenten europäischer grüner Anleihen sollten Bestimmungen über die 
zivilrechtliche Haftung in Bezug auf Schäden gelten, die Anlegern aufgrund eines 
Verstoßes gegen die taxonomiekonforme Verwendung der Erlöse entstehen.

(12c) Die Organe und Einrichtungen der Union sollten bei der Verfolgung von 
Nachhaltigkeitszielen die Unionsstandards einhalten, einschließlich der in der 
Verordnung (EU) 2020/852 definierten Standards. Sie sollten daher den EU-
Standard für grüne Anleihen bei jeder Emission einer Anleihe mit Erlösverwendung 
anwenden, deren Ziel die ökologische Nachhaltigkeit ist. Als weltweit führend 
Emittentin von grünen Anleihen hat sich die Europäische Investitionsbank bereits 
verpflichtet, im Rahmen ihres Programms für grüne Anleihen den EU-Standard für 
grüne Anleihen zu befolgen.

(12d) Um die Verwendung von europäischen grünen Anleihen durch Emittenten in 
Drittländern zu erleichtern und die Entwicklung hochwertiger nachhaltiger 
Taxonomien in Drittländern zu fördern, sollte für die Verwendung von 
Anleiheerlösen in Drittländern eine Nachhaltigkeitstaxonomie aus diesen Ländern 
herangezogen werden können, sofern diese Taxonomie als „gleichwertig“ mit der 
EU-Taxonomie eingestuft wurde, insbesondere im Hinblick auf die Umweltziele, die 
Kriterien für wesentliche Beeinträchtigungen und einen wesentlichen Beitrag und 
Mindestgarantien im Bereich der Menschenrechte. Die Erlösverwendung sollte 
jedoch nicht für Wirtschaftstätigkeiten vorgesehen werden, die nicht unter die gemäß 
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Artikel 10 Absatz 3, Artikel 11 Absatz 3, Artikel 12 Absatz 2, Artikel 13 Absatz 2, 
Artikel 14 Absatz 2 und Artikel 15 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2020/852 
erlassenen delegierten Rechtsakte fallen. Die Gleichwertigkeit sollte durch einen 
delegierten Rechtsakt auf der Grundlage einer Stellungnahme der gemäß Artikel 20 
der Verordnung (EU) 2020/852 geschaffenen Plattform für ein nachhaltiges 
Finanzwesen festgelegt werden.

(13) Die Anleger sollten alle erforderlichen Informationen erhalten, um die 
Umweltauswirkungen europäischer grüner Anleihen bewerten und solche Anleihen 
miteinander vergleichen zu können. Zu diesem Zweck sollten spezifische und 
standardisierte Offenlegungspflichten festgelegt werden, die transparent machen, wie 
der Emittent den Anleiheerlös für zulässige Anlagegüter, Ausgaben und finanzielle 
Vermögenswerte zu verwenden gedenkt und wie der Erlös tatsächlich verwendet wurde. 
Diese Transparenz lässt sich am besten durch Factsheets zu europäischen grünen 
Anleihen und durch jährliche Erlösverwendungsberichte erreichen. Um die 
Vergleichbarkeit europäischer grüner Anleihen zu erhöhen und das Auffinden der 
einschlägigen Informationen zu erleichtern, sollten Muster für die Offenlegung solcher 
Informationen festgelegt werden. Mit Ausnahme der Portfolios europäischer grüner 
Anleihen sollten sich Factsheets und jährliche Erlösverwendungsberichte auf eine 
einzelne Anleihe beziehen.

(13a) Die Anleger sollten auch die notwendigen Informationen erhalten, um die 
Umweltauswirkungen anderer Anleihen zu vergleichen und zu bewerten, die in der 
Union als ökologisch nachhaltige Anleihen oder als nachhaltigkeitsgebundene 
Anleihen vermarktet werden, aber nicht die Bezeichnung „europäische grüne 
Anleihe“ oder „EuGB“ tragen. Daher sollten für Emittenten von Anleihen, die in der 
Union als ökologisch nachhaltige Anleihen oder als nachhaltigkeitsgebundene 
Anleihen vermarktet werden, Mindestoffenlegungspflichten gelten. Diese Pflichten 
umfassen die Veröffentlichung einer Erklärung über die Strategien zur Erfüllung der 
Sorgfaltspflicht in Bezug auf die wichtigsten negativen Auswirkungen von 
Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren unter gebührender 
Berücksichtigung der Größe der Emittenten und der Art und des Umfangs ihrer 
Tätigkeiten. Dies sollte den bestehenden Pflichten für andere Finanzprodukte als 
grüne Anleihen entsprechen, die in den Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 
2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates9b fallen. Inhalt, Methoden 
und Darstellung der Erklärung sollten durch technische Regulierungsstandards 
weiterentwickelt werden. Emittenten von Anleihen, die in der Union als ökologisch 
nachhaltige Anleihen vermarktet werden, sollten auch in vorvertraglichen 
Offenlegungen und regelmäßigen Jahresberichten spezifische Informationen 
offenlegen, die demselben Standard für die externe Überprüfung unterliegen sollten 
wie europäische grüne Anleihen.

(14) Die Anleger sollten kosteneffizient auf verlässliche Informationen über europäische 
grüne Anleihen zugreifen können. Die Emittenten europäischer grüner Anleihen sollten 
daher unabhängige externe Bewerter damit beauftragen, vor der Emission eine 
Bewertung des Factsheets zu europäischen grünen Anleihen und nach der Emission eine 

9b Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 
über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ABl. L 317 vom 
9.12.2019, S. 1).
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Bewertung der jährlichen Erlösverwendungsberichte zu europäischen grünen Anleihen 
und Prüfungen der Wirkungsberichte für europäische grüne Anlagen zu erstellen.

(15) Die Emittenten europäischer grüner Anleihen sollten ihre Zusagen gegenüber den 
Anlegern einhalten und den Erlös aus ihren Anleihen innerhalb eines vertretbar kurzen 
Zeitraums nach der Emission verwenden. Zugleich sollten Emittenten keinen Nachteil 
erleiden, wenn sie Anleiheerlöse für Wirtschaftstätigkeiten verwenden, die die 
Taxonomieanforderungen zwar noch nicht erfüllen, aber innerhalb von fünf Jahren 
(bzw. innerhalb des verlängerten Zeitraums von zehn Jahren) erfüllen werden. In 
diesem Fall sollten die Emittenten in CapEx-Plänen Einzelheiten dazu darlegen, 
wann und mit welchen Mitteln diese Tätigkeiten die Taxonomieanforderungen 
erfüllen werden und wie die Erfüllung sichergestellt wird. CapEx-Pläne sollten 
jährliche Zwischenschritte umfassen, die von einem externen Bewerter in den 
Erlösverwendungsberichten überprüft werden. Beziehen sich CapEx-Pläne auf 
Übergangswirtschaftstätigkeiten im Sinne von Artikel 10 Absatz 2 der Verordnung 
(EU) 2020/852, so müssen diese Tätigkeiten die einschlägigen Taxonomiekriterien 
binnen höchstens zwei Jahren erfüllen. In jedem Fall sollten die Emittenten den Erlös 
aus ihren europäischen grünen Anleihen in voller Höhe verwendet haben, bevor die 
jeweilige Anleihe fällig wird. 

(16) Im Gegensatz zu Emittenten, die Finanz- oder Nichtfinanzunternehmen sind, können 
öffentliche Emittenten den Erlös aus europäischen grünen Anleihen auch verwenden, 
um Wirtschaftstätigkeiten, die die Taxonomieanforderungen erfüllen, über 
Steuervergünstigungs- oder Transferprogramme, insbesondere auch über Subventionen, 
indirekt zu finanzieren. In solchen Fällen stellen die öffentlichen Emittenten sicher, dass 
die durch solche Programme finanzierten Wirtschaftstätigkeiten den Modalitäten dieser 
Programme entsprechen. Aus diesem Grund sollten externe Prüfer bei der vor und nach 
der Emission zu erstellenden Bewertung europäischer grüner Anleihen, die von 
öffentlichen Emittenten begeben wurden und deren Erlös nach taxonomiekonformen 
Modalitäten für Steuervergünstigungen oder Subventionen verwendet wird, nicht 
verpflichtet sein, die Taxonomiekonformität jeder einzelnen mit diesen Programmen 
finanzierten Wirtschaftstätigkeit zu beurteilen. Vielmehr sollte der externe Bewerter in 
solchen Fällen lediglich zu bewerten haben, ob die Modalitäten der betreffenden 
Förderprogramme den Taxonomieanforderungen entsprechen. Diese 
Finanzierungsprogramme sollten jedoch einer Ex-ante-Folgenabschätzung durch 
einen unabhängigen Dritten zur Bewertung der Auswirkungen und der 
Kosteneffizienz des Programms sowie einer Ex-post-Bewertung der Wirksamkeit des 
Programms unterzogen werden, die von den staatlichen Prüfern oder anderen 
einschlägigen öffentlichen Stellen des betreffenden Mitgliedstaats zu überprüfen ist.

(17) Bestimmte Finanzunternehmen, die ein Portfolio aus europäischen grünen Anleihen 
halten, können unter Umständen nicht für jede dieser Anleihen genau feststellen, für 
welche finanziellen Vermögenswerte die Erlöse der Anleihen verwendet wurden. Dies 
liegt daran, dass sich die Laufzeit und das Finanzierungsvolumen dieser Anleihen nicht 
exakt mit der Laufzeit und dem Volumen der finanziellen Vermögenswerte in der Bilanz 
des Finanzunternehmens decken. In solchen Fällen sollten die Finanzunternehmen 
offenlegen müssen, für welches Portfolio ökologisch nachhaltiger finanzieller 
Vermögenswerte in ihrer Bilanz die Erlöse ihres Portfolios europäischer grüner 
Anleihen zusammengenommen verwendet wurden. In jährlichen Berichten über die 
Erlösverwendung sollten diese Finanzunternehmen dann nachweisen, dass die 
betreffenden ökologisch nachhaltigen finanziellen Vermögenswerte zum Zeitpunkt 
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ihrer Schaffung den Taxonomieanforderungen entsprochen haben. Um sicherzustellen, 
dass sämtliche Erlöse europäischer grüner Anleihen für ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeiten verwendet werden, sollten die Finanzunternehmen ebenfalls 
nachweisen, dass der Betrag dieser ökologisch nachhaltigen finanziellen 
Vermögenswerte über den der noch nicht fälligen europäischen grünen Anleihen 
hinausgeht oder sich mit diesem deckt. Um sicherzustellen, dass die gemachten 
Angaben stets vollständig und aktuell sind, sollte ein externer Bewerter alljährlich die 
Jahresberichte über die Erlösverwendung überprüfen.  Dieser externe Bewerter sollte 
sein Augenmerk insbesondere auf diejenigen finanziellen Vermögenswerte richten, die 
beim Vorjahresbericht über die Erlösverwendung nicht in der Bilanz des Emittenten 
enthalten waren. 

(18) Zur Erhöhung der Transparenz sollten die Emittenten durch die Veröffentlichung von 
Wirkungsberichten auch über die Umweltauswirkungen ihrer Anleihen Auskunft geben; 
ein solcher Bericht sollte mindestens zweimal während der Laufzeit einer Anleihe 
veröffentlicht werden. Um den Anlegern sämtliche zur Beurteilung der 
Umweltauswirkungen europäischer grüner Anleihen relevanten Informationen zur 
Verfügung zu stellen, sollte aus den Wirkungsberichten klar hervorgehen, anhand 
welcher Parameter, Methoden und Annahmen die Umweltauswirkungen beurteilt 
wurden. Um die Vergleichbarkeit europäischer grüner Anleihen zu erhöhen und das 
Auffinden der einschlägigen Informationen zu erleichtern, sollten Muster für die 
Offenlegung solcher Informationen festgelegt werden. Mit Ausnahme der Portfolios 
europäischer grüner Anleihen sollten sich Wirkungsberichte auf eine einzelne 
Anleihe beziehen. Um die Genauigkeit der Wirkungsberichte sicherzustellen und die 
Anleger vor Greenwashing zu schützen, sollten die Wirkungsberichte einer Kontrolle 
durch externe Bewerter unterworfen werden können.

(18a) Europäische grüne Anleihen und nachhaltigkeitsgebundene Anleihen sollen 
Unternehmen dabei helfen, ihren Übergang zur Nachhaltigkeit zu finanzieren. 
Emittenten europäischer grüner Anleihen bzw. nachhaltigkeitsgebundener Anleihen, 
die der Verpflichtung zur Veröffentlichung nichtfinanzieller Informationen gemäß 
Artikel 19a oder Artikel 29a der Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates9c unterliegen, sollten daher über einen Übergangsplan gemäß diesen 
Bestimmungen verfügen und eine positive Stellungnahme eines Abschlussprüfers 
gemäß der genannten Richtlinie erhalten.  Solche nichtfinanziellen Informationen 
sollten im Factsheet und in den Wirkungsberichten für europäische grüne Anleihen 
oder vorvertraglichen Offenlegungen und Nachhaltigkeitsberichten für 
nachhaltigkeitsgebundene Anleihen offengelegt werden. Insbesondere sollten die 
Emittenten Informationen darüber vorlegen, wie und in welchem Umfang die 
Emission der europäischen grünen Anleihe oder nachhaltigkeitsgebundenen 
Anleihen ihren Anteil an der Anpassung der Taxonomie auf Unternehmensebene 
erhöht, wie gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2020/852 offengelegt werden muss, 
oder wie ihre Umweltauswirkungen im Hinblick auf die im Übergangsplan 
festgelegten Ziele verringert werden, wie dies gemäß Artikel 19a oder Artikel 29a der 
Richtlinie 2013/34/EU [in der durch die Richtlinie über die 

9c Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über den 
Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit verbundene Berichte von Unternehmen bestimmter 
Rechtsformen und zur Änderung der Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und 
zur Aufhebung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates (ABl. L 182 vom 29.6.2013, S. 19).



RR\1256525DE.docx 15/161 PE700.638v02-00

DE

Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen geänderten Fassung] 
vorgeschrieben ist.

(19) Staatliche Prüfer oder andere öffentliche Stellen, die im Auftrag eines öffentlichen 
Emittenten bewerten, ob die Erlöse der europäischen grünen Anleihen tatsächlich für 
zulässige Anlagegüter, Ausgaben und finanzielle Vermögenswerte verwendet werden, 
sind Rechtskörperschaften, die für die Kontrolle öffentlicher Ausgaben zuständig sind, 
über die entsprechende Expertise verfügen und deren Unabhängigkeit normalerweise 
gesetzlich garantiert ist. Öffentliche Emittenten, die europäische grüne Anleihen 
ausgeben, sollten daher für die externe Bewertung der von ihnen ausgegebenen 
Anleihen auf solche staatlichen Prüfer oder Stellen zurückgreifen dürfen. Während 
staatliche Prüfer oder Stellen ▌nicht gemäß dieser Verordnung registriert oder 
beaufsichtigt werden sollten, sollten staatliche Prüfer bzw. Stellen, die nicht aus der 
Union stammen, die Genehmigung der ESMA einholen.  

(20) Um einen effizienten Markt für europäische grüne Anleihen sicherzustellen, sollten die 
Emittenten auf ihren Websites und gegebenenfalls auf der Website der Handelsplätze, 
auf denen ein Handel angestrebt wird, nähere Angaben zu den von ihnen ausgegebenen 
europäischen grünen Anleihen veröffentlichen. Um die Zuverlässigkeit dieser Angaben 
und das Vertrauen der Anleger sicherzustellen, veröffentlichen sie ebenfalls die vor der 
Emission vorgenommene Bewertung, alle Bewertungen nach der Emission, alle 
Prüfungen der Wirkungsberichte sowie gegebenenfalls den Cap-Ex-Plan und den 
Übergangsplan, die gemäß Artikel 19a oder Artikel 29a der Richtlinie 2013/34/EU [in 
der durch die Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen 
geänderten Fassung] offengelegt werden müssen. Diese Veröffentlichungen sollten 
mit deutlich angezeigten Veröffentlichungsterminen zugänglich sein, sodass Nutzer 
Änderungen von einer Überprüfung zur nächsten erkennen können. 

(20a) Die zuständigen nationalen Behörden sollten die Einhaltung der Anforderungen an 
Transparenz und externe Überprüfung durch Emittenten europäischer grüner 
Anleihen und nachhaltigkeitsgebundener Anleihen oder anderer Anleihen, die in der 
Union als ökologisch nachhaltige Anleihen vermarktet werden, überwachen. Die 
zuständigen nationalen Behörden sollten befugt sein, einem Emittenten im Falle 
einer einmaligen Nichteinhaltung seiner Verpflichtungen die Emission einer Anleihe 
oder im Falle wiederholter vorübergehender Aussetzungen die Emission von 
Anleihen für einen bestimmten Zeitraum von höchstens einem Jahr zu untersagen.

(21) Für größere Transparenz im Hinblick darauf, wie externe Bewerter zu ihren 
Schlussfolgerungen gelangen, und um sicherzustellen, dass externe Bewerter über 
angemessene Qualifikationen sowie über ausreichende Berufserfahrung und 
Unabhängigkeit verfügen, und um das Risiko potenzieller Interessenkonflikte zu 
verringern und dadurch ein angemessenes Maß an Anlegerschutz zu gewährleisten, 
sollten Emittenten europäischer grüner Anleihen nur auf externe Bewerter 
zurückgreifen, die registriert sind und laufend von der Europäischen Wertpapier- und 
Marktaufsichtsbehörde (ESMA) beaufsichtigt werden. 

(22) Um die Bewertung, ob die Anleiheerlöse taxonomiekonform verwendet werden, für die 
Anleger transparenter zu machen, sollten die externen Bewerter gegenüber den Nutzern 
der vor und nach der Emission vorgenommenen Bewertungen und der Prüfungen der 
Wirkungsberichte hinreichend detailliert offenlegen, welche Methoden und zentralen 
Annahmen sie bei ihren externen Bewertungen verwenden und wie sie dem Schutz von 
geschützten Daten und geistigem Eigentum gebührend Rechnung tragen. 
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(23) Um die Unabhängigkeit, Objektivität und Qualität der vor und nach der Emission 
durchzuführenden Bewertungen zu gewährleisten, sollten externe Bewerter über 
Vorkehrungen verfügen, die in ihrem Unternehmen für eine solide Corporate 
Governance sorgen. Die Geschäftsleitung der externen Bewerter sollte daher über 
ausreichende Expertise bei Finanzdienstleistungen und Umweltfragen verfügen und 
dafür sorgen, dass die externe Bewertung von einer ausreichenden Zahl von 
Mitarbeitern mit dem erforderlichen Wissen und der notwendigen Erfahrung 
durchgeführt wird. Aus dem gleichen Grund sollte die Compliance-Funktion ihre 
Erkenntnisse einem Aufsichts- oder Verwaltungsorgan melden können.

(24) Um die Unabhängigkeit externer Bewerter sicherzustellen und hohe Standards in 
Bezug auf Transparenz und ethisches Verhalten sicherzustellen, sollten externe 
Bewerter organisatorische Anforderungen erfüllen und Verhaltensregeln befolgen, 
um tatsächliche oder potenzielle Interessenkonflikte zu verringern und zu vermeiden 
oder, wenn diese unvermeidlich sind, angemessen mit ihnen umzugehen. Externe 
Bewerter sollten nicht berechtigt sein, eine externe Bewertung durchzuführen, wenn 
ein Interessenkonflikt besteht, der nicht angemessen gelöst werden kann. Externe 
Bewerter sollten jegliche Interessenkonflikte daher auf transparente Weise und zeitnah 
offenlegen. Außerdem sollten sie jedes erhebliche Risiko für ihre Unabhängigkeit sowie 
die Unabhängigkeit ihrer Mitarbeiter, Anteilseigner oder aller anderen am Prozess der 
externen Bewertung beteiligten Personen schriftlich festhalten. Auch die zur 
Abschwächung dieser Risiken angewandten Schutzmaßnahmen sollten schriftlich 
festgehalten werden.

(25) Es sollte vermieden werden, dass die zuständigen nationalen Behörden diese 
Verordnung nicht einheitlich anwenden. Gleichzeitig sollten die Transaktions- und 
Betriebskosten externer Bewerter gesenkt werden, um das Anlegervertrauen zu stärken 
und die Rechtssicherheit zu erhöhen. Aus diesem Grund sollte der ESMA die EU-weite 
allgemeine Zuständigkeit für die Registrierung externer Bewerter und deren laufende 
Beaufsichtigung übertragen werden. Die Übertragung der alleinigen Zuständigkeit für 
diese Fragen auf die ESMA dürfte bei den Registrierungsanforderungen und der 
laufenden Beaufsichtigung für gleiche Wettbewerbsbedingungen sorgen und das Risiko 
von Regulierungsarbitrage zwischen Mitgliedstaaten ausräumen. Gleichzeitig dürfte die 
alleinige Zuständigkeit die Allokation von Aufsichtsressourcen auf Unionsebene 
optimieren, die Expertise somit bei der ESMA bündeln und die Aufsicht effizienter 
machen.

(25a) Um die ESMA bei der Ausübung ihrer allgemeinen Zuständigkeit für die 
Registrierung und laufende Beaufsichtigung der registrierten externen Bewerter in 
der Union zu unterstützen, sollten die zuständigen nationalen Behörden loyal und 
effektiv mit der ESMA zusammenarbeiten und Informationsaustauschverfahren 
anwenden, die eine transparente, glaubwürdige und wirksame Registrierung und 
Aufsicht sicherstellen. Zu diesem Zweck sollte die ESMA mit ausreichenden Mitteln 
ausgestattet werden.

(26) Die ESMA sollte alle für eine wirkungsvolle Ausführung ihrer Aufsichtsaufgaben 
notwendigen Informationen verlangen können. Sie sollte diese deshalb bei externen 
Bewertern, bei an externen Bewertungen beteiligten Personen, bei bewerteten Stellen 
und verbundenen Dritten, bei Dritten, an die die externen Bewerter operative 
Funktionen ausgelagert haben, und bei Personen, die auf andere Weise eng und 
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substanziell mit externen Bewertern oder externen Bewertungstätigkeiten verbunden 
sind bzw. mit diesen zusammenhängen, anfordern können. 

(27) Damit die ESMA ihre Aufsichtsaufgaben wahrnehmen und insbesondere externe 
Bewerter dazu zwingen kann, einen Verstoß zu beenden, vollständige und korrekte 
Informationen zu liefern oder einer Ermittlung oder Überprüfung vor Ort zuzustimmen, 
sollte sie Sanktionen oder Zwangsgelder verhängen können.

(28) Emittenten europäischer grüner Anleihen wollen möglicherweise die Leistungen 
externer Bewerter aus Drittländern in Anspruch nehmen. Es sollte deshalb eine 
Drittlandsregelung für externe Bewerter festgelegt werden, in deren Rahmen externe 
Bewerter aus einem Drittland ausgehend von einer Bewertung, Anerkennung oder 
Bestätigung der Gleichwertigkeit ihrer Leistungen die entsprechenden Dienste 
erbringen können.

(29) Um externen Bewertern aus Drittländern bei Nichtvorliegen eines 
Gleichwertigkeitsbeschlusses den Zugang zu erleichtern, sollte ein Verfahren für die 
Anerkennung externer Bewerter aus einem Drittland durch die ESMA festgelegt 
werden. 

(30) Um es externen Bewertern aus einem Drittland zu erleichtern, für Emittenten 
europäischer grüner Anleihen Leistungen zu erbringen, sollte eine Regelung festgelegt 
werden, die es registrierten externen Bewertern, die in der EU angesiedelt sind, unter 
bestimmten Bedingungen ermöglicht, die von einem externen Bewerter aus einem 
Drittland erbrachten Leistungen zu billigen. Hat ein externer Bewerter die von einem 
externen Bewerter aus einem Drittland erbrachten Leistungen gebilligt, sollte er 
vollumfänglich für diese Leistungen verantwortlich sein und umfassend gewährleisten 
müssen, dass der betreffende externe Drittlandsbewerter die in dieser Verordnung 
festgelegten Anforderungen einhält.

(31) Der Kommission sollte gemäß Artikel 290 AEUV die Befugnis übertragen werden, das 
Verfahren für die Ausübung der Befugnis zur Verhängung von Geldbußen oder 
Zwangsgeldern festzulegen, einschließlich Bestimmungen zu Verteidigungsrechten, zu 
Zeitpunkten und Fristen, zur Einziehung von Geldbußen und Zwangsgeldern sowie 
detaillierter Regelungen zur Verjährung bei Verhängung und Vollstreckung von 
Sanktionen, zu Gebührenarten, Gebührenanlässen, Gebührenhöhe und zur 
Zahlungsweise der Gebühren. Der Kommission sollte auch die Befugnis übertragen 
werden, diese Verordnung durch eine Auflistung der Wirtschaftstätigkeiten zu 
ergänzen, die für die Anwendung des verlängerten Zeitraums von bis zu zehn Jahren 
für die Erfüllung der Taxonomieanforderungen in Bezug auf die Verwendung von 
Erlösen in Betracht kommen, und indem sie genehmigt, dass die Verwendung der 
Erlöse einer europäischen grünen Anleihe teilweise oder vollständig im Einklang mit 
einer gleichwertigen Drittlandtaxonomie zugewiesen werden kann. Es ist von 
besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt, die 
mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung 
vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung10 niedergelegt wurden. Um insbesondere 
für eine gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu 
sorgen, sollten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit 
wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten erhalten und sollten ihre 

10 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.
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Sachverständigen systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen 
der Kommission erhalten, die mit der Vorbereitung der delegierten Rechtsakte befasst 
sind.

(32) Da die ESMA über hoch spezialisierte Fachkräfte verfügt, wäre es sinnvoll und 
angemessen, ihr die Aufgabe zu übertragen, für technische Regulierungs- und 
Durchführungsstandards, die keine politischen Entscheidungen erfordern, Entwürfe 
auszuarbeiten und der Kommission vorzulegen.

(32a) Die ESMA sollte mit der Ausarbeitung eines Entwurfs technischer 
Regulierungsstandards beauftragt werden, in denen die Begriffsbestimmung und der 
Umfang der unmittelbar mit der Emission europäischer grüner Anleihen 
verbundenen Kosten genauer festgelegt werden.

(32b) Die ESMA sollte mit der Ausarbeitung eines Entwurfs technischer 
Regulierungsstandards beauftragt werden, in denen Inhalt, Methoden und 
Darstellung von Informationen genauer festgelegt werden, die Emittenten von in der 
Union als ökologisch nachhaltige vermarkteten Anleihen offenlegen.

(33) Die ESMA sollte mit der Ausarbeitung eines Entwurfs technischer 
Regulierungsstandards beauftragt werden, in denen weiter ausgeführt wird, nach 
welchen Kriterien sie den Registrierungsantrag eines externen Bewerters sowie die von 
diesem gelieferten Angaben bewerten kann, um zu bestimmen, inwieweit er die 
Anforderungen dieser Verordnung erfüllt. ▐

(33a) Die ESMA sollte mit der Ausarbeitung eines Entwurfs technischer 
Regulierungsstandards beauftragt werden, in denen die Anforderungen für externe 
Bewerter zur Vermeidung der Entstehung von Interessenkonflikten präzisiert 
werden. Die ESMA sollte diese Standards als Reaktion auf Marktentwicklungen, 
durch die Risiken von Interessenkonflikten entstehen, oder infolge von Fällen, in 
denen Interessenkonflikte auftraten, ausarbeiten.

(34) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser 
Verordnung sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden. 
Diese Befugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates11 ausgeübt werden.

(35) Die ESMA sollte mit der Ausarbeitung eines Entwurfs technischer 
Durchführungsstandards beauftragt werden, in denen die Standardformulare, Muster 
und Verfahren für die Bereitstellung der für die Registrierung externer Bewerter 
notwendigen Angaben festgelegt sind. Der Kommission sollte nach Artikel 291 AEUV 
die Befugnis übertragen werden, diese technischen Durchführungsstandards gemäß 
Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des 
Rates12 in Form eines Durchführungsrechtsakts zu erlassen.

(36) Um externen Bewertern einen Anreiz zu geben, vom Geltungsbeginn dieser Verordnung 
an Dienste für die Emittenten europäischer grüner Anleihen zu erbringen, wird in dieser 

11 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur 
Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13).
12 Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 
zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier-und Marktaufsichtsbehörde), zur 
Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/77/EG der Kommission 
(ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 84).
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Verordnung für die ersten 30 Monate nach ihrem Inkrafttreten eine Übergangsregelung 
festgelegt. Nachhaltigkeitsgebundene Anleihen und Anleihen, die in der Union als 
nachhaltige Anleihen vermarktet werden und die am Datum des Inkrafttretens dieser 
Verordnung bereits ausgegeben waren, müssen dieser Verordnung in Bezug auf die 
Offenlegungspflichten und den Einsatz externer Bewerter nicht entsprechen.

(36a) Die Anwendung dieser Verordnung sollte von der Kommission fünf Jahre nach ihrem 
Inkrafttreten und danach alle drei Jahre auf der Grundlage der Beiträge der 
Plattform für ein nachhaltiges Finanzwesen überprüft werden. Zwei Jahre nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung sollte die Kommission auch eine Folgenabschätzung 
erstellen, um darüber Bericht zu erstatten, ob der europäische Standard für grüne 
Anleihen verbindlich werden sollte. Im Falle einer vorgeschlagenen Überarbeitung 
der Verordnung (EU) 2020/852, insbesondere zur Ausweitung ihres 
Anwendungsbereichs, sollte die Kommission prüfen, ob eine Überarbeitung dieser 
Verordnung sinnvoll ist.

(36b) Da mit dieser Verordnung ein Rahmen geschaffen wird, der die Einstufung von 
Staatsanleihen als ökologisch nachhaltig ermöglicht, sollten Finanzunternehmen ihr 
Engagement in ökologisch nachhaltigen Staatsanleihen im Rahmen ihrer Green 
Asset Ratio offenlegen, wie in der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2178 
vorgesehen. Die Verordnung (EU) 2020/852 sollte geändert werden, um 
Risikopositionen gegenüber Staaten in den Zähler und Nenner der Green Asset Ratio 
aufzunehmen.

(37) Mit dieser Verordnung werden drei Ziele verfolgt: Erstens soll der Vergleich von 
Anleihen sichergestellt werden, die in der Union als ökologisch nachhaltige Anleihen 
vermarktet werden. Zweitens werden einheitliche Anforderungen für die Verwendung 
der Bezeichnung „europäische grüne Anleihe“ oder „EuGB“ festgelegt. Drittens sollen 
ein einfaches Registrierungssystem und ein einfacher Aufsichtsrahmen für externe 
Bewerter geschaffen und zu diesem Zweck Registrierung und Beaufsichtigung externer 
Bewerter in der Union in die Hand einer einzigen Aufsichtsbehörde gelegt werden. 
Diese Zielsetzungen sollten die Aufnahme von Kapital für Projekte mit ökologisch 
nachhaltigen Zielsetzungen erleichtern, die Integrität der von den Emittenten 
europäischer grüner Anleihen gemachten Umweltaussagen sicherstellen und die 
Transparenz der Umweltleistung anderer Anleihen, die als ökologisch nachhaltige 
Anleihen vermarktet werden, erhöhen. Da diese Ziele von den Mitgliedstaaten nicht 
ausreichend verwirklicht werden können, sondern auf Unionsebene besser zu 
verwirklichen sind, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über 
die Europäische Union niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Dem in 
demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entsprechend geht 
diese Verordnung nicht über das für die Verwirklichung dieser Ziele erforderliche Maß 
hinaus –

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:
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Titel I 
Gegenstand und Begriffsbestimmungen

Artikel 1
Gegenstand

In dieser Verordnung werden für Anleiheemittenten, die die Bezeichnung „europäische grüne 
Anleihe“ oder „EuGB“ ökologisch nachhaltige Anleihen an Anleger in der Union verwenden 
wollen, einheitliche Anforderungen festgelegt, Mindestpflichten für die Offenlegung von 
Nachhaltigkeitsinformationen für andere Anleihen, die in der Union als ökologisch 
nachhaltig oder als nachhaltigkeitsgebundene Anleihen vermarktet werden, bestimmt und 
ein Registrierungssystem sowie ein Aufsichtsrahmen für die externen Bewerter solcher 
europäischer grüner Anleihen geschaffen.

Artikel 2 
Begriffsbestimmungen

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck

1. ‚Emittent‘ jedes Unternehmen, das Anleihen ausgibt;

2. ‚Finanzunternehmen‘ einen AIFM im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b der 
Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates13, eine OGAW-
Verwaltungsgesellschaft im Sinne von Artikel 2 Nummer 10 der Verordnung (EU) 
2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates14, ein Kreditinstitut im Sinne 
von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates15, eine Wertpapierfirma im Sinne von 
Artikel 4 Absatz 1 Nummer 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, ein 
Versicherungsunternehmen im Sinne von Artikel 13 Nummer 1 der Richtlinie 
2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates16 oder ein 
Rückversicherungsunternehmen im Sinne von Artikel 13 Nummer 4 der Richtlinie 
2009/138/EG;

3. ‚Öffentlicher Emittent‘ eines der Folgenden:

a) Euratom, die Union sowie jede ihrer Agenturen;

b) einen Staat, einschließlich eines Ministeriums, einer Behörde oder einer 
Zweckgesellschaft dieses Staates;

13 Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 über die 
Verwalter alternativer Investmentfonds und zur Änderung der Richtlinien 2003/41/EG und 2009/65/EG und der 
Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 1095/2010 (ABl. L 174 vom 1.7.2011, S. 1).
14 Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über 
nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ABl. L 317 vom 9.12.2019, 
S. 1).
15 Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über 
Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 648/2012 (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 1).
16 Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 
betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II) 
(ABl. L 335 vom 17.12.2009, S. 1).
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c) im Falle eines föderalen Staates einen Gliedstaat des Bundes, einschließlich 
eines Ministeriums, einer Behörde oder einer Zweckgesellschaft dieses 
Gliedstaats;

d) eine regionale oder kommunale Gebietskörperschaft;

e) eine Gemeinschaftsunternehmung mehrerer Staaten in Form einer Organisation 
oder einer Zweckgesellschaft;

▐ 4. ‚Taxonomieanforderungen‘ die in Artikel 3 der Verordnung (EU) 2020/852 
festgelegten Anforderungen;

5. ‚geregelter Markt‘ einen geregelten Markt im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 
Nummer 21 der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates17;

5a. ‚als ökologisch nachhaltig vermarktete Anleihe‘ eine Anleihe, deren Emittent den 
Anlegern zusagt oder in irgendeiner Form vorvertraglich zusichert, dass die Erlöse 
aus dieser Anleihe für Wirtschaftstätigkeiten verwendet werden, die zu einem 
Umweltziel beitragen;

5b. ‚in der Union vermarktet‘ ein direktes oder indirektes Angebot an oder ein 
entsprechendes Platzieren bei Anlegern mit Wohnsitz oder satzungsmäßigem Sitz in 
der Union;

5c. ‚Anleihe mit Erlösverwendung‘ eine Anleihe, bei der der Erlös für bestimmte 
Wirtschaftstätigkeiten verwendet wird;

5d. ‚nachhaltigkeitsgebundene Anleihe‘ eine Anleihe, deren finanzielle oder 
strukturelle Merkmale in Abhängigkeit davon variieren, ob der Emittent vorab 
festgelegte Ziele der ökologischen Nachhaltigkeit erreicht;

5e. ‚Nachhaltigkeitsfaktoren‘ Nachhaltigkeitsfaktoren im Sinne von Artikel 2 
Nummer 24 der Verordnung (EU) 2019/2088;

5f. ‚Herkunftsmitgliedstaat‘ 
a) bei europäischen grünen Anleihen, die gemäß der Verordnung 

(EU) 2017/1129 der Prospektpflicht unterliegen, einen 
Herkunftsmitgliedstaat gemäß der Definition in Artikel 2 Buchstabe m der 
genannten Verordnung; 

b) bei europäischen grünen Anleihen, die nicht gemäß der Verordnung 
(EU) 2017/1129 der Prospektpflicht unterliegen, und von Unternehmen mit 
eingetragenem Sitz in der Union begeben werden, den Mitgliedstaat, in dem 
der Emittent seinen eingetragenen Sitz hat; 

c) bei anderen als den unter den Buchstaben a und b genannten europäischen 
grünen Anleihen den Mitgliedstaat, in dem die europäischen grünen 
Anleihen erstmals öffentlich angeboten werden, oder, falls kein öffentliches 
Angebot innerhalb der Union erfolgt ist, den Mitgliedstaat, in dem die 
europäischen grünen Anleihen erstmals zum Handel an einem Handelsplatz 
zugelassen wurden;

5g. ‚Aufnahmemitgliedstaat‘ einen Aufnahmemitgliedstaat im Sinne des Artikels 2 

17 Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für 
Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU (ABl. L 173 vom 
12.6.2014, S. 349).
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Buchstabe n der Verordnung (EU) 2017/1129;
5h. ‚externer Bewerter‘ eine juristische Person, die registriert ist, um 

Bewertungstätigkeiten gemäß dieser Verordnung durchzuführen;
5i. ‚bewertetes Unternehmen‘ ein Unternehmen, dessen Emission von Anleihen gemäß 

dieser Verordnung von einem externen Bewerter bewertet wird.
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Titel II
Bedingungen für die Verwendung der Bezeichnung 

„europäische grüne Anleihe“ oder „EuGB“ und Pflichten 
für die Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen für 

andere ökologisch nachhaltige Anlagen und 
nachhaltigkeitsgebundene Anleihen, die in der Union 

vermarktet werden

Kapitel I
Anleihebezogene Anforderungen

Artikel 3
Bezeichnung „europäische grüne Anleihe“ bzw. „EuGB“  

Die Bezeichnung „europäische grüne Anleihe“ oder „EuGB“ wird nur für Anleihen 
verwendet, die bis zu ihrer Fälligkeit die in diesem Titel festgelegten Anforderungen erfüllen.

Artikel 4 
Verwendung der Erlöse europäischer grüner Anleihen

(1) Die Erlöse europäischer grüner Anleihen werden vor deren Fälligkeit nach Abzug der 
unmittelbar mit der Emission verbundenen Kosten ausschließlich und 
vollumfänglich ▐ für folgende Zwecke oder eine Kombination daraus verwendet:

a) Anlagegüter, auch von Haushalten, bei denen es sich nicht um finanzielle 
Vermögenswerte handelt;

b) Investitionsausgaben, auch von Haushalten;

c) Betriebsausgaben, die von der Emission der europäischen grünen Anleihe 
gerechnet weniger als drei Jahre zurückliegen;

d) die in Artikel 5 genannten finanziellen Vermögenswerte, vorausgesetzt, dass die 
Erlöse entweder von der Anleihe einem Portfolio finanzieller Vermögenswerte 
zugewiesen werden oder dass diese Vermögenswerte spätestens drei Jahre 
nach der Emission der europäischen grünen Anleihe geschaffen wurden.

Für die Zwecke dieses Absatzes sind Investitionsausgaben entweder Zugänge zu 
materiellen oder immateriellen Anlagegütern im Laufe des Geschäftsjahres, die vor 
Abschreibung, Amortisierung und jeglicher Neubewertung betrachtet werden, 
einschließlich solcher, die sich aus Neubewertungen und Wertminderungen für das 
betreffende Geschäftsjahr ergeben, ohne Einbeziehung des beizulegenden Zeitwerts, 
oder Zugänge zu materiellen oder immateriellen Anlagegütern, die aus 
Unternehmenszusammenschlüssen resultieren.

Für die Zwecke dieses Absatzes sind Betriebsausgaben direkte, nicht kapitalisierte 
Kosten im Zusammenhang mit Forschung und Entwicklung, allgemeiner und 
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beruflicher Bildung, Gebäuderenovierungsmaßnahmen, kurzfristigen 
Leasingverhältnissen, Wartung und Reparatur sowie sonstigen direkten Ausgaben im 
Zusammenhang mit der laufenden Wartung materieller oder immaterieller 
Anlagegüter des Sachanlagevermögens, die zur Sicherstellung einer weiteren 
wirkungsvollen Funktionsweise dieser Vermögenswerte erforderlich sind.

(1a) Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen die 
Begriffsbestimmung und der Umfang der in Absatz 1 genannten unmittelbar mit der 
Emission verbundenen Kosten festgelegt werden.
Die ESMA übermittelt der Kommission diese Entwürfe von Regulierungsstandards 
bis zum … [12 months after the date of entry into force of this Regulation].
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch Annahme 
der in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den 
Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu ergänzen. 

(2) Abweichend von Absatz 1 kann ein öffentlicher Emittent die Erlöse der von ihm 
ausgegebenen europäischen grünen Anleihen auch für folgende Zwecke oder eine 
Kombination daraus verwenden:

a) Anlagegüter im Sinne von Anhang A Punkt 7.22 der Verordnung (EU) 
Nr. 549/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates18;

b) nichtproduzierte nichtfinanzielle Vermögensgüter im Sinne von Anhang A 
Punkt 7.24 der Verordnung (EU) Nr. 549/2013;

c) Steuervergünstigungen im Sinne von Anhang A Punkt 20.167 der Verordnung 
(EU) Nr. 549/2013, die weniger als drei Jahre vor Emission der europäischen 
grünen Anleihe gewährt wurden;

d) Subventionen im Sinne von Anhang A Punkt 4.30 der Verordnung (EU) 
Nr. 549/2013, die weniger als drei Jahre vor Emission der europäischen grünen 
Anleihe gezahlt wurden;

e) Investitionsausgaben im Sinne von Anhang A Punkt 20.104 der Verordnung 
(EU) Nr. 549/2013.

▐

Artikel 5 
Finanzielle Vermögenswerte 

(1) Die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe d genannten finanziellen Vermögenswerte 
bezeichnen einen der folgenden Vermögenswerte oder eine Kombination daraus:

a) eine finanzielle Forderung,

b) ein Eigenkapitalinstrument eines anderen Unternehmens.

(2) Die Erlöse der in Absatz 1 genannten finanziellen Vermögenswerte dürfen nur für 
Anlagegüter verwendet werden, bei denen es sich nicht um die in Artikel 4 Absatz 1 

18 Verordnung (EU) Nr. 549/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2013 zum 
Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen auf nationaler und regionaler Ebene in der 
Europäischen Union (ABl. L 174 vom 26.6.2013, S. 1).
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Buchstabe a genannten finanziellen Vermögenswerte handelt, für 
Investitionsausgaben im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b oder für 
Betriebsausgaben im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe c. 

(3) Abweichend von Absatz 2 dürfen die Erlöse der in Absatz 1 genannten finanziellen 
Vermögenswerte für andere finanzielle Vermögenswerte verwendet werden, wenn 
deren Erlöse gemäß Absatz 2 verwendet werden und diese Verwendung die Fähigkeit 
der externen Bewerter, die endgültige Verwendung der Erlöse wirksam zu bewerten, 
nicht beeinträchtigt. 

Artikel 6
Sicherstellung einer taxonomiekonformen Verwendung der Erlöse

(1) Die in Artikel 4 genannte Erlösverwendung sollte für die Emissionskosten der 
Anleihe und die Wirtschaftstätigkeiten genutzt werden, die den 
Taxonomieanforderungen entsprechen oder diesen innerhalb eines in einem in 
Anhang I Punkt 1.1.2.2 Unterabsatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2178 
definierten CapEx-Plan festgelegten Zeitraums entsprechen werden.

▐ Der in den Unterabsatz 1 ▐genannte Zeitraum darf von der Emission der Anleihe an 
gerechnet nicht über fünf Jahre hinausgehen, es sei denn, die besonderen Merkmale 
der betreffenden Wirtschaftstätigkeit rechtfertigen hinreichend einen längeren, 
maximal zehnjährigen Zeitraum, wofür in einem CapEx-Plan der Nachweis erbracht 
wird. Die Kommission erlässt bis ... [one year after the entry into force of this 
Regulation] einen delegierten Rechtsakt, um diese Verordnung durch eine 
Auflistung der Wirtschaftstätigkeiten zu ergänzen, die für die Anwendung des 
verlängerten Zeitraums von bis zu zehn Jahren in Betracht kommen. 
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diesen Artikel durch Annahme des 
in Unterabsatz 2 genannten delegierten Rechtsakts gemäß Artikel 60 zu ergänzen.
Die CapEx-Pläne für Übergangswirtschaftstätigkeiten im Sinne von Artikel 10 
Absatz 2 der Verordnung (EU) 2020/852 müssen die Taxonomieanforderungen 
binnen höchstens zwei Jahren erfüllen.

(2) Werden die Erlöse einer europäischen grünen Anleihe mittels finanzieller 
Vermögenswerte entweder für die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b genannten 
Investitionsausgaben oder die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe c genannten 
Betriebsausgaben verwendet, so beginnt der in Absatz 1 Unterabsatz 1 genannte 
Zeitraum mit der Schaffung des finanziellen Vermögenswerts.

(2a) Die in Artikel 9 genannten Berichte über die Verwendung der Erlöse aus 
europäischen grünen Anleihen umfassen Informationen über die Fortschritte bei 
der Umsetzung des CapEx-Plans und werden einer externen Bewertung unterzogen. 
Werden diese jährlichen Zwischenschritte zweimal hintereinander nicht 
durchgeführt, gibt der Emittent auf seiner Website bekannt, dass die betreffende 
Anleihe die Anforderungen für die Verwendung der Bezeichnung „europäische 
grüne Anleihe“ oder „EuGB“ nicht mehr erfüllt, und teilt dies dem betreffenden 
Handelsplatz mit.

Artikel 6a
Verwendung der Erlöse im Falle einer Verbriefung
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Wird eine europäische grüne Anleihe für Verbriefungszwecke verwendet, gelten 
die Anforderungen von Artikel 6 für das Unternehmen, auf das die Emission 
wirtschaftlich zurückgeht.

Artikel 7
Anwendung der Taxonomieanforderungen

(1) Die Emittenten verwenden die Anleiheerlöse für die in Artikel 4 Absatz 1 
Buchstaben a, b und c oder Artikel 4 Absatz 2 genannten Zwecke oder das in Artikel 5 
Absatz 1 Buchstabe b genannte Eigenkapitalinstrument eines anderen 
Unternehmens und wenden hierzu die nach Artikel 10 Absatz 3, Artikel 11 Absatz 3, 
Artikel 12 Absatz 2, Artikel 13 Absatz 2, Artikel 14 Absatz 2 oder Artikel 15 Absatz 2 
der Verordnung (EU) 2020/852 erlassenen, bei Emission der Anleihe geltenden 
delegierten Rechtsakte an.

Werden die nach Artikel 10 Absatz 3, Artikel 11 Absatz 3, Artikel 12 Absatz 2, 
Artikel 13 Absatz 2, Artikel 14 Absatz 2 oder Artikel 15 Absatz 2 der Verordnung 
(EU) 2020/852 erlassenen Rechtsakte nach Emission der Anleihe geändert, so 
verwendet der Emittent die Erlöse der Anleihe für die in Unterabsatz 1 genannten 
Zwecke und wendet die geänderten delegierten Rechtsakte hierzu innerhalb von fünf 
Jahren nach ihrem Geltungsbeginn an. Es ist nicht erforderlich, verwendete 
Anleiheerlöse infolge einer Änderung der delegierten Rechtsakte anders zu 
verwenden.

(2) Verwenden Emittenten Anleiheerlöse für die in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a 
genannten finanziellen Forderungen, so wenden sie die nach Artikel 10 Absatz 3, 
Artikel 11 Absatz 3, Artikel 12 Absatz 2, Artikel 13 Absatz 2, Artikel 14 Absatz 2 
oder Artikel 15 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2020/852 erlassenen, bei Schaffung der 
Schuld geltenden delegierten Rechtsakte an.

Waren bei Schaffung der in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a genannten finanziellen 
Forderungen keine nach Artikel 10 Absatz 3, Artikel 11 Absatz 3, Artikel 12 
Absatz 2, Artikel 13 Absatz 2, Artikel 14 Absatz 2 oder Artikel 15 Absatz 2 der 
Verordnung (EU) 2020/852 erlassenen delegierten Rechtsakte in Kraft, so wenden die 
Emittenten die ersten nach Artikel 10 Absatz 3, Artikel 11 Absatz 3, Artikel 12 
Absatz 2, Artikel 13 Absatz 2, Artikel 14 Absatz 2 oder Artikel 15 Absatz 2 der 
Verordnung (EU) 2020/852 erlassenen delegierten Rechtsakte an.

Werden die nach Artikel 10 Absatz 3, Artikel 11 Absatz 3, Artikel 12 Absatz 2, 
Artikel 13 Absatz 2, Artikel 14 Absatz 2 oder Artikel 15 Absatz 2 der Verordnung 
(EU) 2020/852 erlassenen Rechtsakte nach Schaffung der in Unterabsatz 1 genannten 
finanziellen Forderungen geändert, so verwendet der Emittent die Erlöse der Anleihe 
für die in Unterabsatz 1 genannten finanziellen Forderungen und wendet die 
geänderten delegierten Rechtsakte hierfür innerhalb von zehn Jahren nach ihrem 
Geltungsbeginn an.

Artikel 7a 
Ausschluss nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke

(1) Nicht öffentliche Emittenten und mit ihnen verbundene Dritte, die sich in Ländern 
befinden, die in Anlage I oder II der EU-Liste nicht kooperativer Länder und 
Gebiete für Steuerzwecke aufgeführt sind, sind nicht berechtigt, die Bezeichnung 
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„europäische grüne Anleihe“ oder „EuGB“ zu verwenden, es sei denn, sie können 
tatsächliche Wirtschaftstätigkeiten im aufgeführten Land nachweisen. 
Die in Anlage I oder II der EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für 
Steuerzwecke aufgeführten öffentlichen Emittenten sind nicht berechtigt, die 
Bezeichnung „europäische grüne Anleihe“ oder „EuGB“ zu verwenden.

(2) Die Emittenten zeigen mit dem in Anhang I vorgegebenen Factsheet zu 
europäischen grünen Anleihen, dass sie dieser Anforderung genügen.

Artikel 7b
Übergangspläne

(1) Vor der Emission einer europäischen grünen Anleihe oder einer 
nachhaltigkeitsgebundenen Anleihe müssen Emittenten solcher Anleihen, die gemäß 
Artikel 19a Absatz 2a oder Artikel 29a Absatz 2a der Richtlinie 2013/34/EU [in der durch 
die CSRD geänderten Fassung] zur Erstellung von Übergangsplänen verpflichtet sind, eine 
positive Stellungnahme eines Prüfers hinsichtlich der Ausrichtung des Übergangsplans an 
dem Ziel, bis spätestens 2050 Klimaneutralität zu erreichen, erhalten haben, wie dies in der 
Verordnung (EU) 2021/1119 vorgesehen ist.
(2) Die Emittenten von nachhaltigkeitsgebundenen Anleihen in der Union, die gemäß 
Artikel 19a oder Artikel 29a der Richtlinie 2013/34/EU [in der durch die CSRD geänderten 
Fassung] verpflichtet sind, Informationen zu Nachhaltigkeitsaspekten offenzulegen, 
führen die in Anhang I Punkt 3 dieser Verordnung genannten Informationen in ihren 
vorvertraglichen Offenlegungen und die in Anhang III Punkt 2 dieser Verordnung 
genannten Informationen in einem regelmäßigen Jahresbericht auf.
(3) Die in Absatz 2 genannten vorvertraglichen Offenlegungen und regelmäßigen 
Jahresberichte werden von externen Bewertern überprüft, die entsprechend den 
Artikeln 14 bis 17 registriert sind, die Anforderungen der Titel II und III erfüllen und einer 
Aufsicht gemäß Titel IV Kapitel III dieser Verordnung unterliegen.

Artikel 7c
Offenlegung zu Erlösen aus Anleihen, die als ökologisch nachhaltig vermarktet werden

(1) Die Emittenten von in der Union als ökologisch nachhaltig vermarkteten Anleihen 
und von nachhaltigkeitsgebundenen Anleihen, die in der Union vermarktet werden, 
veröffentlichen auf ihren Websites eine Erklärung zu den Strategien zur Erfüllung 
der Sorgfaltspflicht in Bezug auf die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von 
Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren und tragen dabei ihrer 
Größe sowie der Art und dem Umfang ihrer Tätigkeiten gebührend Rechnung. 

(2) Die Europäischen Aufsichtsbehörden arbeiten über den Gemeinsamen Ausschuss 
Entwürfe technischer Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der 
Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 1094/2010 und (EU) Nr. 1095/2010 für 
Inhalt, Methoden und Darstellung der in Absatz 1 genannten Informationen aus. 
Bei der Ausarbeitung der in Unterabsatz 1 genannten Entwürfe technischer 
Regulierungsstandards ersuchen die Europäischen Aufsichtsbehörden 
erforderlichenfalls die Europäische Umweltagentur und die Gemeinsame 
Forschungsstelle der Europäischen Kommission um Beiträge.
Die Europäischen Aufsichtsbehörden legen der Kommission diese Entwürfe von 
Regulierungsstandards bis zum [12 months after the date of entry into force of this 
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Regulation] vor.
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die vorliegende Verordnung durch 
Annahme technischer Regulierungsstandards nach Unterabsatz 1 des vorliegenden 
Absatzes gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010, der 
Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 und der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu 
ergänzen. 

(3) Die Emittenten von in der Union als ökologisch nachhaltig vermarkteten Anleihen, 
die nicht die Bezeichnung „europäische grüne Anleihen“ oder „EuGB“ verwenden, 
legen in ihren vorvertraglichen Offenlegungen Folgendes offen:
a) eine klare und begründete Erläuterung, wie bei der Anleihe den wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren Rechnung getragen wird;
b) Informationen darüber, wie die umweltbezogenen Merkmale der Anleihe erfüllt 
werden, einschließlich der in Anhang I Punkt 3 aufgeführten Informationen;
c) Informationen über die beabsichtigte Verwendung der Anleiheerlöse, 
einschließlich der in Anhang I Punkt 4 genannten Informationen;
d) Informationen über den Anteil der erwarteten taxonomiekonformen Verwendung 
der Anleiheerlöse.

(4) Die Emittenten von in der Union als ökologisch nachhaltig vermarkteten Anleihen, 
die nicht die Bezeichnung „europäische grüne Anleihen“ oder „EuGB“ verwenden, 
legen in den regelmäßigen Jahresberichten dar, inwieweit umweltbezogenen 
Merkmale erfüllt werden, einschließlich der in Anhang II Punkt 3 genannten 
Informationen.

(5) Die Europäischen Aufsichtsbehörden können über den Gemeinsamen Ausschuss 
Entwürfe technischer Regulierungsstandards ausarbeiten, in denen die Einzelheiten 
zu Inhalt und Darstellung der in den Absätzen 3 und 4 genannten Informationen 
näher festgelegt werden. 
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die vorliegende Verordnung durch 
Annahme technischer Regulierungsstandards nach Unterabsatz 1 des vorliegenden 
Absatzes gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010, der 
Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 und der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu 
ergänzen.

(6) Die vorvertraglichen Offenlegungen und regelmäßigen Jahresberichte werden von 
externen Bewertern überprüft, die entsprechend den Artikeln 14 bis 17 registriert 
sind, die Anforderungen der Titel II und III erfüllen und einer Aufsicht gemäß 
Titel IV Kapitel III dieser Verordnung unterliegen.

Artikel 7d
Anwendung des EU-Standards für grüne Anleihen durch die Organe und Einrichtungen 

der Union
Die Organe und Einrichtungen der Union wenden den EU-Standard für grüne Anleihen und 
die Kriterien der Artikel 4 bis 7a bei allen Emissionen von Anleihen mit Erlösverwendung 
an, deren Ziel ökologische Nachhaltigkeit ist.
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Artikel 7e
Gleichwertigkeit der Taxonomie

(1) Verfügt ein Drittland über eine Taxonomie zur Erleichterung nachhaltiger 
Investitionen, die im Wesentlichen der EU-Taxonomie entspricht, so erlässt die 
Kommission im Anschluss an eine positive Empfehlung der gemäß Artikel 20 der 
Verordnung (EU) 2020/852 eingerichteten Plattform für ein nachhaltiges 
Finanzwesen delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 60, um diese Verordnung 
dadurch zu ergänzen, dass die Verwendung von Erlösen aus einer europäischen 
grünen Anleihe in Übereinstimmung mit dieser Drittlandstaxonomie erfolgen kann. 
Die Erlösverwendung darf nicht für Wirtschaftstätigkeiten vorgesehen werden die 
nicht unter die gemäß Artikel 10 Absatz 3, Artikel 11 Absatz 3, Artikel 12 Absatz 2, 
Artikel 13 Absatz 2, Artikel 14 Absatz 2 und Artikel 15 Absatz 2 der Verordnung 
(EU) 2020/852 erlassenen delegierten Rechtsakte fallen. Die Taxonomie eines 
Drittlands muss mindestens gleichwertige Umweltziele und gleichwertige Kriterien 
für erhebliche Beeinträchtigungen und einen wesentlichen Beitrag zu jedem dieser 
Umweltziele aufweisen und Mindestgarantien im Bereich der Menschenrechte 
erfordern, die den in Artikel 18 der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegten 
entsprechen.

(2) Die in Absatz 1 genannten delegierten Rechtsakte müssen die Nutzung einer 
gleichwertigen Taxonomie eines Drittlands bei der Verwendung von Erträgen aus 
einer europäischen grünen Anleihe für Projekte in dem betreffenden Drittland 
ermöglichen. Diese Taxonomie eines Drittlands darf zur Ergänzung der EU-
Taxonomie für einen Teil der Erlöse aus der europäischen grünen Anleihe oder zur 
vollständigen Verwendung der Erlöse aus der europäischen grünen Anleihe genutzt 
werden. Die gleichwertige Taxonomie eines Drittlands darf nicht für Projekte 
genutzt werden, die in der Union oder in einem anderen Drittland stattfinden.
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Kapitel II
Anforderungen an Transparenz und externe Bewertung

Artikel 8
Factsheet zu europäischen grünen Anleihen und Bewertung des Factsheets zu 

europäischen grünen Anleihen vor der Emission
(1) Vor Emission einer europäischen grünen Anleihe muss ein Emittent:

a) das in Anhang I festgelegte Factsheet zu europäischen grünen Anleihen 
ausfüllen;

b) sicherstellen, dass das ausgefüllte Factsheet zu europäischen grünen Anleihen 
einer Voremissionsbewertung unterzogen wurde und ein externer Bewerter 
hierzu eine befürwortende Stellungnahme abgegeben hat.

(2) Alle Factsheets zu europäischen nachhaltigen Anleihen müssen sich auf eine einzelne 
Anleihe beziehen. Es können mehrere Factsheets gemeinsam veröffentlicht werden.

(2a) Abweichend von Absatz 2 kann sich ein Factsheet zu europäischen grünen Anleihen, 
das die Zuordnung eines Portfolios europäischer grüner Anleihen zu einem in 
Artikel 5 genannten Portfolio finanzieller Vermögenswerte betrifft, auf mehrere 
Emissionen europäischer grüner Anleihen beziehen.

(3) Die in Absatz 1 Buchstabe b genannte Voremissionsbewertung des Factsheets enthält 
alles Folgende:

a) eine Bewertung der Frage, ob das ausgefüllte Factsheet zu europäischen grünen 
Anleihen den Artikeln 4 bis 7b sowie Anhang I entspricht;

b) die in Anhang IV dargelegten Elemente.

Artikel 9
Berichte über die Verwendung der Erlöse und Bewertung dieser Berichte nach Emission

(1) Die Emittenten europäischer grüner Anleihen erstellen bis zur vollständigen 
Verwendung der Erlöse der betreffenden Anleihen alljährlich anhand des Musters in 
Anhang II einen Bericht über die Verwendung der Erlöse und weisen darin nach, dass 
die Erlöse aller betreffenden europäischen grünen Anleihen seit deren Emission und 
bis zum Ende des Jahres, auf das sich der Bericht bezieht, gemäß den Artikeln 4 bis 7 
verwendet wurden.

(2) Ein Bericht über die Verwendung der Erlöse europäischer grüner Anleihen muss sich 
auf eine einzelne Anleihe beziehen. Es können mehrere Berichte über die 
Verwendung der Erlöse gemeinsam veröffentlicht werden.

(2a) Abweichend von Absatz 2 kann sich ein Bericht über die Verwendung der Erlöse aus 
europäischen grünen Anleihen, das die Zuordnung eines Portfolios europäischer 
grüner Anleihen zu einem in Artikel 5 genannten Portfolio finanzieller 



RR\1256525DE.docx 31/161 PE700.638v02-00

DE

Vermögenswerte betrifft, auf mehrere Emissionen europäischer grüner Anleihen 
beziehen.

(3) Die Emittenten europäischer grüner Anleihen lassen ihren Bericht über die 
Verwendung der Erlöse, der erstellt wurde, nachdem die Erlöse der europäischen 
grünen Anleihe vollständig gemäß den Artikeln 4 bis 7b verwendet wurden, von einem 
externen Bewerter nach der Emission überprüfen.

(4) Wurde nach der Veröffentlichung des Berichts über die Verwendung der Erlöse gemäß 
Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe c bei der Verwendung der Erlöse eine Korrektur 
vorgenommen, ändern die Emittenten der europäischen grünen Anleihen den 
Erlösverwendungsbericht und lassen den geänderten Bericht von einem externen 
Bewerter nach der Emission überprüfen.

(5) Abweichend von Absatz 3 wird jeder Erlösverwendungsbericht von Emittenten▐, die 
die Erlöse eines aus mehreren europäischen grünen Anleihen bestehenden Portfolios 
für ein Portfolio aus den in Artikel 5 genannten finanziellen Vermögenswerten 
verwenden, von einem externen Bewerter nach der Emission überprüft. Der externe 
Bewerter richtet sein Augenmerk dabei insbesondere auf diejenigen finanziellen 
Vermögenswerte, die in keinem der zuvor veröffentlichten Erlösverwendungsberichte 
enthalten waren. 

(5a) Abweichend von Absatz 3 wird jeder Erlösverwendungsbericht von Emittenten, die 
die Erlöse gemäß einem in Artikel 6 genannten CapEx-Plan verwenden, von einem 
externen Bewerter nach der Emission überprüft. Der externe Bewerter achtet dabei 
insbesondere darauf, ob sich die Emittenten weiterhin an den CapEx-Plan halten.

(6) Die Emittenten europäischer grüner Anleihen stellen einem externen Bewerter die in 
den Absätzen 3, 4 und 5 genannten Berichte über die Verwendung der Erlöse innerhalb 
von 90 Tagen nach Ablauf des Jahres zur Verfügung, auf das sich der Bericht bezieht. 
Die Bewertung nach Emission wird innerhalb von 90 Tagen nach Erhalt des Berichts 
über die Verwendung der Erlöse öffentlich gemacht.

(7) Die in den Absätzen 3, 4 und 5 genannte Bewertung nach Emission muss alle 
folgenden Elemente enthalten:

a) eine Bewertung der Frage, ob der Emittent die Anleiheerlöse gemäß den 
Artikeln 4 bis 7c verwendet hat, wobei sie sich auf die dem externen Bewerter 
zur Verfügung gestellten Angaben stützt;

b) eine Bewertung der Frage, ob sich der Emittent an die laut Factsheet zu den 
grünen Anleihen beabsichtigte Erlösverwendung gehalten hat, wobei sie sich auf 
die dem externen Bewerter zur Verfügung gestellten Angaben stützt;

c) die in Anhang IV dargelegten Elemente.

(8) Werden Anleiheerlöse für die in Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe c genannten 
Steuervergünstigungen oder die in Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe d genannten 
Subventionen verwendet, wird in der Bewertung nach der Emission lediglich beurteilt, 
ob die Bedingungen, unter denen diese Ausgaben oder Transfers erfolgt sind, mit den 
Artikeln 4 bis 7 in Einklang stehen. Diese Verwendung der Erlöse unterliegen einer 
Ex-ante-Folgenabschätzung durch einen unabhängigen Dritten, in der die 
Auswirkungen und die Kosteneffizienz der entsprechenden Verwendungen positiv 
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bewertet wird. Die Wirksamkeit einer Verwendung der Erlöse muss auch 
nachträglich von den staatlichen Prüfern oder anderen einschlägigen öffentlichen 
Stellen des betreffenden Mitgliedstaats überprüft werden.

Artikel 10 
Wirkungsbericht für europäische grüne Anleihen

(1) Die Emittenten europäischer grüner Anleihen erstellen nach vollständiger 
Verwendung der Erlöse dieser Anleihen mindestens zweimal während der Laufzeit 
einer solchen Anleihe einen Bericht darüber, welche Wirkung mit der Verwendung 
der Erlöse erzielt wurde, und nutzen hierfür das Muster in Anhang III.

(2) Alle Wirkungsberichte beziehen sich jeweils auf eine einzelne Anleihe. Es können 
mehrere Wirkungsberichte gemeinsam veröffentlicht werden.

(2a) Abweichend von Artikel 10 Absatz 2 kann sich ein Bericht über die Wirkung 
europäischer grüner Anleihen, der die Zuweisung eines Portfolios europäischer 
grüner Anleihen zu einem Portfolio finanzieller Vermögenswerte gemäß Artikel 5 
betrifft, auf mehrere Emissionen europäischer grüner Anleihen beziehen.

(2b) Die Emittenten von europäischen grünen Anleihen lassen den Wirkungsbericht von 
einem externen Bewerter prüfen. Diese Prüfung des Wirkungsberichts muss 
Folgendes enthalten:
a) eine Bewertung der Frage, ob sich die Ausgabe der Anleihe in die allgemeine 

Nachhaltigkeitsstrategie des Emittenten einfügt;
b) eine Bewertung der angegebenen Nachhaltigkeitswirkungen der 

Anleiheerlöse; 
c) die in Anhang IV dargelegten Elemente. 

Artikel 11
Öffentliche Emittenten

Handelt es sich bei einem Emittenten um eine öffentliche Körperschaft, können die 
Bewertungen vor und nach der Emission und die Prüfungen von Wirkungsberichten von 
einem externen Bewerter, von einem staatlichen Prüfer oder von einer anderen öffentlichen 
Stelle vorgenommen werden, die die öffentliche Körperschaft damit beauftragt hat, die 
Einhaltung dieser Verordnung zu bewerten. Staatliche Prüfer oder andere öffentliche 
Stellen, die von öffentlichen Emittenten außerhalb der Union beauftragt werden, müssen 
eine Genehmigung der ESMA gemäß Titel III Kapitel 1 einholen.

Artikel 12
Prospekt für europäische grüne Anleihen 

(1) Ist ein Prospekt gemäß der Verordnung (EU) 2017/1129 zu veröffentlichen, muss 
daraus für den Fall, dass Angaben zur Erlösverwendung verlangt werden, klar 
hervorgehen, dass die europäische grüne Anleihe gemäß der vorliegenden Verordnung 
emittiert wird. 
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(2) ▐ Die Angaben▐, die in dem in Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a der vorliegenden 
Verordnung genannten Factsheet zu europäischen grünen Anleihen enthalten sind, 
müssen vollständig in den in Absatz 1 dieses Artikels genannten Prospekt 
aufgenommen werden, wozu das Muster in Anhang I zu verwenden ist.

Artikel 12a
Zivilrechtliche Haftung

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Verantwortung für die 
taxonomiekonforme Verwendung der Erlöse gemäß den Artikeln 4 bis 7 bei dem 
Emittenten oder seinen Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorganen liegt.

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ihre Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
über die zivilrechtliche Haftung auf diejenigen Personen Anwendung finden, die für 
etwaige Schäden verantwortlich sind, die Anlegern aufgrund eines Verstoßes gegen 
die Artikel 4 bis 7 dieser Verordnung entstehen.

Artikel 13
Veröffentlichung auf der Website des Emittenten und Unterrichtung der ESMA und der 

zuständigen nationalen Behörden
(1) Die Emittenten europäischer grüner Anleihen veröffentlichen auf ihrer Website und 

gegebenenfalls auf der Website der Handelsplätze, auf denen ein Handel angestrebt 
wird, in einem separaten und zugänglichen Abschnitt mit dem Titel „Europäische 
grüne Anleihen“ alle folgenden Elemente und stellen diese mindestens bis zur 
Fälligkeit der betreffenden Anleihe unentgeltlich zur Verfügung:

a) vor Emission der Anleihe das ausgefüllte, in Artikel 8 genannte Factsheet zu 
europäischen grünen Anleihen;

b) vor Emission der Anleihe die in Artikel 8 genannte Voremissionsbewertung des 
Factsheets zu europäischen grünen Anleihen;

c) die in Artikel 9 genannten jährlichen Berichte über die Verwendung der Erlöse 
europäischer grüner Anleihen (spätestens drei Monate nach Ablauf des Jahres, 
auf das sie sich beziehen, alljährlich bis zur vollständigen Verwendung der 
Erlöse der betreffenden europäischen grünen Anleihe);

ca) gegebenenfalls den in Artikel 6 genannten CapEx-Plan;
d) die in Artikel 9 genannten Nachemissionsbewertungen der Berichte über die 

Verwendung der Erlöse europäischer grüner Anleihen;

e) den in Artikel 10 genannten Bericht über die Wirkung europäischer grüner 
Anleihen.

ea) gegebenenfalls die Prüfung des Wirkungsberichts im Hinblick auf den in 
Artikel 10 genannten Bericht über die Wirkung europäischer grüner 
Anleihen;

eb) gegebenenfalls die in Artikel 7b genannten Angaben.
(2) Die Angaben in den in Absatz 1 Buchstaben a, c und e genannten Unterlagen werden 

in folgender Sprache/folgenden Sprachen zur Verfügung gestellt:
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a) wenn die europäischen grünen Anleihen in nur einem Mitgliedstaat öffentlich 
angeboten werden oder an einer Börse notiert sind, in einer Sprache, die von der 
in Artikel 36 genannten zuständigen Behörde des betreffenden Mitgliedstaats 
akzeptiert wird;

b) wenn die europäischen grünen Anleihen in zwei oder mehr Mitgliedstaaten 
öffentlich angeboten werden oder an einer Börse notiert sind, nach Wahl des 
Emittenten entweder in einer Sprache, die von der in Artikel 37 genannten 
zuständigen Behörde der jeweiligen Mitgliedstaaten akzeptiert wird, oder in 
einer in internationalen Finanzkreisen gebräuchlichen Sprache. 

(3) Abweichend von Absatz 2 werden für den Fall, dass für die europäische grüne Anleihe 
ein Prospekt gemäß der Verordnung (EU) 2017/1129 erstellt werden muss, die 
Angaben, die in den in Absatz 1 Buchstaben a, c und e genannten Unterlagen enthalten 
sind, in der oder den Sprache/n dieses Prospekts zur Verfügung gestellt.

(4) Die Emittenten europäischer grüner Anleihen unterrichten die in Artikel 36 genannte 
zuständige nationale Behörde unverzüglich über die Veröffentlichung aller in Absatz 1 
genannter Unterlagen.

(5) Die Emittenten europäischer grüner Anleihen unterrichten die ESMA binnen 30 Tagen 
über die Veröffentlichung aller in Absatz 1 genannter Unterlagen.
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Titel III
Externe Bewerter europäischer grüner Anleihen

Kapitel I
Bedingungen für die Aufnahme der Tätigkeit als externer 

Bewerter europäischer grüner Anleihen

Artikel 14
Registrierung

(1) Externe Bewerter europäischer grüner Anleihen lassen sich vor Aufnahme ihrer 
Tätigkeit bei der ESMA registrieren.

(2) Externe Bewerter, die bei der ESMA registriert sind, müssen jederzeit die in Artikel 15 
Absatz 2 festgelegten Voraussetzungen für die Registrierung erfüllen.

(3) Staatliche Prüfer und andere öffentliche Stellen, die von öffentlichen Emittenten 
beauftragt werden, die Einhaltung dieser Verordnung zu bewerten, unterliegen nicht 
den Titeln III und IV.

Artikel 15 
Antrag auf Registrierung als externer Bewerter europäischer grüner Anleihen 

(1) Der Antrag auf Registrierung als externer Bewerter europäischer grüner Anleihen 
muss alle folgenden Angaben enthalten:

a) vollständiger Name des Antragstellers, Anschrift des eingetragenen Sitzes in der 
Union, Website des Antragstellers und, soweit verfügbar, Rechtsträgerkennung 
(LEI);

b) Name und Kontaktdaten einer Kontaktperson;

c) Rechtsstatus des Antragstellers;

d) Eigentumsstruktur des Antragstellers;

da) ein Dokument mit Angaben zu Geschäftsplänen und Bestimmungen zur 
Unternehmensführung des Antragstellers;

e) Identität der Mitglieder der Geschäftsleitung und des Leitungsorgans des 
Antragstellers mit ihren Lebensläufen, die mindestens ihr Qualifikations-, 
Erfahrungs- und Ausbildungsniveau aufzeigen;

f) Zahl der Analysten, Mitarbeiter und sonstiger unmittelbar an 
Bewertungstätigkeiten beteiligter Personen und ihr Erfahrungs- und 
Ausbildungsniveau, das sie vor und während ihrer Tätigkeit für den 
Antragsteller bei der Erbringung von externen Prüfungen oder ähnlichen 
Dienstleistungen erworben haben;

g) Beschreibung der Verfahren und Methoden, die der Antragsteller bei der Abgabe 
von Bewertungen vor Emission nach Artikel 8, bei Bewertungen nach Emission 
nach Artikel 9 und bei der Prüfung von Wirkungsberichten nach Artikel 10 
anwendet;
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h) vom Antragsteller angewandte Strategien oder Verfahren zur Ermittlung, 
Beseitigung oder Bewältigung und transparenten Offenlegung von 
tatsächlichen oder potenziellen Interessenkonflikten gemäß Artikel 27;

i) gegebenenfalls Unterlagen und Informationen im Zusammenhang mit etwaigen 
Vereinbarungen zur Auslagerung von unter diese Verordnung fallenden 
Tätigkeiten des externen Bewerters, einschließlich Informationen über 
Unternehmen, die ausgelagerte Funktionen übernehmen; 

j) gegebenenfalls Angaben zu anderen Tätigkeiten des Antragstellers.

(2) Die ESMA registriert einen Antragsteller nur dann als externen Bewerter, wenn alle 
folgenden Bedingungen erfüllt sind:

a) Die Geschäftsleitung und das Leitungsorgan des Antragstellers

i) sind ausreichend gut beleumundet, was unter anderem durch Auszüge 
aus Strafregistern und dadurch belegt wird, dass es keine Fälle 
beruflicher Fahrlässigkeit gibt;

ii) sind ausreichend qualifiziert, um sicherzustellen, dass der Antragsteller 
die Aufgaben, die in dieser Verordnung von externen Bewertern verlangt 
werden, wahrnehmen kann;

iii) verfügen über ausreichende berufliche Qualifikationen;

iv) verfügen über Erfahrung in einer Reihe der folgenden Tätigkeiten: 
Qualitätssicherung, Qualitätskontrolle, Bewertungen vor und nach 
Emission, Prüfung von Wirkungsberichten, Erstellung von 
Zweitgutachten sowie Finanzdienstleistungen;

b) die Zahl der Analysten, Mitarbeiter und sonstiger unmittelbar an 
Bewertungstätigkeiten beteiligter Personen und ihr Erfahrungs- und 
Ausbildungsniveau sind im Hinblick auf die Aufgaben, die in dieser Verordnung 
von externen Bewertern verlangt werden, ausreichend;

c) die internen Vorkehrungen zur Sicherstellung der Einhaltung der Anforderungen 
von Kapitel II dieses Abschnitts sind angemessen und wirksam.

(3) Die ESMA überprüft den Antrag innerhalb von 20 Arbeitstagen nach seinem Eingang 
auf Vollständigkeit.

Ist der Antrag unvollständig, so setzt die ESMA den Antragsteller darüber in Kenntnis 
und setzt ihm eine Frist, bis zu der er zusätzliche Informationen vorlegen muss. Die 
ESMA überprüft den Antrag innerhalb von 20 Arbeitstagen nach Eingang der 
entsprechenden zusätzlichen Informationen.
Ist der Antrag vollständig, teilt die ESMA dies dem Antragsteller mit.

(4) Die ESMA registriert einen Antragsteller oder verweigert die Registrierung innerhalb 
von 45 Arbeitstagen nach Eingang des vollständigen Antrags.

Die ESMA kann die in Unterabsatz 1 genannte Frist um 15 Arbeitstage verlängern, 
wenn der Antragsteller eine Auslagerung eines Teils seiner Tätigkeiten als externer 
Bewerter beabsichtigt.

Die ESMA teilt dem Antragsteller seine Registrierung als externer Bewerter 
beziehungsweise ihre Ablehnung der Registrierung schriftlich mit. Der Beschluss über 
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die Registrierung oder die Ablehnung der Registrierung ist zu begründen und wird am 
fünften Arbeitstag nach seinem Erlass wirksam. 

(5) Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen die in 
Absatz 2 Buchstaben a und b genannten Kriterien festgelegt sind.

Die ESMA übermittelt der Kommission diesen Entwurf technischer 
Regulierungsstandards spätestens am [PO: Please insert date 12 months after the date 
of entry into force].

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch Annahme der 
in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 
bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu ergänzen.

(6) Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, in denen die 
Standardformulare, Mustertexte und Verfahren für die nach Absatz 1 zu 
übermittelnden Angaben festgelegt sind. 

Bei der Ausarbeitung dieses Entwurfs technischer Durchführungsstandards 
berücksichtigt die ESMA die Möglichkeiten einer digitalen Registrierung.

Die ESMA übermittelt der Kommission diesen Entwurf technischer 
Durchführungsstandards spätestens am [PO: Please insert date 12 months after the 
date of entry into force].

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten 
technischen Durchführungsstandards gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) 
Nr. 1095/2010 zu erlassen.

Artikel 16 
Für die Registrierung relevante wesentliche Änderungen

(1) Externe Bewerter unterrichten die ESMA über alle wesentlichen Änderungen der 
gemäß Artikel 15 Absatz 1 übermittelten Informationen oder von Sachverhalten in 
Bezug auf die in Artikel 15 Absatz 1 genannten Informationen, bevor solche 
Änderungen vorgenommen werden.

Die ESMA analysiert diese wesentlichen Änderungen. Erhebt die ESMA Einwände 
gegen solche wesentlichen Änderungen, teilt sie dies dem externen Bewerter innerhalb 
von 45 Arbeitstagen nach der Mitteilung dieser Änderungen unter Angabe von 
Gründen mit. Die Änderungen gemäß Unterabsatz 1 dürfen nur durchgeführt werden, 
wenn sich die ESMA nicht innerhalb dieser Frist gegen die Änderungen ausspricht.

(2) Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, in denen die 
Standardformulare, Mustertexte und Verfahren für die nach Absatz 1 zu 
übermittelnden Angaben festgelegt sind.

Bei der Ausarbeitung dieses Entwurfs technischer Durchführungsstandards 
berücksichtigt die ESMA die Möglichkeiten einer digitalen Registrierung.

Die ESMA übermittelt der Kommission diesen Entwurf technischer 
Durchführungsstandards spätestens am [PO: Please insert date 24 months after the 
date of entry into force].
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Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten 
technischen Durchführungsstandards gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) 
Nr. 1095/2010 zu erlassen.

Artikel 17 
Sprachenregelung

Externe Bewerter reichen den Antrag auf Registrierung gemäß Artikel 15 in einer der 
Amtssprachen der Organe der Union ein. Die Bestimmungen der Verordnung Nr. 1 vom 
15. April 1958 zur Regelung der Sprachenfrage für die Europäische 
Wirtschaftsgemeinschaft19 gelten entsprechend für die gesamte sonstige Kommunikation 
zwischen der ESMA und den externen Bewertern sowie deren Personal.

Kapitel II
Organisatorische Anforderungen, Verfahren und Dokumente zur 

Unternehmensführung

Artikel 18
Allgemeine Grundsätze

(1) Externe Bewerter wenden geeignete Systeme, Ressourcen und Verfahren an, um ihren 
Verpflichtungen aus dieser Verordnung nachzukommen.

(2) Externe Bewerter überwachen und bewerten die Angemessenheit und Wirksamkeit 
ihrer gemäß dieser Verordnung geschaffenen Systeme, Ressourcen und Verfahren 
zumindest jährlich und ergreifen die zur Behebung etwaiger Mängel erforderlichen 
Maßnahmen.

(3) Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen die 
Kriterien für die Bewertung der Angemessenheit, Eignung und Wirksamkeit der in den 
Absätzen 1 und 2 genannten Systeme, Ressourcen, Mechanismen und Verfahren 
externer Bewerter festgelegt sind.

Die ESMA übermittelt der Kommission diesen Entwurf technischer 
Regulierungsstandards spätestens am [PO: Please insert date 36 months after the date 
of entry into force].

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch Annahme der 
in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 
bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu ergänzen.

Artikel 19
Geschäftsleitung

(1) Die Geschäftsleitung und das Leitungsorgan des externen Bewerters stellen sicher 
oder überwachen, dass

19 ABl. 17 vom 6.10.1958, S. 385/58.
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a) die Geschäfte des externen Bewerters solide und umsichtig geführt werden; 

b) die Unabhängigkeit der Bewertungstätigkeiten sichergestellt ist;

c) tatsächliche oder potenzielle Interessenkonflikte ordnungsgemäß ermittelt, 
beseitigt oder gehandhabt und auf transparente Weise offengelegt werden;

d) der externe Bewerter die Anforderungen dieser Verordnung jederzeit erfüllt. 

(2) Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen die 
Kriterien für die Bewertung der soliden und umsichtigen Geschäftsführung des 
externen Bewerters nach Absatz 1 Buchstaben a und c festgelegt sind.

Die ESMA übermittelt der Kommission diesen Entwurf technischer 
Regulierungsstandards spätestens am [PO: Please insert date 12 months after the date 
of entry into force].

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch Annahme der 
in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 
bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu ergänzen.

Artikel 20 
Analysten und Mitarbeiter externer Bewerter▐

(1) Externe Bewerter stellen sicher, dass ihre Analysten und Mitarbeiter sowie sonstige ▐ 
an Bewertungstätigkeiten beteiligte natürliche Personen, deren Leistungen sie in 
Anspruch nehmen oder die sie kontrollieren, über angemessene Kenntnisse und 
Erfahrungen für die ihnen zugewiesenen Aufgaben verfügen.

(2) Externe Bewerter stellen sicher, dass die in Absatz 1 genannten Personen mit 
bewerteten Unternehmen, mit verbundenen Dritten oder Personen, die über ein 
Kontrollverhältnis direkt oder indirekt mit dem bewerteten Unternehmen verbunden 
sind, keine Verhandlungen über Entgelte oder Zahlungen einleiten oder an solchen 
Verhandlungen teilnehmen dürfen.

(3) Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen die 
Kriterien für die Bewertung der Angemessenheit der Kenntnisse und Erfahrungen der 
in Absatz 1 genannten Personen festgelegt sind.

Die ESMA übermittelt der Kommission diesen Entwurf technischer 
Regulierungsstandards spätestens am [PO: Please insert date 12 months after the date 
of entry into force].

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch Annahme der 
in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 
bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu ergänzen.

Artikel 21
Compliance-Funktion

(1) Externe Bewerter schaffen und unterhalten eine ständige und wirksame Compliance-
Funktion, die unabhängig agiert. Die Compliance-Funktion überwacht, berät und 
berichtet darüber, ob der externe Bewerter und seine Mitarbeiter die 
Verpflichtungen des externen Bewerters gemäß dieser Verordnung erfüllen.
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(2) Die externen Bewerter stellen sicher, dass die Compliance-Funktion

a) die Befugnis hat, ihre Aufgaben ordnungsgemäß und unabhängig 
wahrzunehmen;

b) über die notwendigen Ressourcen und Fachkenntnisse verfügt und Zugang zu 
allen relevanten Informationen hat; 

c) ihre eigenen Tätigkeiten nicht überwacht oder bewertet; 

d) nicht in Bezug auf die Geschäftsergebnisse des externen Bewerters vergütet 
wird. 

(3) Die Feststellungen der Compliance-Funktion werden entweder einem Aufsichtsorgan 
oder gegebenenfalls einem Verwaltungsorgan des externen Bewerters zur Verfügung 
gestellt. 

(4) Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen die 
Kriterien festgelegt sind, anhand deren beurteilt wird, ob die Compliance-Funktion 
gemäß Absatz 2 Buchstabe a die Befugnis hat, ihre Aufgaben ordnungsgemäß und 
unabhängig wahrzunehmen, sowie die Kriterien, anhand deren beurteilt wird, ob die 
Compliance-Funktion gemäß Absatz 2 Buchstabe b über die erforderlichen 
Ressourcen und Fachkenntnisse verfügt und Zugang zu allen relevanten Informationen 
hat.

Die ESMA übermittelt der Kommission diesen Entwurf technischer 
Regulierungsstandards spätestens am [PO: Please insert date 24 months after the date 
of entry into force].

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch Annahme der 
in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 
bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu ergänzen.

Artikel 22 
Interne Strategien und Verfahren

(1) Externe Bewerter legen interne Strategien und Verfahren für vertiefte Prüfungen fest 
und setzen diese um, um sicherzustellen, dass ihre Geschäftsinteressen die 
Unabhängigkeit oder Genauigkeit der Bewertungstätigkeiten nicht beeinträchtigen.

(2) Externe Bewerter geben sich solide Verfahren für Verwaltung und Buchhaltung, 
interne Kontrollmechanismen sowie wirksame Kontroll- und Sicherheitsmechanismen 
für Datenverarbeitungssysteme und setzen diese um. 

(3) Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen die 
Kriterien für die Bewertung der in Absatz 2 genannten soliden Verfahren für 
Verwaltung und Buchhaltung, internen Kontrollmechanismen sowie wirksamen 
Kontroll- und Sicherheitsmechanismen für Datenverarbeitungssysteme festgelegt 
sind.

Die ESMA übermittelt der Kommission diesen Entwurf technischer 
Regulierungsstandards spätestens am [PO: Please insert date 24 months after the date 
of entry into force].
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Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch Annahme der 
in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 
bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu ergänzen.

Artikel 23 
Bewertungsmethoden und Informationen für die Bewertungen vor bzw. nach Emission 

oder für Prüfungen von Wirkungsberichten 
(1) Externe Bewerter stellen durch Einführung und Umsetzung geeigneter Maßnahmen 

sicher, dass ihre Bewertungen vor Emission nach Artikel 8, ihre Bewertungen nach 
Emission nach Artikel 9 und ihre Prüfungen von Wirkungsberichten nach Artikel 10 
auf einer gründlichen Analyse aller Informationen beruhen, die ihnen zur Verfügung 
stehen und gemäß ihren transparenten und öffentlichen Methoden für die Analyse 
relevant sind.

(1a) Externe Bewerter machen Folgendes öffentlich zugänglich:
a) die Methoden, die sie bei ihrer Bewertungstätigkeit für die in Artikel 8 

genannten Bewertungen vor der Emission anwenden; 
b) die in Artikel 9 genannten Bewertungen nach der Emission; 
c) die in Artikel 10 genannten Prüfungen von Wirksamkeitsberichten.

(2) Externe Bewerter nutzen bei ihren Bewertungen vor oder nach Emission und bei 
Prüfungen von Wirksamkeitsberichten Informationen von ausreichender Qualität 
und aus zuverlässigen Quellen.

(3) Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen die 
Kriterien festgelegt sind, anhand deren beurteilt wird, ob die in Absatz 2 genannten 
Informationen von ausreichender Qualität und die in Absatz 2 genannten Quellen 
zuverlässig sind.

Die ESMA übermittelt der Kommission diesen Entwurf technischer 
Regulierungsstandards spätestens am [PO: Please insert date 24 months after the date 
of entry into force].

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch Annahme der 
in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 
bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu ergänzen.

Artikel 24 
Fehler in den Bewertungsmethoden oder bei deren Anwendung

(1) Externe Bewerter, die Fehler in ihren Bewertungsmethoden oder bei deren 
Anwendung feststellen, die wesentliche Auswirkungen auf eine Bewertung vor 
Emission nach Artikel 8, eine Bewertung nach Emission nach Artikel 9 oder eine 
Prüfung von Wirksamkeitsberichten nach Artikel 10 haben, teilen diese Fehler 
unverzüglich der ESMA und den Emittenten der betroffenen europäischen grünen 
Anleihen mit und erläutern diese Fehler.

(2) Die externen Bewerter beheben die Fehler zeitnah und veröffentlichen möglichst 
schnell die in Absatz 1 genannten Fehler auf ihrer Website, gegebenenfalls zusammen 
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mit einer überarbeiteten und korrigierten Voremissions- oder 
Nachemissionsbewertung bzw. Prüfung der Wirkungsberichte. In den überarbeiteten 
Dokumenten sind die Gründe für die Änderungen anzugeben.

Artikel 25
Auslagerung

(1) Externe Bewerter, die einen Teil ihrer Bewertungstätigkeiten an Drittdienstleister 
auslagern, stellen sicher, dass diese Drittdienstleister über die Fähigkeiten und 
Kapazitäten verfügen, um die Bewertungstätigkeiten zuverlässig und professionell 
durchzuführen. Die externen Bewerter stellen ferner sicher, dass die Auslagerung 
weder die Qualität ihrer internen Kontrolle noch die Möglichkeiten der ESMA zur 
Überprüfung der Erfüllung der in dieser Verordnung festgelegten Pflichten durch diese 
externen Bewerter wesentlich beeinträchtigt.

(2) Wenn sich externe Bewerter dazu entscheiden, einen Teil ihrer 
Bewertungstätigkeiten gemäß Absatz 1 auszulagern, müssen sie dies hinreichend 
begründen. Externe Bewerter dürfen weder alle ihre Bewertungstätigkeiten noch 
ihre Compliance-Funktion auslagern.

(3) Die externen Bewerter teilen der ESMA mit, welche Bewertungstätigkeiten 
ausgelagert werden sollen, und geben dabei auch an, welche personellen und 
technischen Ressourcen für die Durchführung der einzelnen Tätigkeiten erforderlich 
sind. Die ESMA genehmigt oder lehnt die Vereinbarungen zur Auslagerung binnen 
30 Tagen nach Erhalt der Mitteilung ab. Die ESMA lehnt die Vereinbarungen zur 
Auslagerung ab, wenn sie der Ansicht ist, dass der externe Bewerter den 
Anforderungen der Absätze 1, 2 oder 4 nicht entspricht.

(4) Externe Bewerter, die Bewertungstätigkeiten auslagern, stellen sicher, dass die 
Mitglieder ihrer Geschäftsleitung oder ihres Leitungsorgans durch diese Auslagerung 
nicht in der Ausübung ihrer Funktionen oder Aufgaben eingeschränkt oder 
beeinträchtigt werden. 

(5) Externe Bewerter stellen sicher, dass Drittdienstleister im Zusammenhang mit 
ausgelagerten Bewertungstätigkeiten wirksam kooperieren und allen 
aufsichtsbezogenen Aufforderungen seitens der ESMA umfassend nachkommen.

(6) Die externen Bewerter sind für die ausgelagerten Tätigkeiten weiterhin verantwortlich 
und ergreifen organisatorische Maßnahmen, um sicherzustellen,

a) dass sie überprüfen, ob Drittdienstleister die ausgelagerten Tätigkeiten effektiv 
und unter Einhaltung des nationalen Rechts und des Unionsrechts sowie 
regulatorischer Anforderungen durchführen und erkannte Mängel angemessen 
beseitigen;

b) dass jegliche Risiken bezüglich der ausgelagerten Tätigkeiten erkannt werden;

c) dass die ausgelagerten Bewertungstätigkeiten angemessen und regelmäßig 
überwacht werden;

d) dass angemessene Kontrollverfahren in Bezug auf ausgelagerte 
Bewertungstätigkeiten vorgesehen werden, einschließlich der effektiven 
Beaufsichtigung der ausgelagerten Bewertungstätigkeiten und möglicher 
Risiken innerhalb des Drittdienstleisters;
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e) dass die Kontinuität ausgelagerter Bewertungstätigkeiten angemessen 
sichergestellt ist.

Für die Zwecke von Buchstabe e holen externe Bewerter Informationen über die 
Vorkehrungen der Drittdienstleister für die Fortführung des Geschäftsbetriebs ein, 
prüfen deren Qualität und verlangen erforderlichenfalls Nachbesserungen.

(7) Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen 
Folgendes festgelegt wird:

a) die Kriterien, anhand deren die Fähigkeiten und Kapazitäten von 
Drittdienstleistern, die Bewertungstätigkeiten zuverlässig und professionell 
durchzuführen, bewertet werden;

b) die Kriterien, anhand deren sichergestellt wird, dass die Durchführung von 
Bewertungstätigkeiten weder die Qualität der internen Kontrolle der externen 
Bewerter noch die Möglichkeiten der ESMA zur Überprüfung der Erfüllung der 
in dieser Verordnung festgelegten Pflichten durch die externen Bewerter 
wesentlich beeinträchtigt, einschließlich potenzieller Beschränkungen bei 
Bewertungstätigkeiten, die ausgelagert werden sollen.

Die ESMA übermittelt der Kommission diesen Entwurf technischer 
Regulierungsstandards spätestens am [PO: Please insert date 12 months after the date 
of entry into force].

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch Annahme der 
in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 
bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu ergänzen.

Artikel 26
Anforderungen an das Führen von Aufzeichnungen

(1) Externe Bewerter führen angemessene Aufzeichnungen über:

a) die Identität der Personen, die an der Festlegung und Genehmigung der 
Bewertungen vor Emission nach Artikel 8, der Bewertungen nach Emission 
nach Artikel 9 und der Prüfungen von Wirkungsberichten nach Artikel 10 
beteiligt sind, und das Datum, an dem die Beschlüsse über die Genehmigung der 
Bewertungen vor bzw. nach Emission und der Prüfungen von 
Wirkungsberichten gefasst wurden; 

b) die Dokumentation der etablierten Verfahren und Methoden der externen 
Bewerter für die Durchführung und Erstellung der Voremissions- und 
Nachemissionsbewertungen sowie von Wirkungsberichten;

c) interne Aufzeichnungen, einschließlich nicht öffentlicher Informationen und 
Arbeitspapiere, die als Grundlage für veröffentlichte Voremissions- und 
Nachemissionsbewertungen und Prüfungen von Wirkungsberichten 
herangezogen wurden;

d) die Verfahren und Maßnahmen, die von externen Bewertern angewandt wurden, 
um dieser Verordnung nachzukommen;

e) Kopien interner und externer Mitteilungen, einschließlich elektronischer 
Mitteilungen, die externe Bewerter und ihre Mitarbeiter erhalten und versandt 
haben und die sich auf die Bewertungstätigkeiten beziehen.
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(2) Die in Absatz 1 genannten Aufzeichnungen und Unterlagen werden fünf Jahre lang 
aufbewahrt und der ESMA auf Anfrage zur Verfügung gestellt.

(3) Hat die ESMA die Registrierung eines externen Bewerters gemäß Artikel 51 Absatz 1 
widerrufen, so stellt dieser externe Bewerter sicher, dass die Aufzeichnungen und 
Unterlagen weitere fünf Jahre aufbewahrt werden. Aufzeichnungen und Unterlagen, 
in denen die Rechte und Pflichten des externen Bewerters bzw. des Emittenten der 
europäischen grünen Anleihe im Rahmen einer Vereinbarung über die Erbringung von 
Bewertungsleistungen festgelegt sind, werden für die Dauer der Beziehung zu diesem 
Emittenten aufbewahrt.

Artikel 27
Interessenkonflikte und Vertraulichkeit von Informationen

(1) Externe Bewerter ermitteln, beseitigen und steuern bestehende oder potenzielle 
Interessenkonflikte, die ihre Analysten, ihre Mitarbeiter, Anteilseigner, sonstige 
Personen, die vertraglich mit dem externen Bewerter verbunden und unmittelbar an 
Bewertungstätigkeiten beteiligt sind, oder Personen, die Bewertungen vor Emission, 
Bewertungen nach Emission und Prüfungen von Wirkungsberichten genehmigen, 
betreffen, und legen diese klar und deutlich offen.

Für die Zwecke dieser Verordnung umfasst der Begriff „Anteilseigner“ auch 
wirtschaftliche Eigentümer im Sinne von Artikel 3 Absatz 6 der Richtlinie (EU) 
2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates20.

(2) Gebühren, die externe Bewerter für Bewertungsleistungen in Rechnung stellen, 
müssen von dem Bewerter und dem Emittenten vor der Voremissions- und 
Nachemissionsbewertung und Prüfung der Wirkungsberichte vereinbart werden 
und dürfen weder vom Ergebnis der Bewertung vor oder nach Emission oder der 
Prüfung der Wirkungsberichte noch von sonstigen Ergebnissen der durchgeführten 
Arbeiten abhängen. 

(3) Analysten, Mitarbeiter des externen Bewerters und sonstige Personen, die vertraglich 
mit dem externen Bewerter verbunden und unmittelbar an Bewertungstätigkeiten 
beteiligt sind, sind zur Wahrung des Berufsgeheimnisses verpflichtet. 

(4) Externe Bewerter stellen sicher, dass ihre Analysten und Mitarbeiter sowie sonstige 
natürliche Personen, die vertraglich mit dem externen Bewerter verbunden und 
unmittelbar an Bewertungstätigkeiten beteiligt sind,

a) unter Berücksichtigung der Art, des Umfangs und der Komplexität ihrer 
Geschäfte sowie der Art und des Spektrums ihrer Bewertungstätigkeiten alle 
erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um das Eigentum und die Aufzeichnungen 
im Besitz des externen Bewerters vor Betrug, Diebstahl oder Missbrauch zu 
schützen; 

b) keine Informationen über Bewertungen vor oder nach Emission sowie 
Prüfungen von Wirkungsberichten, mögliche künftige Bewertungen vor oder 

20 Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 zur 
Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der 
Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments 
und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
und der Richtlinie 2006/70/EG der Kommission (ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 73).
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nach Emission oder Prüfungen von Wirkungsberichten offenlegen, es sei denn 
gegenüber den Emittenten, die die Bewertung durch den externen Bewerter 
angefordert haben;

c) keine vertraulichen Informationen verwenden oder weitergeben, es sei denn für 
Bewertungszwecke. 

(4a) Ein externer Bewerter darf unter den folgenden Umständen keine Bewertung 
abgeben:
a) Der externe Bewerter oder eine Person, die in Absatz 1 genannt wurde, besitzen 

direkt oder indirekt Finanzinstrumente des bewerteten Unternehmens oder eines 
verbundenen Dritten oder halten direkt oder indirekt Eigentumsanteile an 
diesem Unternehmen oder verbundenen Dritten, mit Ausnahme von 
Beteiligungen an diversifizierten Organismen für gemeinsame Anlagen, 
einschließlich verwalteter Fonds wie Pensionsfonds und Lebensversicherungen;

b) ein Anteilseigner oder ein Mitglied des externen Bewerters, der bzw. das 
mindestens 10 % des Kapitals oder der Stimmrechte dieses Bewerters hält oder 
auf andere Weise in der Lage ist, erheblichen Einfluss auf die Geschäftstätigkeit 
des Bewerters auszuüben, hält mindestens 10 % des Kapitals oder der 
Stimmrechte des bewerteten Unternehmens, eines mit diesem verbundenen 
Dritten oder anderer Eigentumsanteile an diesem bewerteten Unternehmen oder 
diesem Dritten, mit Ausnahme von Beteiligungen an diversifizierten 
Organismen für gemeinsame Anlagen und verwaltete Fonds wie Pensionsfonds 
und Lebensversicherungen, die besagten Anteilseigner oder besagtes Mitglied 
des externen Bewerters nicht in die Lage versetzen, erheblichen Einfluss auf die 
Geschäftstätigkeit des Organismus auszuüben;

c) die externe Bewertung betrifft ein bewertetes Unternehmen oder einen mit ihm 
verbunden Dritten, das bzw. der direkt oder indirekt mit dem externen Bewerter 
über ein Kontrollverhältnis verbunden ist;

d) die externe Bewertung betrifft ein bewertetes Unternehmen oder einen mit ihm 
verbundenen Dritten, das bzw. der mindestens 10 % des Kapitals oder der 
Stimmrechte des externen Bewerters hält;

e) eine unter Absatz 1 genannte Person ist Mitglied des Verwaltungs- oder 
Aufsichtsorgans des bewerteten Unternehmens oder eines verbundenen Dritten;

f) ein Anteilseigner oder ein Mitglied eines externen Bewerters, der bzw. das 
mindestens 10 % des Kapitals oder der Stimmrechte dieses externen Bewerters 
hält oder auf andere Weise in der Lage ist, erheblichen Einfluss auf die 
Geschäftstätigkeit des externen Bewerters auszuüben, ist Mitglied des 
Verwaltungs- oder Aufsichtsgremiums des bewerteten Unternehmens oder eines 
mit diesem verbundenen Dritten; oder

g) ein Ratinganalyst, der an der Festlegung der Bewertungsergebnisse beteiligt 
war, oder eine Person, die eine Bewertung genehmigt hat, stand zu dem 
bewerteten Unternehmen oder einem mit diesem verbundenen Dritten in einem 
Verhältnis, das einen Interessenkonflikt verursachen kann.

Ein externer Bewerter muss die ESMA unverzüglich informieren, wenn einer der in 
Unterabsatz 1 genannten Umstände auf eine laufende Bewertung zutrifft.
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Artikel 28 
Erbringung sonstiger Dienstleistungen

Externe Bewerter, die andere Dienstleistungen als Bewertungstätigkeiten erbringen, stellen 
sicher, dass diese anderen Dienstleistungen keinen Interessenkonflikt mit ihren 
Bewertungstätigkeiten im Zusammenhang mit europäischen grünen Anleihen verursachen. 
Die externen Bewerter legen in ihren Bewertungen vor und nach Emission und in Prüfungen 
von Wirkungsberichten alle sonstigen Dienstleistungen offen, die für das bewertete 
Unternehmen oder einen mit ihm verbundenen Dritten erbracht werden.

Die in Absatz 1 genannten Bewertungstätigkeiten gelten als Nichtprüfungsleistungen im 
Sinne von Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen 
Parlaments und des Rates21. Solche Bewertungstätigkeiten fallen nicht unter die 
Ausnahmeregelungen für die Erbringung bestimmter Nichtprüfungsleistungen gemäß 
Artikel 5 Absatz 3 der genannten Verordnung. 

Kapitel III
Bewertungen vor und nach Emission und Prüfungen von 

Wirkungsberichten 

Artikel 29
Verweise auf die ESMA oder andere zuständige Behörden

Externe Bewerter dürfen sich bei ihren Bewertungen vor oder nach Emission und Prüfungen 
von Wirkungsberichten nicht in einer Weise auf die ESMA oder eine zuständige Behörde 
beziehen, die vermuten lässt oder nahelegt, dass die ESMA oder eine zuständige Behörde 
diese Bewertung oder Bewertungstätigkeiten des externen Bewerters billigt oder genehmigt.

Artikel 30
Veröffentlichung von Bewertungen vor und nach Emission und Prüfungen von 

Wirkungsberichten 
(1) Externe Bewerter veröffentlichen auf ihren Websites und auf der Website der 

Handelsplätze, auf denen ein Handel angestrebt wird, alle folgenden Informationen 
und stellen diese kostenlos zur Verfügung: 

a) unter einem gesonderten Abschnitt mit dem Titel „EU-Standard für grüne 
Anleihen – Bewertungen vor Emission“ die von ihnen abgegebenen 
Bewertungen vor Emission;

b) unter einem gesonderten Abschnitt mit dem Titel „EU-Standard für grüne 
Anleihen – Bewertungen nach Emission“ die von ihnen abgegebenen 
Bewertungen nach Emission;

21 Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 
über spezifische Anforderungen an die Abschlussprüfung bei Unternehmen von öffentlichem Interesse und 
zur Aufhebung des Beschlusses 2005/909/EG der Kommission (ABl. L 158 vom 27.5.2014, S. 77).
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c) unter einem gesonderten Abschnitt mit dem Titel „EU-Standard für grüne 
Anleihen – Prüfungen von Wirkungsberichten“ die von ihnen 
veröffentlichten Prüfungen von Wirkungsberichten.

(2) Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Bewertungen vor Emission werden der 
Öffentlichkeit innerhalb eines angemessenen Zeitraums vor Beginn des öffentlichen 
Angebots oder der Zulassung der betreffenden europäischen grünen Anleihe zum 
Handel zugänglich gemacht.

(3) Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Bewertungen nach Emission werden der 
Öffentlichkeit nach der Bewertung der Berichte über die Erlösverwendung durch den 
externen Bewerter unverzüglich zugänglich gemacht.

(3a) Die in Absatz 1 Buchstabe c genannten Prüfungen von Wirkungsberichten werden 
der Öffentlichkeit nach der Bewertung der Wirkungsberichte durch den externen 
Bewerter unverzüglich zugänglich gemacht.

(4) Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Bewertungen vor Emission, die in Absatz 1 
Buchstabe b genannten Bewertungen nach Emission und die in Absatz 1 Buchstabe c 
genannten Prüfungen von Wirkungsberichten bleiben nach ihrer Veröffentlichung 
auf der Website des externen Bewerters mindestens bis zur Fälligkeit der Anleihe 
öffentlich zugänglich.

(5) Externe Bewerter, die beschließen, keine Bewertung vor Emission oder nach Emission 
und keine Prüfung von Wirkungsberichten mehr anzubieten, liefern in den in 
Absatz 1 Buchstaben a, b und c genannten Abschnitten unverzüglich nach einer 
solchen Entscheidung Informationen über die Gründe für diese Entscheidung.

Kapitel IV 
Erbringung von Dienstleistungen durch externe Bewerter aus 

einem Drittland 

Artikel 31
Allgemeine Bestimmungen

(1) Externe Bewerter aus einem Drittland können für Emittenten europäischer grüner 
Anleihen ihre Dienstleistungen im Einklang mit dieser Verordnung erbringen, wenn 
sie in dem von der ESMA gemäß Artikel 59 geführten Register der externen Bewerter 
aus Drittländern eingetragen sind.

(1a) Die ESMA kann die in Unterabsatz 1 genannte Frist um 15 Arbeitstage verlängern, 
wenn der antragstellende externe Bewerter aus einem Drittland eine Auslagerung 
von Tätigkeiten als externer Bewerter beabsichtigt.

(2) Die ESMA registriert externe Bewerter aus einem Drittland, die gemäß Absatz 1 
beantragen, Dienstleistungen der externen Bewertung im Einklang mit dieser 
Verordnung in der gesamten Union zu erbringen, nur dann, wenn die folgenden 
Bedingungen erfüllt sind:

a) Die Kommission hat einen Beschluss gemäß Artikel 32 Absatz 1 erlassen;

b) der externe Bewerter aus einem Drittland ist registriert oder befugt, die in der 
Union zu erbringenden Dienstleistungen der externen Bewertung zu erbringen, 
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und unterliegt einer effektiven Beaufsichtigung und Durchsetzung, die die 
vollständige Einhaltung der in diesem Drittland geltenden Anforderungen 
sicherstellt;

c) es wurden gemäß Artikel 32 Absatz 3 Vereinbarungen über die Zusammenarbeit 
geschlossen.

(3) Wenn ein externer Bewerter aus einem Drittland gemäß diesem Artikel registriert ist, 
so werden ihm in Bezug auf unter diese Verordnung fallende Aspekte keine 
zusätzlichen Anforderungen auferlegt.

(4) Die in Absatz 1 genannten externen Bewerter aus einem Drittland übermitteln ihren 
Antrag an die ESMA nach Annahme des in Artikel 32 genannten Beschlusses durch 
die Kommission, in dem festgestellt wurde, dass der Rechts- und Aufsichtsrahmen des 
Drittlands, in dem der externe Bewerter aus einem Drittland registriert oder zugelassen 
ist, den in Artikel 32 Absatz 1 genannten Anforderungen gleichwertig ist.

(5) Der externe Bewerter aus einem Drittland reicht seinen Antrag gemäß Absatz 1 unter 
Verwendung der in Artikel 15 genannten Formulare und Muster ein. 

(6) Der externe Bewerter aus einem Drittland übermittelt der ESMA alle Informationen, 
die für seine Registrierung erforderlich sind. 

(7) Die ESMA überprüft den Antrag innerhalb von 20 Werktagen nach Eingang des 
Antrags auf Vollständigkeit. Ist der Antrag unvollständig, legt die ESMA eine Frist 
fest, innerhalb derer der externe Bewerter aus einem Drittland zusätzliche 
Informationen beibringen muss.

(8) Der Registrierungsbeschluss stützt sich auf die in Absatz 2 genannten Bedingungen.

(9) Innerhalb von 45 Arbeitstagen nach Übermittlung eines vollständigen Antrags 
unterrichtet die ESMA den externen Bewerter aus einem Drittland schriftlich darüber, 
ob die Registrierung bewilligt oder abgelehnt wurde, und gibt dazu eine vollständige 
Begründung ab.

(10) Externe Bewerter aus einem Drittland, die gemäß diesem Artikel Dienstleistungen 
erbringen, bieten vor der Erbringung von Dienstleistungen an in der EU 
niedergelassene Emittenten europäischer grüner Anleihen an, etwaige Streitigkeiten 
im Zusammenhang mit diesen Dienstleistungen zur Regelung an ein Gericht oder 
Schiedsgericht eines Mitgliedstaats zu übermitteln.

Artikel 32 
Gleichwertigkeitsbeschluss

(1) Die Kommission kann einen Beschluss im Hinblick auf ein Drittland erlassen, in dem 
sie feststellt, dass durch die Rechts- und Aufsichtsvereinbarungen des betreffenden 
Drittlands sichergestellt ist, dass in diesem Drittland registrierte oder zugelassene 
externe Bewerter in Bezug auf Organisations- und Wohlverhaltensregeln 
rechtsverbindliche Anforderungen erfüllen, die den Anforderungen dieser Verordnung 
und der gemäß dieser Verordnung erlassenen Durchführungsmaßnahmen gleichwertig 
sind, und dass im Rechtsrahmen dieses Drittlands ein wirksames, gleichwertiges 
System der Anerkennung von externen Bewertern, die nach Drittlandsvorschriften 
registriert oder zugelassen sind, vorgesehen ist. 
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(2) Der Rahmen der Organisations- und Wohlverhaltensregeln eines Drittlands kann als 
in Bezug auf seine Wirkung gleichwertig betrachtet werden, wenn dieser Rahmen 
sämtliche nachstehend genannten Bedingungen erfüllt:

a) Unternehmen, die Dienstleistungen der externen Bewertung in diesem Drittland 
erbringen, unterliegen einer Registrierungs- oder Zulassungspflicht sowie 
wirksamen und kontinuierlichen Beaufsichtigungs- und 
Durchsetzungsverfahren;

b) Unternehmen, die Dienstleistungen der externen Bewertung erbringen, 
unterliegen angemessenen Organisationsanforderungen auf dem Gebiet der 
internen Kontrollfunktionen;

c) Unternehmen, die Dienstleistungen der externen Bewertung erbringen, 
unterliegen angemessenen Wohlverhaltensregeln.

(3) Die ESMA legt mit den jeweils zuständigen Behörden von Drittländern, deren Rechts- 
und Aufsichtsrahmen gemäß Absatz 1 als tatsächlich gleichwertig anerkannt wurde, 
Vereinbarungen über die Zusammenarbeit fest. In diesen Vereinbarungen wird alles 
Folgende festgelegt:

a) der Mechanismus für den Informationsaustausch zwischen der ESMA und den 
betreffenden zuständigen Drittlandbehörden, einschließlich des Zugangs zu 
allen von der ESMA angeforderten Informationen über in Drittländern 
registrierte oder zugelassene externe Bewerter aus einem Drittland;

b) der Mechanismus für eine unverzügliche Unterrichtung der ESMA im Fall, dass 
eine zuständige Drittlandbehörde der Auffassung ist, dass ein von ihr 
beaufsichtigter externer Bewerter aus einem Drittland, der von der ESMA im in 
Artikel 59 genannten Verzeichnis registriert wurde, gegen seine Registrierungs- 
oder Zulassungsbedingungen oder anderes von ihm einzuhaltendes Recht 
verstößt;

c) die Verfahren zur Koordinierung der Aufsichtstätigkeiten, einschließlich 
gegebenenfalls Überprüfungen vor Ort.

(4) Ein externer Bewerter aus einem Drittland, der in einem Land niedergelassen ist, 
dessen Rechts- und Aufsichtsrahmen gemäß Absatz 1 als tatsächlich gleichwertig 
anerkannt wurde und der in dem in Artikel 59 genannten Register eingetragen ist, ist 
berechtigt, die unter die Registrierung fallenden Dienstleistungen für Emittenten 
europäischer grüner Anleihen in der gesamten Union zu erbringen. 

(5) Externe Bewerter aus einem Drittland können die Rechte gemäß Artikel 31 nicht mehr 
in Anspruch nehmen, wenn die Kommission in Bezug auf dieses Drittland ihren gemäß 
Absatz 1 gefassten Beschluss zurückzieht.

Artikel 33 
Widerruf der Registrierung eines externen Bewerters aus einem Drittland

(1) Die ESMA widerruft die Eintragung eines externen Bewerters aus einem Drittland in 
dem gemäß Artikel 59 eingerichteten Register, wenn eine oder mehrere der folgenden 
Bedingungen erfüllt sind:

a) Die ESMA hat aufgrund dokumentierter Nachweise fundierte Gründe zur 
Annahme, dass ein externer Bewerter aus einem Drittland bei der Erbringung 
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von Dienstleistungen in der Union auf eine Art und Weise handelt, die den 
Interessen der Anleger oder dem ordnungsgemäßen Funktionieren von Märkten 
eindeutig abträglich ist;

b) die ESMA hat anhand dokumentierter Nachweise fundierte Gründe zur 
Annahme, dass ein externen Bewerter aus einem Drittland bei der Erbringung 
von Dienstleistungen in der Union ernsthaft gegen die auf ihn anwendbaren 
Bestimmungen des Drittlands verstoßen hat, auf deren Grundlage die 
Kommission den in Artikel 32 Absatz 1 genannten Beschluss gefasst hat.

 (1a) Wenn eine oder mehrere der in Unterabsatz 1 genannten Bedingungen erfüllt sind, 
verweist die ESMA die Angelegenheit an die zuständige Behörde des Drittlands. Hat 
die zuständige Behörde des Drittlands nicht die geeigneten Maßnahmen ergriffen, 
die für den Schutz der Anleger und das ordnungsgemäße Funktionieren der Märkte 
in der Union erforderlich sind, oder hat sie nicht nachgewiesen, dass der betreffende 
externe Bewerter aus dem Drittland die entsprechenden in dem Drittland geltenden 
Anforderungen erfüllt, so widerruft die ESMA die Registrierung des externen 
Bewerters aus dem Drittland spätestens 30 Tage, nachdem sie die zuständige 
Behörde des Drittlands von ihrer Absicht, die Registrierung zu widerrufen, in 
Kenntnis gesetzt hat.

(2) Die ESMA unterrichtet die Kommission unverzüglich über jede gemäß Absatz 1 
angenommene Maßnahme und veröffentlicht ihren Beschluss auf ihrer Website.

(3) Die Kommission bewertet, ob die Bedingungen, unter denen ein Beschluss nach 
Artikel 32 Absatz 1 gefasst wurde, im Hinblick auf das betreffende Drittland weiter 
bestehen.

Artikel 34
Anerkennung in einem Drittland angesiedelter externer Bewerter

(1) Bis zum Erlass eines Gleichwertigkeitsbeschlusses gemäß Artikel 32 Absatz 1 kann 
ein externer Bewerter aus einem Drittland seine Dienstleistungen im Einklang mit 
dieser Verordnung erbringen, wenn er die vorherige Anerkennung durch die ESMA 
gemäß diesem Artikel erlangt hat.

(2) Externe Bewerter aus einem Drittland, die beabsichtigen, eine vorherige Anerkennung 
nach Absatz 1 zu erlangen, müssen die Anforderungen der Artikel 15 bis 30 und der 
Artikel 47 bis 49 erfüllen.

(3) Externe Bewerter aus einem Drittland, die beabsichtigen, eine vorherige Anerkennung 
nach Absatz 1 zu erlangen, müssen über einen in der Union angesiedelten gesetzlichen 
Vertreter verfügen. Dieser gesetzliche Vertreter

a) ist zusammen mit dem externen Bewerter aus einem Drittland dafür zuständig, 
sicherzustellen, dass die in Absatz 2 genannten Anforderungen für die 
Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen dieser Verordnung durch den 
externen Bewerter aus einem Drittland erfüllt sind, und ist in diesem 
Zusammenhang gegenüber der ESMA für das Verhalten des externen Bewerters 
aus einem Drittland in der Union rechenschaftspflichtig;

b) fungiert im Namen des externen Bewerters aus einem Drittland in Bezug auf 
dessen Verpflichtungen gemäß dieser Verordnung als zentraler Ansprechpartner 
für die ESMA und jede andere Person in der Union;
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c) verfügt über ausreichende Kenntnisse, Fachkenntnisse und Ressourcen, um 
seinen Verpflichtungen aus diesem Absatz nachzukommen.

(4) Der in Absatz 1 genannte Antrag auf vorherige Anerkennung durch die ESMA enthält 
alle Informationen, die erforderlich sind, um der ESMA hinreichend nachzuweisen, 
dass der externe Bewerter aus einem Drittland alle erforderlichen Vorkehrungen 
getroffen hat, um die Anforderungen der Absätze 2 und 3 zu erfüllen, wobei 
gegebenenfalls die für seine Beaufsichtigung im Drittland zuständige Behörde 
anzugeben ist.

(5) Die ESMA überprüft den Antrag auf vorherige Anerkennung durch die ESMA 
innerhalb von 30 Arbeitstagen nach seinem Eingang auf Vollständigkeit.

Ist der Antrag unvollständig, so setzt die ESMA den Antragsteller darüber in Kenntnis 
und setzt ihm eine Frist, bis zu der er zusätzliche Informationen vorlegen muss.

Ist der Antrag vollständig, teilt die ESMA dies dem Antragsteller mit.

Binnen 60 Arbeitstagen nach Eingang des vollständigen Antrags nach Unterabsatz 1 
überprüft die ESMA, ob die Bedingungen der Absätze 2 und 3 erfüllt sind. 

Die ESMA teilt dem Antragsteller seine Anerkennung als externer Bewerter aus einem 
Drittland oder die Ablehnung des Antrags mit. Der Beschluss über die Anerkennung 
oder die Verweigerung der Anerkennung ist zu begründen und wird am fünften 
Arbeitstag nach seinem Erlass wirksam. 

(6) Die ESMA setzt die gemäß Absatz 5 erteilte Anerkennung aus oder zieht sie 
gegebenenfalls zurück, wenn sie aufgrund dokumentierter Nachweise zu dem 
begründeten Schluss gelangt ist, dass die Handlungsweise des externen Bewerters aus 
einem Drittland den Interessen der Nutzer seiner Dienstleistungen oder dem 
ordnungsgemäßen Funktionieren von Märkten eindeutig abträglich ist oder dass der 
externe Bewerter aus einem Drittland in gravierender Weise gegen die einschlägigen 
Anforderungen dieser Verordnung verstoßen hat oder dass er falsche Angaben 
gemacht oder sonstige rechtswidrige Mittel eingesetzt hat, um die Anerkennung zu 
erhalten. 

(7) Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen die zu 
liefernden Informationen sowie Form und Inhalt des in Absatz 4 genannten Antrags 
festgelegt sind. 

Die ESMA übermittelt der Kommission diesen Entwurf technischer 
Regulierungsstandards spätestens am [PO: Please insert date 24 months after the date 
of entry into force].

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch Annahme der 
in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 
bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu ergänzen.

Artikel 35
Übernahme von in einem Drittland erbrachten Dienstleistungen im Rahmen dieser 

Verordnung
(1) In der Union angesiedelte externe Bewerter, die gemäß Artikel 15 registriert und 

gemäß Artikel 59 in das Register eingetragen sind, können bei der ESMA beantragen, 
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die von einem externen Bewerter aus einem Drittland erbrachten Dienstleistungen in 
der Union dauerhaft zu übernehmen, sofern alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:

a) Der übernehmende externe Bewerter hat sich vergewissert und kann der ESMA 
laufend nachweisen, dass die Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen 
dieser Verordnung durch den externen Bewerter aus einem Drittland, dessen 
Dienstleistungen übernommen werden, auf der Grundlage von Verpflichtungen 
oder der Freiwilligkeit Anforderungen entspricht, die mindestens so streng wie 
die Anforderungen dieser Verordnung sind; 

b) der übernehmende externe Bewerter verfügt über die notwendigen 
Fachkenntnisse, um die im Rahmen dieser Verordnung durch den betreffenden 
externen Bewerter aus einem Drittland erbrachten Dienstleistungen 
wirkungsvoll zu überwachen und die damit verbundenen Risiken zu bewältigen; 

c) der externe Bewerter aus einem Drittland wird aus einem der folgenden 
objektiven Gründe herangezogen: 

i) Besonderheiten der zugrunde liegenden Märkte oder Investitionen;

ii) Nähe des Bewerters, dessen Dienstleistungen übernommen werden, zu 
Drittlandsmärkten, -emittenten oder -anlegern;

iii) Fachwissen des Bewerters aus einem Drittland in Bezug auf die 
Erbringung von Dienstleistungen der externen Bewertung oder auf 
bestimmte Märkte oder Investitionen.

(2) Externe Bewerter, die einen Antrag auf Übernahme nach Absatz 1 stellen, legen alle 
notwendigen Informationen vor, um der ESMA nachzuweisen, dass zum Zeitpunkt der 
Antragstellung alle Bedingungen dieses Absatzes erfüllt sind. 

(3) Die ESMA überprüft den in Absatz 1 genannten Antrag auf Übernahme innerhalb von 
20 Arbeitstagen nach seinem Eingang auf Vollständigkeit.

Ist der Antrag unvollständig, so setzt die ESMA den Antragsteller darüber in Kenntnis 
und setzt ihm eine Frist, bis zu der er zusätzliche Informationen vorlegen muss.

Ist der Antrag vollständig, teilt die ESMA dies dem Antragsteller mit.

Binnen 45 Arbeitstagen nach Eingang des vollständigen Antrags prüft die ESMA den 
Antrag und fasst einen Beschluss über die Genehmigung oder Ablehnung der 
Übernahme. 

Die ESMA teilt dem Antragsteller ihren in Absatz 1 genannten Beschluss über die 
Übernahme mit. Der Beschluss ist zu begründen und wird am fünften Arbeitstag nach 
seinem Erlass wirksam. 

(4) Im Rahmen dieser Verordnung durch einen externen Bewerter aus einem Drittland 
erbrachte Dienstleistungen, die übernommen werden, werden als Dienstleistungen des 
übernehmenden externen Bewerters betrachtet. Der übernehmende externe Bewerter 
darf die Übernahme nicht in der Absicht nutzen, die Anforderungen dieser Verordnung 
zu umgehen. 

(5) Externe Bewerter, die im Rahmen dieser Verordnung von einem externen Bewerter 
aus einem Drittland erbrachte Dienstleistungen übernehmen, bleiben für diese 
Dienstleistungen und für die Einhaltung der Verpflichtungen nach dieser Verordnung 
uneingeschränkt verantwortlich.
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(6) Gelangt die ESMA zu der begründeten Auffassung, dass die in Absatz 1 genannten 
Bedingungen nicht mehr erfüllt sind, ist sie befugt, von dem übernehmenden externen 
Bewerter die Einstellung der Übernahme zu verlangen.

(7) Externe Bewerter, die von einem externen Bewerter aus einem Drittland im Rahmen 
dieser Verordnung erbrachte Dienstleistungen übernehmen, veröffentlichen die in 
Artikel 13 genannten Informationen auf ihrer Website.

(8) Externe Bewerter, die von einem externen Bewerter aus einem Drittland im Rahmen 
dieser Verordnung erbrachte Dienstleistungen übernehmen, erstatten der ESMA 
jährlich über die Dienstleistungen, die sie in den vorangegangenen zwölf Monaten 
übernommen haben, Bericht.
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Titel IV
 Beaufsichtigung durch zuständige Behörden und die ESMA

Kapitel 1
Zuständige Behörden

Artikel 36
Beaufsichtigung durch zuständige Behörden

Die gemäß Artikel 31 der Verordnung (EU) 2017/1129 benannten zuständigen Behörden 
stellen sicher, dass die Artikel 8 bis 13 der vorliegenden Verordnung angewandt werden.

Artikel 37
Befugnisse der zuständigen Behörden

(1) Zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben gemäß dieser Verordnung müssen die zuständigen 
Behörden im Einklang mit dem nationalem Recht über die erforderlichen Aufsichts- 
und Ermittlungsbefugnisse verfügen, um

a) von Emittenten die Aufnahme der in Anhang I genannten Informationen in das 
Factsheet zu europäischen grünen Anleihen zu verlangen;

b) von Emittenten die Veröffentlichung jährlicher Berichte über die 
Erlösverwendung oder die Aufnahme von Informationen über alle in Anhang II 
genannten Elemente in die jährlichen Berichte über die Erlösverwendung zu 
verlangen; 

c) von Emittenten die Veröffentlichung eines Wirkungsberichts oder die Aufnahme 
von Informationen über alle in Anhang III genannten Elemente in den 
Wirkungsbericht zu verlangen; 

ca) von Emittenten die Einhaltung der in Artikel 7b Absatz 2 festgelegten 
Anforderungen zu verlangen;

cb) von Emittenten die Einhaltung der in Artikel 7c festgelegten Anforderungen 
zu verlangen;

d) von Abschlussprüfern und Führungskräften des Emittenten die Vorlage von 
Informationen und Unterlagen zu verlangen;

e) ein Angebot europäischer grüner Anleihen für höchstens zehn 
aufeinanderfolgende Arbeitstage auszusetzen, wenn ein hinreichend begründeter 
Verdacht besteht, dass gegen die Artikel 8 bis 13 verstoßen wurde;

f) Werbung zu untersagen oder auszusetzen oder zu verlangen, dass Emittenten 
europäischer grüner Anleihen oder die betreffenden Finanzintermediäre 
Werbung unterlassen oder für höchstens zehn aufeinanderfolgende Arbeitstage 
aussetzen, wenn ein hinreichend begründeter Verdacht besteht, dass gegen die 
Artikel 8 bis 13 verstoßen wurde;

fa) ein Angebot europäischer grüner Anleihen bei jeder Gelegenheit zu verbieten, 
solange weiterhin gegen die Artikel 8 bis 13 verstoßen wird;
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g) den Umstand bekannt zu machen, dass ein Emittent europäischer grüner 
Anleihen seinen Verpflichtungen gemäß den Artikeln 8 bis 13 nicht nachkommt, 
und den Emittenten zu verpflichten, diese Informationen auf seiner Website 
zu veröffentlichen und die betreffenden Anleger über die Nichteinhaltung zu 
informieren;

ga) den Umstand bekannt zu machen, dass ein Emittent von in der Union 
vermarkteten nachhaltigkeitsgebundenen Anleihen oder von in der Union als 
ökologisch nachhaltig vermarkteten Anleihen seinen Verpflichtungen gemäß 
den Artikeln 7b und 7c nicht nachkommt, und den Emittenten zu verpflichten, 
diese Informationen auf seiner Website zu veröffentlichen und die 
betreffenden Anleger über die Nichteinhaltung der Verpflichtungen zu 
informieren;

gb) einem Emittenten die Emission europäischer grüner Anleihen für einen 
Zeitraum von höchstens einem Jahr zu untersagen, wenn das Angebot 
europäischer grüner Anleihen gemäß Buchstabe e oder die Werbung gemäß 
Buchstabe f wiederholt ausgesetzt wird; 

h) Überprüfungen oder Ermittlungen vor Ort an anderen Standorten als den 
privaten Wohnräumen natürlicher Personen durchzuführen und zu jenem Zweck 
Zugang zu Räumlichkeiten zu erhalten, um Unterlagen und Daten gleich welcher 
Form einzusehen, wenn der begründete Verdacht besteht, dass in 
Zusammenhang mit dem Gegenstand einer Überprüfung oder Ermittlung 
Dokumente und andere Daten vorhanden sind, die als Nachweis für einen 
Verstoß gegen diese Verordnung dienen können.

Sofern das nationale Recht dies erfordert, kann die zuständige Behörde die zuständige 
Justizbehörde ersuchen, über die Ausübung der in Unterabsatz 1 genannten Befugnisse 
zu entscheiden. 

(2) Die zuständigen Behörden nehmen ihre in Absatz 1 genannten Aufgaben und 
Befugnisse auf eine der folgenden Arten wahr:

a) unmittelbar;

b) in Zusammenarbeit mit anderen Behörden;

c) unter eigener Zuständigkeit, durch Übertragung von Aufgaben an solche 
Behörden;

d) durch Antrag bei den zuständigen Justizbehörden.

(3) Die Mitgliedstaaten stellen durch geeignete Maßnahmen sicher, dass die zuständigen 
Behörden mit allen zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlichen Aufsichts- und 
Ermittlungsbefugnissen sowie angemessenen Ressourcen ausgestattet sind.

(4) Wenn eine Person der zuständigen Behörde im Einklang mit dieser Verordnung 
Informationen meldet, gilt das nicht als Verstoß gegen eine etwaige vertraglich oder 
durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften geregelte Einschränkung der 
Offenlegung von Informationen und hat keine diesbezügliche Haftung zur Folge.
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Artikel 38
Zusammenarbeit zwischen zuständigen Behörden

(1) Die zuständigen Behörden arbeiten für die Zwecke dieser Verordnung zusammen. Sie 
tauschen Informationen unverzüglich aus und kooperieren bei Ermittlungen sowie 
Überwachungs- und Durchsetzungsmaßnahmen.

Mitgliedstaaten, die gemäß Artikel 41 Absatz 3 strafrechtliche Sanktionen für 
Verstöße gegen diese Verordnung festgelegt haben, stellen durch angemessene 
Vorkehrungen sicher, dass die zuständigen Behörden alle notwendigen Befugnisse 
haben, um mit den Justizbehörden innerhalb ihres Hoheitsgebiets in Kontakt zu treten 
und spezifische Informationen in Bezug auf strafrechtliche Ermittlungen oder 
Verfahren zu erhalten, die aufgrund mutmaßlicher Verstöße gegen diese Verordnung 
eingeleitet wurden; sie leisten zur Erfüllung ihrer Verpflichtung, miteinander für die 
Zwecke dieser Verordnung zusammenzuarbeiten, dasselbe für andere zuständige 
Behörden.

(2) Eine zuständige Behörde kann es nur dann ablehnen, einem Ersuchen um 
Informationen oder einer Anfrage in Bezug auf die Zusammenarbeit bei einer 
Ermittlung zu entsprechen, wenn einer der folgenden außergewöhnlichen Umstände 
gegeben ist:

a) Ein Stattgeben wäre dazu geeignet, ihre eigene Untersuchung, ihre eigenen 
Durchsetzungsmaßnahmen oder eine strafrechtliche Ermittlung zu 
beeinträchtigen;

b) aufgrund derselben Tat ist gegen dieselben Personen bereits ein Verfahren vor 
einem Gericht des ersuchten Mitgliedstaats anhängig;

c) gegen die genannten Personen ist aufgrund derselben Tat bereits ein 
rechtskräftiges Urteil in dem ersuchten Mitgliedstaat ergangen.

(3) Die zuständige Behörde kann im Hinblick auf Überprüfungen oder Ermittlungen vor 
Ort die zuständige Behörde eines anderen Mitgliedstaats um Amtshilfe ersuchen.

Erhält eine zuständige Behörde ein Ersuchen einer zuständigen Behörde eines anderen 
Mitgliedstaats auf Durchführung von Überprüfungen oder Ermittlungen vor Ort, so 
hat sie folgende Möglichkeiten:

a) Sie führt die Überprüfung oder Ermittlung vor Ort selbst durch;

b) sie gestattet der ersuchenden zuständigen Behörde, sich an der Überprüfung oder 
Ermittlung vor Ort zu beteiligen;

c) sie gestattet der ersuchenden zuständigen Behörde, die Überprüfung oder 
Ermittlung vor Ort selbst durchzuführen;

d) sie benennt Rechnungsprüfer oder Sachverständige zur Durchführung der 
Überprüfung oder Ermittlung vor Ort;

e) sie teilt sich bestimmte mit der Wahrnehmung der Aufsichtstätigkeiten 
zusammenhängende Aufgaben mit den anderen zuständigen Behörden.

(4) Die zuständigen Behörden können die ESMA mit Fällen befassen, in denen ein 
Ersuchen um Zusammenarbeit, insbesondere um Informationsaustausch, 
zurückgewiesen wurde oder innerhalb einer angemessenen Frist zu keiner Reaktion 
geführt hat. Unbeschadet des Artikels 258 AEUV kann die ESMA in den in Satz 1 
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dieses Absatzes genannten Fällen gemäß den ihr durch Artikel 19 der Verordnung 
(EU) Nr. 1095/2010 übertragenen Befugnissen tätig werden.

(5) Die ESMA ist befugt, Entwürfe technischer Regulierungsstandards zur Präzisierung 
der gemäß Absatz 1 zwischen den zuständigen Behörden auszutauschenden 
Informationen ausarbeiten.

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten 
technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung 
(EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.

(6) Die ESMA kann Entwürfe technischer Durchführungsstandards zur Festlegung von 
Standardformularen, Mustertexten und Verfahren für die Zusammenarbeit und den 
Austausch von Informationen zwischen den zuständigen Behörden ausarbeiten.

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten 
technischen Durchführungsstandards gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) 
Nr. 1095/2010 zu erlassen. 

Artikel 39
Berufsgeheimnis

(1) Alle im Rahmen dieser Verordnung zwischen zuständigen Behörden ausgetauschten 
Informationen, die Geschäfts- oder Betriebsbedingungen und andere wirtschaftliche 
oder persönliche Angelegenheiten betreffen, gelten als vertraulich und unterliegen den 
Anforderungen des Berufsgeheimnisses, es sei denn, ihre Weitergabe wird von den 
zuständigen Behörden zum Zeitpunkt der Übermittlung für zulässig erklärt oder ist für 
Gerichtsverfahren erforderlich.

(2) An das Berufsgeheimnis gebunden sind alle Personen, die für die zuständige Behörde 
oder für Dritte, denen die zuständige Behörde Befugnisse übertragen hat, tätig sind 
oder waren. Die unter das Berufsgeheimnis fallenden Informationen dürfen keiner 
anderen Person oder Behörde bekannt gegeben werden, es sei denn, dies geschieht 
aufgrund von Unionsrecht oder nationalem Recht.

Artikel 40
Vorsichtsmaßnahmen

(1) Hat eine zuständige Behörde des Aufnahmemitgliedstaats klare und nachweisliche 
Gründe für die Annahme, dass von dem Emittenten einer europäischen grünen Anleihe 
Unregelmäßigkeiten begangen worden sind oder dass er den Pflichten, die ihm aus 
dieser Verordnung erwachsen, nicht nachgekommen ist, so befasst sie die zuständige 
Behörde des Herkunftsmitgliedstaats und die ESMA mit diesen Feststellungen.

(2) Verstößt der Emittent einer europäischen grünen Anleihe trotz der von der zuständigen 
Behörde des Herkunftsmitgliedstaats ergriffenen Maßnahmen weiterhin gegen diese 
Verordnung, so ergreift die zuständige Behörde des Aufnahmemitgliedstaats nach 
vorheriger Unterrichtung der zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaats und 
der ESMA alle für den Schutz der Anleger erforderlichen Maßnahmen und unterrichtet 
die Kommission und die ESMA unverzüglich darüber.

(3) Ist eine zuständige Behörde nicht mit einer von einer anderen zuständigen Behörde 
nach Absatz 2 getroffenen Maßnahme einverstanden, so kann sie die Angelegenheit 
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der ESMA zur Kenntnis bringen. Die ESMA kann im Rahmen der ihr durch Artikel 19 
der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 übertragenen Befugnisse tätig werden.

Artikel 41
Verwaltungsrechtliche Sanktionen und andere verwaltungsrechtliche Maßnahmen

(1) Unbeschadet der Aufsichts- und Ermittlungsbefugnisse der zuständigen Behörden 
gemäß Artikel 37 und des Rechts der Mitgliedstaaten, strafrechtliche Sanktionen 
festzulegen und zu verhängen, statten die Mitgliedstaaten die zuständigen Behörden 
im Einklang mit dem nationalen Recht mit der Befugnis aus, verwaltungsrechtliche 
Sanktionen zu verhängen und geeignete andere Verwaltungsmaßnahmen zu ergreifen, 
die wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein müssen. Diese 
verwaltungsrechtlichen Sanktionen und andere verwaltungsrechtlichen Maßnahmen 
finden Anwendung:

a) bei Verstößen gegen die Artikel 8 bis 13;

aa) bei Verstößen gegen die Artikel 7b oder 7c;
b) im Falle, dass bei einer Ermittlung oder Überprüfung nicht zusammengearbeitet 

oder einem unter Artikel 37 fallenden Ersuchen nicht nachgekommen wird.

Die Mitgliedstaaten können beschließen, keine Regelungen für die in Unterabsatz 1 
genannten verwaltungsrechtlichen Sanktionen festzulegen, sofern die in Unterabsatz 1 
Buchstaben a, aa oder b genannten Verstöße bis zum [Datum des Geltungsbeginns 
dieser Verordnung] gemäß dem nationalen Recht bereits strafrechtlichen Sanktionen 
unterliegen. Die Mitgliedstaaten melden der Kommission und der ESMA im Falle 
eines solchen Beschlusses die Einzelheiten der entsprechenden Bestimmungen ihres 
Strafrechts.

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission und der ESMA bis zum [Datum des 
Geltungsbeginns dieser Verordnung] die Einzelheiten der in den Unterabsätzen 1 und 
2 genannten Vorschriften mit. Sie melden der Kommission und der ESMA 
unverzüglich jegliche späteren Änderungen dieser Vorschriften.

(2) Die Mitgliedstaaten stellen im Einklang mit ihrem nationalen Recht sicher, dass die 
zuständigen Behörden die Befugnis haben, bei den in Absatz 1 Buchstaben a und aa 
genannten Verstößen die folgenden verwaltungsrechtlichen Sanktionen und anderen 
verwaltungsrechtlichen Maßnahmen zu verhängen:

a) öffentliche Bekanntgabe der verantwortlichen natürlichen oder juristischen 
Person und der Art des Verstoßes gemäß Artikel 37 Absatz 1 Buchstabe g;

b) Anordnung an die verantwortliche natürliche oder juristische Person, das den 
Verstoß darstellende Verhalten einzustellen;

ba) Anordnung, mit der der verantwortlichen natürlichen oder juristischen 
Person die Ausgabe europäischer grüner Anleihen für einen Zeitraum von 
höchstens einem Jahr untersagt wird;

c) maximale Verwaltungsgeldstrafen in mindestens zweifacher Höhe der durch die 
Verstöße erzielten Gewinne oder vermiedenen Verluste, sofern diese sich 
beziffern lassen;

d) im Falle einer juristischen Person maximale Verwaltungsgeldstrafen in Höhe 
von mindestens [500 000] EUR bzw. in Mitgliedstaaten, deren Währung nicht 
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der Euro ist, dem Gegenwert in der Landeswährung am [Angabe des Datums des 
Inkrafttretens] oder 0,5 % des jährlichen Gesamtumsatzes der betreffenden 
juristischen Person nach dem letzten verfügbaren Abschluss, der vom 
Leitungsorgan gebilligt wurde;

e) im Falle einer natürlichen Person maximale Verwaltungsgeldstrafen in Höhe 
von mindestens [50 000] EUR bzw. in Mitgliedstaaten, deren Währung nicht der 
Euro ist, dem Gegenwert in der Landeswährung am [Datum des Inkrafttretens 
dieser Verordnung].

Handelt es sich bei der juristischen Person um eine Muttergesellschaft oder eine 
Tochtergesellschaft einer Muttergesellschaft, die nach der Richtlinie 2013/34/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates22 einen konsolidierten Abschluss aufzustellen 
hat, so ist der relevante jährliche Gesamtumsatz für die Zwecke von Buchstabe d der 
jährliche Gesamtumsatz oder die entsprechende Einkunftsart nach dem einschlägigen 
Unionsrecht für die Rechnungslegung, der/die im letzten verfügbaren konsolidierten 
Abschluss ausgewiesen ist, der vom Leitungsorgan der Muttergesellschaft an der 
Spitze gebilligt wurde.

(3) Mitgliedstaaten können zusätzliche Sanktionen oder Maßnahmen sowie höhere 
Verwaltungsgeldstrafen als in dieser Verordnung festgelegt vorsehen.

Artikel 42
Wahrnehmung der Aufsichts- und Sanktionsbefugnisse

(1) Die zuständigen Behörden berücksichtigen bei der Bestimmung der Art und der Höhe 
der verwaltungsrechtlichen Sanktionen und anderer verwaltungsrechtlicher 
Maßnahmen alle relevanten Umstände, darunter gegebenenfalls

a) die Schwere und Dauer des Verstoßes;

b) den Grad an Verantwortung der für den Verstoß verantwortlichen Person;

c) die Finanzkraft der für den Verstoß verantwortlichen Person, wie sie sich aus 
dem Gesamtumsatz der verantwortlichen juristischen Person oder den 
Jahreseinkünften und dem Nettovermögen der verantwortlichen natürlichen 
Person ablesen lässt;

d) die Auswirkungen des Verstoßes auf die Interessen der Kleinanleger;

e) die Höhe der durch den Verstoß von der für den Verstoß verantwortlichen Person 
erzielten Gewinne bzw. vermiedenen Verluste oder der Dritten entstandenen 
Verluste, soweit diese sich beziffern lassen;

f) das Ausmaß der Zusammenarbeit der für den Verstoß verantwortlichen Person 
mit der zuständigen Behörde, unbeschadet des Erfordernisses, die erzielten 
Gewinne oder vermiedenen Verluste dieser Person einzuziehen;

g) frühere Verstöße der für den Verstoß verantwortlichen Person;

22 Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über den 
Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit verbundene Berichte von Unternehmen bestimmter 
Rechtsformen und zur Änderung der Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur 
Aufhebung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates (ABl. L 182 vom 29.6.2013, S. 19).
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h) Maßnahmen, die die für den Verstoß verantwortliche Person nach dem Verstoß 
ergriffen hat, um eine Wiederholung zu verhindern.

(2) Bei der Wahrnehmung ihrer Befugnisse zur Verhängung von verwaltungsrechtlichen 
Sanktionen oder anderen verwaltungsrechtlichen Maßnahmen nach Artikel 41 
arbeiten die zuständigen Behörden eng zusammen, um sicherzustellen, dass die 
Ausführung ihrer Aufsichts- und Ermittlungsbefugnisse sowie die 
verwaltungsrechtlichen Sanktionen, die sie verhängen, und die anderen 
verwaltungsrechtlichen Maßnahmen, die sie treffen, im Rahmen dieser Verordnung 
wirksam und angemessen sind. Sie koordinieren ihre Maßnahmen, um Doppelarbeit 
und Überschneidungen bei der Wahrnehmung ihrer Aufsichts- und 
Ermittlungsbefugnisse und bei der Verhängung von verwaltungsrechtlichen 
Sanktionen und anderen verwaltungsrechtlichen Maßnahmen in 
grenzüberschreitenden Fällen zu vermeiden.

Artikel 43
Rechtsmittel

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die in Anwendung dieser Verordnung getroffenen 
Entscheidungen ordnungsgemäß begründet sind und gegen sie Rechtsmittel eingelegt werden 
können.

Artikel 44
Veröffentlichung von Entscheidungen

(1) Eine Entscheidung, wegen eines Verstoßes gegen diese Verordnung eine 
verwaltungsrechtliche Sanktion oder andere verwaltungsrechtliche Maßnahme zu 
verhängen, wird von den zuständigen Behörden, nachdem die von der Entscheidung 
betroffene Person darüber informiert wurde, umgehend auf ihren offiziellen Webseiten 
veröffentlicht. Dabei werden mindestens Art und Wesen des Verstoßes und die 
Identität der verantwortlichen Personen veröffentlicht. Diese Verpflichtung gilt nicht 
für Entscheidungen, durch die Maßnahmen mit Ermittlungscharakter verfügt werden.

(2) Ist die zuständige Behörde nach einer einzelfallbezogenen Bewertung zu der Ansicht 
gelangt, dass die Veröffentlichung der Identität der juristischen Person oder der 
Identität oder der personenbezogenen Daten von natürlichen Personen 
unverhältnismäßig wäre, oder würde eine solche Veröffentlichung die Stabilität der 
Finanzmärkte oder laufende Ermittlungen gefährden, so stellen die Mitgliedstaaten 
sicher, dass die zuständigen Behörden entweder

a) die Veröffentlichung der Verhängung einer Sanktion oder einer Maßnahme 
verschieben, bis die Gründe für ihre Nichtveröffentlichung weggefallen sind, 
oder

b) die Entscheidung zur Verhängung einer Sanktion oder Maßnahme in 
anonymisierter Form und im Einklang mit nationalem Recht veröffentlichen, 
wenn eine solche anonymisierte Veröffentlichung einen wirksamen Schutz der 
betreffenden personenbezogenen Daten gewährleistet, oder

c) davon absehen, die Entscheidung zur Verhängung einer Sanktion oder 
Maßnahme zu veröffentlichen, wenn die Möglichkeiten nach den Buchstaben a 
und b ihrer Ansicht nach nicht ausreichen, um zu gewährleisten, dass
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i) die Stabilität der Finanzmärkte nicht gefährdet wird;

ii) bei einer Bekanntmachung der Entscheidung im Falle von Maßnahmen, 
deren Bedeutung für gering befunden wird, die Verhältnismäßigkeit 
gewahrt ist.

Bei der Entscheidung, eine Sanktion oder Maßnahme in anonymisierter Form gemäß 
Unterabsatz 1 Buchstabe b zu veröffentlichen, kann die Veröffentlichung der 
relevanten Daten für vertretbare Zeit zurückgestellt werden, wenn vorhersehbar ist, 
dass die Gründe für die anonymisierte Veröffentlichung bei Ablauf dieser Zeitspanne 
nicht mehr bestehen.

(3) Wenn gegen eine Entscheidung zur Verhängung einer Sanktion oder Maßnahme 
Rechtsmittel bei der zuständigen Justiz- oder sonstigen Behörde eingelegt werden, 
veröffentlichen die zuständigen Behörden dies auf ihrer offiziellen Website umgehend 
und informieren dort auch über den Ausgang dieses Verfahrens. Ferner wird jede 
Entscheidung, mit der eine frühere Entscheidung über die Verhängung einer Sanktion 
oder Maßnahme für ungültig erklärt wird, veröffentlicht.

(4) Die zuständigen Behörden stellen sicher, dass Veröffentlichungen nach diesem Artikel 
ab dem Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung mindestens fünf Jahre lang auf ihrer 
offiziellen Website zugänglich bleiben. In der Veröffentlichung enthaltene 
personenbezogene Daten sind auf das für den jeweiligen Fall erforderliche Maß zu 
beschränken und bleiben nur so lange auf der offiziellen Website der zuständigen 
Behörde einsehbar, wie dies nach den geltenden Datenschutzbestimmungen 
erforderlich ist.

Artikel 45
Meldung von Sanktionen an die ESMA

(1) Die zuständige Behörde übermittelt der ESMA jährlich aggregierte Informationen 
über alle gemäß Artikel 41 verhängten verwaltungsrechtlichen Sanktionen und andere 
verwaltungsrechtliche Maßnahmen. Die ESMA veröffentlicht diese Informationen in 
einem Jahresbericht.

Haben sich die Mitgliedstaaten gemäß Artikel 41 Absatz 3 dafür entschieden, 
strafrechtliche Sanktionen für Verstöße gegen die in jenem Absatz genannten 
Bestimmungen festzulegen, so übermitteln ihre zuständigen Behörden der ESMA 
jedes Jahr anonymisierte und aggregierte Informationen über alle durchgeführten 
strafrechtlichen Ermittlungen und verhängten strafrechtlichen Sanktionen. Die ESMA 
veröffentlicht die Angaben zu den verhängten strafrechtlichen Sanktionen in einem 
Jahresbericht.

(2) Hat eine zuständige Behörde verwaltungsrechtliche Sanktionen oder andere 
verwaltungsrechtliche Maßnahmen oder strafrechtliche Sanktionen öffentlich 
gemacht, so meldet sie sie gleichzeitig der ESMA.

(3) Die zuständigen Behörden teilen der ESMA alle verwaltungsrechtlichen Sanktionen 
oder andere verwaltungsrechtliche Maßnahmen, die verhängt, nicht jedoch gemäß 
Artikel 44 Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe c veröffentlicht wurden, einschließlich 
aller in diesem Zusammenhang eingelegten Rechtsmittel und der Ergebnisse der 
Rechtsmittelverfahren, mit. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen 
Behörden die Informationen und das endgültige Urteil im Zusammenhang mit 
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verhängten strafrechtlichen Sanktionen erhalten und an die ESMA weiterleiten. Die 
ESMA unterhält ausschließlich für die Zwecke des Informationsaustauschs zwischen 
den zuständigen Behörden eine zentrale Datenbank der ihr gemeldeten Sanktionen. 
Diese Datenbank ist nur den zuständigen Behörden zugänglich und wird anhand der 
von diesen übermittelten Informationen aktualisiert.

Kapitel 2
ESMA

Artikel 46
Ausübung der in den Artikeln 47, 48 und 49 genannten Befugnisse 

Die der ESMA oder Bediensteten der ESMA oder sonstigen von ihr bevollmächtigten 
Personen nach den Artikeln 47, 48 und 49 übertragenen Befugnisse dürfen nicht genutzt 
werden, um die Offenlegung von Informationen oder Unterlagen zu verlangen, die einem 
Rechtsprivileg unterliegen.

Artikel 47
Informationsersuchen

(1) Die ESMA kann durch einfaches Ersuchen oder im Wege eines Beschlusses von 
folgenden Personen die Vorlage sämtlicher Informationen verlangen, die für die 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Rahmen dieser Verordnung erforderlich sind:

a) Mitarbeitern und allen Personen, die die Geschäfte des externen Bewerters 
führen; 

b) Mitgliedern des Aufsichts-, Leitungs- oder Verwaltungsorgans des externen 
Bewerters;

c) Mitgliedern der Geschäftsleitung des externen Bewerters;

d) jeder Person, die unmittelbar an den Bewertungstätigkeiten des externen 
Bewerters beteiligt ist;

e) gesetzlichen Vertretern und Angestellten von Unternehmen, an die ein externer 
Bewerter bestimmte Aufgaben gemäß Artikel 25 ausgelagert hat;

f) sonstigen Personen, die anderweitig in einer engen und wesentlichen Beziehung 
oder Verbindung zur Leitung der Geschäfte des externen Bewerters stehen, 
einschließlich Anteilseignern und anderen Unternehmen, die Teil der 
Unternehmensgruppe des externen Bewerters sind;

g) jeder Person, die wie ein externer Bewerter handelt oder vorgibt, ein externer 
Bewerter zu sein, ohne als solcher registriert zu sein, sowie jeder Person, die für 
eine solche Person eine der unter den Buchstaben a bis f genannten Funktionen 
wahrnimmt.

(2) Bei der Übermittlung eines einfachen Informationsersuchens nach Absatz 1 verfährt 
die ESMA wie folgt:

a) Sie verweist auf diesen Artikel als Rechtsgrundlage des Ersuchens;

b) sie erläutert den Zweck des Ersuchens;

c) sie erläutert die Art der geforderten Informationen;
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d) sie legt die Frist fest, innerhalb derer die Informationen beizubringen sind;

e) sie unterrichtet die Person, von der die Informationen angefordert werden, dass 
sie nicht zu deren Übermittlung verpflichtet ist, im Falle einer freiwilligen 
Beantwortung des Ersuchens die übermittelten Informationen jedoch weder 
falsch noch irreführend sein dürfen;

f) sie nennt die Geldbuße, die nach Artikel 52 verhängt werden kann, wenn die 
Antworten auf die gestellten Fragen falsch oder irreführend sind.

(3) Fordert die ESMA nach Absatz 1 Informationen im Wege eines Beschlusses an, so 
verfährt sie wie folgt:

a) Sie verweist auf diesen Artikel als Rechtsgrundlage des Ersuchens;

b) sie erläutert den Zweck des Ersuchens;

c) sie erläutert die Art der geforderten Informationen;

d) sie legt die Frist fest, innerhalb derer die Informationen beizubringen sind;

e) sie nennt die Zwangsgelder, die nach Artikel 53 verhängt werden können, wenn 
die geforderten Informationen unvollständig sind;

f) sie nennt die Geldbuße, die nach Artikel 52 verhängt werden kann, wenn die 
Antworten auf die gestellten Fragen sachlich falsch oder irreführend sind; 

g) sie verweist auf das Recht, nach den Artikeln 58 und 59 der Verordnung (EU) 
Nr. 1095/2010 vor dem Beschwerdeausschuss Beschwerde gegen den Beschluss 
einzulegen und den Beschluss nach den Artikeln 60 und 61 der genannten 
Verordnung durch den Gerichtshof der Europäischen Union überprüfen zu 
lassen.

(4) Die in Absatz 1 genannten Personen oder deren Vertreter und bei juristischen Personen 
und nicht rechtsfähigen Vereinen die nach Gesetz oder Satzung zur Vertretung 
berufenen Personen stellen die geforderten Informationen zur Verfügung. 
Ordnungsgemäß bevollmächtigte Rechtsanwälte können die Informationen im Namen 
ihrer Mandanten erteilen. Letztere bleiben in vollem Umfang dafür verantwortlich, 
dass die erteilten Informationen vollständig, sachlich richtig und nicht irreführend 
sind.

(5) Die ESMA übermittelt der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem die in 
Absatz 1 genannten und von dem Informationsersuchen betroffenen Personen ansässig 
oder niedergelassen sind, unverzüglich eine Kopie des einfachen Ersuchens oder ihres 
Beschlusses.

Artikel 48
Allgemeine Untersuchungen

(1) Zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach dieser Verordnung kann die ESMA im 
Hinblick auf die in Artikel 47 Absatz 1 genannten Personen erforderliche 
Untersuchungen durchführen. Zu diesem Zweck haben die Bediensteten der ESMA 
und sonstige von ihr bevollmächtigte Personen die Befugnis,

a) Aufzeichnungen, Daten, Verfahren und sonstiges für die Erfüllung ihrer 
Aufgaben relevantes Material unabhängig davon, in welcher Form sie 
gespeichert sind, zu prüfen;



PE700.638v02-00 64/161 RR\1256525DE.docx

DE

b) beglaubigte Kopien oder Auszüge dieser Aufzeichnungen, Daten und Verfahren 
und des sonstigen Materials anzufertigen oder zu verlangen;

c) jede in Artikel 47 Absatz 1 genannte Person oder ihre Vertreter oder 
Beschäftigten vorzuladen und zur Abgabe mündlicher oder schriftlicher 
Erklärungen zu Sachverhalten oder Unterlagen aufzufordern, die mit 
Gegenstand und Zweck der Nachprüfung in Zusammenhang stehen, und die 
Antworten aufzuzeichnen;

d) jede andere natürliche oder juristische Person zu befragen, die einer Befragung 
zum Zweck der Einholung von Informationen über einen Gegenstand der 
Untersuchung zustimmt;

e) Aufzeichnungen von Telefongesprächen und Datenübermittlungen anzufordern. 

(2) Die Bediensteten der ESMA und sonstige von ihr zu Untersuchungen gemäß Absatz 1 
bevollmächtigte Personen üben ihre Befugnisse unter Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht aus, in der Gegenstand und Zweck der Untersuchung angegeben sind. 
Darüber hinaus wird in der Vollmacht angegeben, welche Zwangsgelder gemäß 
Artikel 53 verhängt werden, wenn die angeforderten Aufzeichnungen, Daten, 
Verfahren und das sonstige Material oder die Antworten auf die Fragen, die den in 
Artikel 47 Absatz 1 genannten Personen gestellt wurden, nicht oder unvollständig 
bereitgestellt beziehungsweise erteilt werden, und welche Geldbußen gemäß 
Artikel 52 verhängt werden, wenn die Antworten auf die Fragen, die den in Artikel 47 
Absatz 1 genannten Personen gestellt wurden, sachlich falsch oder irreführend sind.

(3) Die in Artikel 47 Absatz 1 genannten Personen unterziehen sich den durch Beschluss 
der ESMA eingeleiteten Untersuchungen. In dem Beschluss wird Folgendes 
angegeben: Gegenstand und Zweck der Untersuchung, die in Artikel 53 vorgesehenen 
Zwangsgelder, die nach der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 möglichen 
Rechtsbehelfe sowie das Recht, den Beschluss durch den Gerichtshof der 
Europäischen Union überprüfen zu lassen.

(4) Die ESMA unterrichtet die in Artikel 36 genannte zuständige Aufsichtsbehörde des 
Mitgliedstaats, in dem die Untersuchung erfolgen soll, rechtzeitig über die 
bevorstehende Untersuchung und die Identität der bevollmächtigten Personen. 
Bedienstete der betreffenden zuständigen Behörde unterstützen auf Antrag der ESMA 
die bevollmächtigten Personen bei der Durchführung ihrer Aufgaben. Die 
Bediensteten der betreffenden zuständigen Behörde können auf Antrag auch an den 
Untersuchungen teilnehmen.

(5) Setzt die Anforderung der in Absatz 1 Buchstabe e genannten Aufzeichnungen von 
Telefongesprächen oder Datenübermittlungen für eine zuständige Behörde eine 
gerichtliche Genehmigung nach nationalem Recht voraus, so beantragt die ESMA 
auch eine solche Genehmigung. Die ESMA kann die Genehmigung auch vorsorglich 
beantragen.

(6) Wird die in Absatz 5 genannte Genehmigung beantragt, so prüft das nationale Gericht, 
ob der Beschluss der ESMA echt ist und ob die beantragten Zwangsmaßnahmen im 
Hinblick auf den Gegenstand der Untersuchungen nicht willkürlich oder 
unverhältnismäßig sind. Bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit der 
Zwangsmaßnahmen kann das nationale Gericht die ESMA um detaillierte 
Erläuterungen bitten, insbesondere in Bezug auf die Gründe, die der ESMA Anlass zu 
der Vermutung geben, dass ein Verstoß gegen diese Verordnung vorliegt, sowie auf 
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die Schwere des mutmaßlichen Verstoßes und die Art der Beteiligung der Person, 
gegen die sich die Zwangsmaßnahmen richten. Das nationale Gericht darf jedoch 
weder die Notwendigkeit der Untersuchung prüfen noch die Übermittlung der in den 
Akten der ESMA enthaltenen Informationen verlangen. Die Rechtmäßigkeit des 
Beschlusses der ESMA unterliegt ausschließlich der Überprüfung durch den 
Gerichtshof nach dem in Artikel 61 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 
vorgesehenen Verfahren.

Artikel 49
Überprüfungen vor Ort

(1) Zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach dieser Verordnung kann die ESMA in den 
Geschäftsräumen, auf den Grundstücken oder dem Eigentum der in Artikel 47 
Absatz 1 genannten juristischen Personen alle erforderlichen Überprüfungen vor Ort 
durchführen. Die ESMA kann die Überprüfung vor Ort ohne vorherige Ankündigung 
durchführen, wenn die ordnungsgemäße Durchführung und die Effizienz der 
Überprüfung dies erfordern.

(2) Die Bediensteten der ESMA und sonstige von ihr zur Durchführung der 
Überprüfungen vor Ort bevollmächtigte Personen sind befugt, die Geschäftsräume, 
Grundstücke oder das Eigentum der juristischen Personen, die Gegenstand des 
Beschlusses der ESMA über die Einleitung einer Überprüfung sind, zu betreten und 
verfügen über sämtliche in Artikel 48 Absatz 1 genannten Befugnisse. Darüber hinaus 
sind sie befugt, Geschäftsräume, Eigentum und Bücher oder Aufzeichnungen jeder Art 
für die Dauer der Überprüfung und in dem für die Überprüfung erforderlichen Ausmaß 
zu versiegeln.

(3) Die ESMA unterrichtet die zuständige Aufsichtsbehörde des Mitgliedstaats, in dem 
die Überprüfung erfolgen soll, rechtzeitig über die bevorstehende Überprüfung. ▐

(4) Die Bediensteten der ESMA und sonstige von ihr zur Durchführung der 
Überprüfungen vor Ort bevollmächtigte Personen üben ihre Befugnisse unter Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht aus, in der der Gegenstand und der Zweck der 
Überprüfung genannt werden und angegeben wird, welche Zwangsgelder gemäß 
Artikel 53 verhängt werden, wenn sich die betreffenden Personen nicht der 
Überprüfung unterziehen. Die ESMA unterrichtet die zuständige Behörde des 
Mitgliedstaats, in dem die Überprüfung vorgenommen werden soll, rechtzeitig über 
die bevorstehende Überprüfung.

(5) Die in Artikel 47 Absatz 1 genannten Personen unterziehen sich den durch Beschluss 
der ESMA angeordneten Überprüfungen vor Ort. In dem Beschluss wird Folgendes 
angegeben: Gegenstand, Zweck und Zeitpunkt des Beginns der Überprüfung, die in 
Artikel 53 vorgesehenen Zwangsgelder, die nach der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 
möglichen Rechtsbehelfe sowie das Recht, den Beschluss durch den Gerichtshof der 
Europäischen Union überprüfen zu lassen. Die ESMA fasst derartige Beschlüsse nach 
Anhörung der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem die Überprüfung 
durchgeführt werden soll.

(6) Auf Antrag der ESMA unterstützen Bedienstete der zuständigen Behörde des 
Mitgliedstaats, in dem die Überprüfung vorgenommen werden soll, sowie von dieser 
Behörde entsprechend ermächtigte oder bestellte Personen aktiv die Bediensteten der 
ESMA und sonstige von ihr bevollmächtigte Personen. Sie verfügen hierzu über die 
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in Absatz 2 genannten Befugnisse. Die Bediensteten dieser zuständigen Behörde 
können auf Antrag auch an den Überprüfungen vor Ort teilnehmen.

(7) Die ESMA kann die zuständigen Behörden zudem bitten, in ihrem Namen in diesem 
Artikel und in Artikel 48 Absatz 1 vorgesehene spezifische Untersuchungsaufgaben 
und Überprüfungen vor Ort wahrzunehmen bzw. durchzuführen. Zu diesem Zweck 
haben die zuständigen Behörden dieselben Befugnisse wie die ESMA gemäß diesem 
Artikel und Artikel 48 Absatz 1.

(8) Stellen die Bediensteten der ESMA oder andere von ihr bevollmächtigte 
Begleitpersonen fest, dass sich eine Person einer nach Maßgabe dieses Artikels 
angeordneten Überprüfung widersetzt, so gewährt die zuständige Behörde des 
betreffenden Mitgliedstaats gegebenenfalls unter Einsatz von Polizeikräften oder einer 
entsprechenden vollziehenden Behörde die erforderliche Unterstützung, damit die 
Überprüfung vor Ort durchgeführt werden kann.

(9) Setzt die Überprüfung vor Ort gemäß Absatz 1 oder die Unterstützung gemäß Absatz 8 
nach geltendem nationalem Recht eine gerichtliche Genehmigung voraus, so beantragt 
die ESMA auch eine solche Genehmigung. Die ESMA kann die Genehmigung auch 
vorsorglich beantragen.

(10) Wird die Genehmigung nach Absatz 9 beantragt, so prüft das nationale Gericht, ob der 
Beschluss der ESMA echt ist und ob die beantragten Zwangsmaßnahmen im Hinblick 
auf den Gegenstand der Überprüfung nicht willkürlich oder unverhältnismäßig sind. 
Bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit der Zwangsmaßnahmen kann das nationale 
Gericht die ESMA um detaillierte Erläuterungen bitten. Dieses Ersuchen um 
detaillierte Erläuterungen kann sich insbesondere darauf beziehen, welche Gründe der 
ESMA Anlass zu der Vermutung geben, dass ein Verstoß gegen diese Verordnung 
vorliegt, sowie auf die Schwere des mutmaßlichen Verstoßes und die Art der 
Beteiligung der Person, gegen die sich die Zwangsmaßnahmen richten. Das nationale 
Gericht darf jedoch weder die Notwendigkeit der Untersuchung prüfen noch die 
Übermittlung der in den Akten der ESMA enthaltenen Informationen verlangen. Die 
Rechtmäßigkeit des Beschlusses der ESMA unterliegt ausschließlich der Überprüfung 
durch den Gerichtshof nach dem in Artikel 61 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 
vorgesehenen Verfahren.

Artikel 50
Informationsaustausch

(1) Die in Artikel 36 genannten zuständigen Behörden und die ESMA▐ übermitteln 
einander unverzüglich die zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlichen 
Informationen.

(2) Die in Artikel 36 genannten zuständigen Behörden, die ESMA ▐ und andere Stellen 
oder natürliche oder juristische Personen, die bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
gemäß dieser Verordnung in den Besitz vertraulicher Informationen gelangen, dürfen 
diese ausschließlich im Zusammenhang mit der Erfüllung ihrer Aufgaben verwenden.
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Artikel 51
Aufsichtsmaßnahmen der ESMA

(1) Stellt die ESMA gemäß Artikel 55 Absatz 8 fest, dass eine Person einen der in 
Artikel 52 Absatz 2 aufgeführten Verstöße begangen hat, ergreift sie eine oder 
mehrere der folgenden Maßnahmen:

a) Widerruf der Registrierung eines externen Bewerters; 

b) Widerruf der Anerkennung eines in einem Drittland angesiedelten externen 
Bewerters;

c) vorübergehendes Verbot für den externen Bewerter, im Rahmen dieser 
Verordnung in der Union tätig zu sein, solange der Verstoß nicht beendet wurde;

d) Erlass eines Beschlusses, mit dem die Person aufgefordert wird, den Verstoß zu 
beenden;

e) Erlass eines Beschlusses über die Verhängung von Geldbußen gemäß Artikel 52;

f) Erlass eines Beschlusses über die Verhängung von Zwangsgeldern gemäß 
Artikel 53;

g) öffentliche Bekanntmachung.

(2) Die ESMA widerruft in folgenden Fällen die Registrierung oder Anerkennung eines 
externen Bewerters:

a) Der externer Bewerter hat ausdrücklich auf die Registrierung oder Anerkennung 
verzichtet oder die Registrierung oder Anerkennung nicht innerhalb von 
36 Monaten nach der Registrierung oder Anerkennung in Anspruch genommen;

b) der externe Bewerter hat die Zulassung aufgrund falscher Angaben oder auf 
andere rechtswidrige Weise erhalten; 

c) der externe Bewerter erfüllt nicht mehr die an die Registrierung oder 
Anerkennung geknüpften Voraussetzungen.

Die ESMA begründet ihren Beschluss zum Widerruf der Registrierung oder 
Anerkennung des externen Bewerters ausführlich. Der Widerruf hat unmittelbare 
Wirkung. 

(3) Wenn sie die in Absatz 1 genannten Beschlüsse fasst, berücksichtigt die ESMA die 
Art und die Schwere des Verstoßes anhand folgender Kriterien:

a) Dauer und Häufigkeit des Verstoßes;

b) die Frage, ob ein Finanzverbrechen verursacht oder erleichtert wurde oder 
ansonsten mit dem Verstoß in Verbindung steht;

c) die Frage, ob der Verstoß vorsätzlich oder fahrlässig begangen wurde;

d) den Grad an Verantwortung der für den Verstoß verantwortlichen Person;

e) die Finanzkraft der für den Verstoß verantwortlichen Person, wie sie sich aus 
dem Gesamtumsatz der verantwortlichen juristischen Person oder den 
Jahreseinkünften und dem Nettovermögen der verantwortlichen natürlichen 
Person ablesen lässt;

f) die Auswirkungen des Verstoßes auf die Interessen der Kleinanleger;
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g) die Höhe der durch den Verstoß von der für den Verstoß verantwortlichen Person 
erzielten Gewinne bzw. vermiedenen Verluste oder der Dritten entstandenen 
Verluste, soweit diese sich beziffern lassen;

h) das Ausmaß der Zusammenarbeit der für den Verstoß verantwortlichen Person 
mit der ESMA, unbeschadet des Erfordernisses, die erzielten Gewinne oder 
vermiedenen Verluste dieser Person einzuziehen;

i) frühere Verstöße der für den Verstoß verantwortlichen Person;

j) Maßnahmen, die die für den Verstoß verantwortliche Person nach dem Verstoß 
ergriffen hat, um eine Wiederholung zu verhindern. 

(4) Die ESMA teilt der für den Verstoß verantwortlichen Person unverzüglich jede gemäß 
Absatz 1 ergriffene Maßnahme mit und setzt die zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten und die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis. Sie 
veröffentlicht jede derartige Maßnahme innerhalb von zehn Arbeitstagen ab dem 
Datum ihrer Annahme auf ihrer Website.

Die in Unterabsatz 1 genannte Veröffentlichung umfasst:

a) den Hinweis, dass die für den Verstoß verantwortliche Person das Recht hat, 
Beschwerde gegen den Beschluss einzulegen;

b) gegebenenfalls den Hinweis, dass Beschwerde eingelegt wurde, diese jedoch 
keine aufschiebende Wirkung hat;

c) den Hinweis, dass der Beschwerdeausschuss der ESMA die Möglichkeit hat, die 
Anwendung eines angefochtenen Beschlusses nach Artikel 60 Absatz 3 der 
Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 auszusetzen.

Artikel 52
Geldbußen

(1) Stellt die ESMA im Einklang mit Artikel 55 Absatz 8 fest, dass ein externer Bewerter 
und in Artikel 47 Absatz 1 genannte Personen einen oder mehrere der in Absatz 2 
genannten Verstöße vorsätzlich oder fahrlässig begangen haben, so erlässt sie im 
Einklang mit Absatz 3 einen Beschluss über die Verhängung einer Geldbuße.

Ein Verstoß gilt als vorsätzlich begangen, wenn die ESMA objektive Anhaltspunkte 
zum Nachweis dessen ermittelt hat, dass eine Person den Verstoß absichtlich begangen 
hat.

(2) Die in Absatz 1 genannten Verstöße sind:

a) die Verletzung der Artikel 18 bis 30;

b) die Übermittlung falscher Angaben bei der Beantragung der Registrierung als 
externer Bewerter oder die Nutzung anderer unzulässiger Mittel zur Erlangung 
einer solchen Registrierung;

c) das Versäumnis, auf einen Beschluss zur Anforderung von Informationen nach 
Artikel 47 Informationen vorzulegen, oder die Vorlage falscher oder 
irreführender Informationen im Anschluss an ein einfaches 
Informationsersuchen oder einen Beschluss;
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d) die Behinderung oder Nichtteilnahme an einer Untersuchung gemäß Artikel 48 
Absatz 1 Buchstaben a, b, c oder e;

e) die Verletzung von Artikel 49 durch das Versäumnis, zu Sachverhalten oder 
Unterlagen, die mit Gegenstand und Zweck einer Überprüfung in 
Zusammenhang stehen, Erklärungen abzugeben, oder durch die Abgabe falscher 
oder irreführender Erklärungen;

f) die Aufnahme der Tätigkeit eines externen Bewerters oder die Vorgabe, ein 
externer Bewerter zu sein, ohne als solcher registriert zu sein.

(3) Der Mindestbetrag der in Absatz 1 genannten Geldbuße beläuft sich auf 20 000 EUR. 
Der Höchstbetrag beläuft sich auf 200 000 EUR.

Bei der Festsetzung der Höhe einer Geldbuße gemäß Absatz 1 berücksichtigt die 
ESMA die in Artikel 51 Absatz 3 festgelegten Kriterien. 

(4) Wenn eine Person aus dem Verstoß direkt oder indirekt einen finanziellen Gewinn 
gezogen hat, so beläuft sich die Geldbuße mindestens auf die Höhe dieses Gewinns.

(5) Stellt eine Handlung oder Unterlassung eine Kombination mehrerer Verstöße dar, so 
wird nur die Geldbuße für den mit der höchsten Geldbuße belegten Verstoß verhängt.

Artikel 53
Zwangsgelder

(1) Die ESMA verhängt per Beschluss Zwangsgelder, um

a) eine Person im Einklang mit einem Beschluss gemäß Artikel 52 Absatz 1 
Buchstabe c zur Beendigung eines Verstoßes zu verpflichten; 

b) eine in Artikel 47 Absatz 1 genannte Person dazu zu verpflichten,

i) Informationen, die per Beschluss gemäß Artikel 47 angefordert wurden, 
vollständig zu erteilen;

ii) sich einer Untersuchung zu unterziehen und insbesondere vollständige 
Aufzeichnungen, Daten, Verfahren oder sonstiges angefordertes Material 
vorzulegen sowie sonstige im Rahmen einer per Beschluss gemäß 
Artikel 48 angeordneten Untersuchung vorzulegende Informationen zu 
vervollständigen oder zu berichtigen; 

iii) eine per Beschluss gemäß Artikel 49 angeordnete Prüfung vor Ort zu 
dulden.

(2) Die Zahlung des Zwangsgelds wird für jeden Tag des Verzugs angeordnet.

(3) Das Zwangsgeld beträgt 3 % des durchschnittlichen Tagesumsatzes im 
vorangegangenen Geschäftsjahr bzw. bei natürlichen Personen 2 % des 
durchschnittlichen Tageseinkommens im vorangegangenen Kalenderjahr. Es wird ab 
dem im Beschluss über die Verhängung des Zwangsgelds festgelegten Datum 
berechnet.

(4) Ein Zwangsgeld wird für einen Zeitraum von höchstens sechs Monaten ab der 
Bekanntgabe des Beschlusses der ESMA verhängt. Nach Ende dieses Zeitraums 
überprüft die ESMA die Maßnahme.
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Artikel 54
Offenlegung, Art, Vollstreckung und Zuweisung von Geldbußen und Zwangsgeldern

(1) Die ESMA veröffentlicht sämtliche gemäß den Artikeln 52 und 53 verhängten 
Geldbußen und Zwangsgelder, sofern dies die Stabilität der Finanzmärkte nicht 
ernsthaft gefährdet oder den Beteiligten daraus kein unverhältnismäßiger Schaden 
erwächst. Diese Veröffentlichung darf keine personenbezogenen Daten im Sinne der 
Verordnung (EG) Nr. 45/2001 enthalten.

(2) Gemäß den Artikeln 52 und 53 verhängte Geldbußen und Zwangsgelder sind 
verwaltungsrechtlicher Art.

(3) Beschließt die ESMA, keine Geldbußen oder Zwangsgelder zu verhängen, so 
informiert sie das Europäische Parlament, den Rat, die Kommission und die 
zuständigen Behörden des betreffenden Mitgliedstaats entsprechend und legt die 
Gründe für ihren Beschluss dar.

(4) Gemäß den Artikeln 52 und 53 verhängte Geldbußen und Zwangsgelder sind 
vollstreckbar.

Die ESMA wendet für die Zwecke der Vollstreckung von Geldbußen und 
Zwangsgeldern die Vorschriften des Zivilprozessrechts des Mitgliedstaats oder 
Drittlandes an, in dessen Hoheitsgebiet sie stattfindet. 

(5) Die Geldbußen und Zwangsgelder werden dem Gesamthaushaltsplan der 
Europäischen Union zugewiesen.

Artikel 55
Verfahrensvorschriften für Aufsichtsmaßnahmen und Geldbußen

(1) Stellt die ESMA bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach dieser Verordnung fest, 
dass es ernsthafte Anhaltspunkte für das Vorliegen von Tatsachen gibt, die einen oder 
mehrere der in Artikel 52 Absatz 2 aufgeführten Verstöße darstellen können, benennt 
sie aus dem Kreis ihrer Bediensteten einen unabhängigen Untersuchungsbeauftragten 
zur Untersuchung des Sachverhalts. Der Untersuchungsbeauftragte darf nicht direkt 
oder indirekt in die Beaufsichtigung oder das Registrierungsverfahren des 
betreffenden externen Bewerters einbezogen sein oder gewesen sein und nimmt seine 
Aufgaben unabhängig vom Rat der Aufseher der ESMA wahr.

(2) Der Untersuchungsbeauftragte untersucht die mutmaßlichen Verstöße, wobei er alle 
Bemerkungen der Personen, die Gegenstand der Untersuchung sind, berücksichtigt, 
und legt dem Rat der Aufseher der ESMA eine vollständige Verfahrensakte mit seinen 
Feststellungen vor.

(3) Der Untersuchungsbeauftragte kann zur Erfüllung seiner Aufgaben von der Befugnis 
Gebrauch machen, nach Artikel 47 Informationen anzufordern und nach den 
Artikeln 48 und 49 Untersuchungen und Überprüfungen vor Ort durchzuführen. Bei 
der Ausübung dieser Befugnisse befolgt der Untersuchungsbeauftragte die 
Bestimmungen von Artikel 46.

(4) Bei der Erfüllung seiner Aufgaben hat der Untersuchungsbeauftragte Zugang zu allen 
Unterlagen und Informationen, die die ESMA bei ihren Aufsichtstätigkeiten 
zusammengetragen hat.
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(5) Bei Abschluss seiner Untersuchung gibt der Untersuchungsbeauftragte den Personen, 
die Gegenstand der Untersuchung sind, Gelegenheit, zu den untersuchten Fragen 
angehört zu werden, bevor er dem Rat der Aufseher der ESMA die Verfahrensakte mit 
seinen Feststellungen vorlegt. Der Untersuchungsbeauftragte stützt seine 
Feststellungen nur auf Tatsachen, zu denen sich die Personen, die Gegenstand der 
Untersuchung sind, äußern konnten.

(6) Die Verteidigungsrechte der betreffenden Personen müssen während der 
Untersuchungen nach diesem Artikel in vollem Umfang gewahrt werden.

(7) Wenn der Untersuchungsbeauftragte dem Rat der Aufseher der ESMA die 
Verfahrensakte mit seinen Feststellungen vorlegt, setzt er die Personen, die 
Gegenstand der Untersuchungen sind, davon in Kenntnis. Vorbehaltlich des 
berechtigten Interesses anderer Personen an der Wahrung ihrer Geschäftsgeheimnisse 
haben die Personen, die Gegenstand der Untersuchungen sind, das Recht auf Einsicht 
in die Verfahrensakte. Vom Recht auf Einsicht in die Verfahrensakte ausgenommen 
sind vertrauliche Informationen, die Dritte betreffen.

(8) Anhand der Verfahrensakte mit den Feststellungen des Untersuchungsbeauftragten 
und – wenn die betreffenden Personen darum ersuchen – nach der gemäß Artikel 56 
erfolgten Anhörung dieser Personen entscheidet die ESMA darüber, ob die Personen, 
die Gegenstand der Untersuchung sind, einen oder mehrere der in Artikel 52 Absatz 2 
aufgeführten Verstöße begangen haben; ist dies der Fall, ergreift sie eine 
Aufsichtsmaßnahme nach Artikel 51 und verhängt eine Geldbuße gemäß Artikel 52.

(9) Der Untersuchungsbeauftragte nimmt nicht an den Beratungen des Rates der Aufseher 
der ESMA teil und greift auch nicht in anderer Weise in den Beschlussfassungsprozess 
des Rates der Aufseher der ESMA ein.

(10) Die Kommission erlässt bis zum [PO: Please insert date 12 months after date of entry 
into force] delegierte Rechtsakte nach Artikel 60 mit detaillierten 
Verfahrensvorschriften für die Ausübung der Befugnis zur Verhängung von 
Geldbußen oder Zwangsgeldern, einschließlich Bestimmungen zu den 
Verteidigungsrechten, zu Zeitpunkten und Fristen und zur Einziehung der Geldbußen 
und Zwangsgelder, sowie detaillierte Bestimmungen zur Verjährung bezüglich der 
Verhängung und Vollstreckung von Sanktionen.

(11) Stellt die ESMA bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach dieser Verordnung 
ernsthafte Anhaltspunkte für das Vorliegen von Tatsachen fest, die Straftaten 
darstellen könnten, verweist sie diese Sachverhalte zur strafrechtlichen Verfolgung an 
die zuständigen nationalen Behörden. Ferner sieht die ESMA davon ab, Geldbußen 
oder Zwangsgelder zu verhängen, wenn ein früherer Freispruch oder eine frühere 
Verurteilung aufgrund identischer oder im Wesentlichen gleichartiger Tatsachen als 
Ergebnis eines Strafverfahrens nach nationalem Recht Rechtskraft erlangt hat.

Artikel 56
Anhörung der Personen, die Gegenstand der Verfahren sind

(1) Vor einem Beschluss gemäß den Artikeln 51 bis 53 gibt die ESMA den Personen, die 
Gegenstand des Verfahrens sind, Gelegenheit, zu den Feststellungen der ESMA 
angehört zu werden. Die ESMA stützt ihre Beschlüsse nur auf Feststellungen, zu denen 
sich die Personen, die Gegenstand des Verfahrens sind, äußern konnten.
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(2) Unterabsatz 1 gilt nicht, wenn dringende Maßnahmen gemäß Artikel 51 ergriffen 
werden müssen, um ernsthaften und unmittelbar bevorstehenden Schaden vom 
Finanzsystem abzuwenden. In einem solchen Fall kann die ESMA einen 
Interimsbeschluss fassen und muss den betreffenden Personen die Gelegenheit geben, 
so bald wie möglich nach Erlass ihres Beschlusses gehört zu werden.

(3) Die Verteidigungsrechte der Personen, die Gegenstand des Verfahrens sind, müssen 
während des Verfahrens in vollem Umfang gewahrt werden. Sie haben vorbehaltlich 
des berechtigten Interesses anderer Personen an der Wahrung ihrer 
Geschäftsgeheimnisse Recht auf Einsicht in die Akten der ESMA. Von der 
Akteneinsicht ausgenommen sind vertrauliche Informationen sowie interne 
vorbereitende Unterlagen der ESMA.

Artikel 57
Überprüfung durch den Gerichtshof der Europäischen Union

Der Gerichtshof der Europäischen Union besitzt die unbeschränkte Befugnis zur Überprüfung 
von Beschlüssen, mit denen die ESMA eine Geldbuße oder ein Zwangsgeld festgesetzt hat. Er 
kann die verhängten Geldbußen oder Zwangsgelder aufheben, herabsetzen oder erhöhen.

Artikel 58
Registrierungs-, Anerkennungs- und Aufsichtsgebühren

(1) Die ESMA stellt externen Bewertern die Ausgaben im Zusammenhang mit ihrer 
Registrierung, Anerkennung und Beaufsichtigung sowie sonstige Kosten, die ihr bei 
Arbeiten gemäß dieser Verordnung entstehen, in Rechnung.

(2) Gebühren, die die ESMA einem antragstellenden externen Bewerter, einem 
registrierten externen Bewerter oder einem anerkannten externen Bewerter in 
Rechnung stellt, decken alle Verwaltungskosten ab, die der ESMA für ihre Tätigkeiten 
in Bezug auf diesen bestimmten Antragsteller oder externen Bewerter entstehen. Die 
Gebühren müssen in einem angemessenen Verhältnis zum Umsatz des betreffenden 
externen Prüfers stehen.

(3) Die Kommission erlässt bis zum [PO: Please insert date 12 months after date of entry 
into force] delegierte Rechtsakte nach Artikel 60 zur Präzisierung der Gebührenarten, 
der Gebührenanlässe, der Gebührenhöhe und der Zahlungsweise.

Artikel  59
ESMA-Register externer Bewerter und externer Bewerter aus einem Drittland

(1) Die ESMA führt auf ihrer Website ein öffentlich zugängliches Register, in dem 
folgende Personen eingetragen sind:

a) alle gemäß Artikel 15 registrierten externen Bewerter;

b) externe Bewerter, denen die Ausübung ihrer Tätigkeit gemäß Artikel 51 
vorübergehend untersagt ist; 

c) externe Bewerter, deren Registrierung gemäß Artikel 51 widerrufen wurde;

d) externe Bewerter aus einem Drittland, die gemäß Artikel 31 Dienstleistungen in 
der Union erbringen dürfen; 
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e) externe Bewerter aus einem Drittland, die gemäß Artikel 34 anerkannt sind;

f) externe Bewerter, die gemäß Artikel 15 registriert sind und Dienstleistungen 
externer Bewerter aus einem Drittland gemäß Artikel 35 übernehmen; 

g) externe Bewerter aus einem Drittland, deren Registrierung widerrufen wurde 
und die die Rechte gemäß Artikel 31 nicht mehr in Anspruch nehmen werden, 
wenn die Kommission ihren in Artikel 32 genannten Beschluss in Bezug auf 
dieses Drittland zurückzieht;

h) externe Bewerter aus einem Drittland, deren Anerkennung ausgesetzt oder 
widerrufen wurde, und externe Bewerter, die gemäß Artikel 15 registriert sind 
und Dienstleistungen externer Bewerter aus einem Drittland nicht mehr 
übernehmen.

(2) Das Register enthält Kontaktangaben der externen Bewerter sowie Angaben zu deren 
Websites und den Daten, ab denen die Beschlüsse der ESMA in Bezug auf diese 
externen Bewerter wirksam werden. 

(3) Im Falle von Bewertern aus einem Drittland enthält das Register zudem Informationen 
über die Dienstleistungen, die externe Bewerter aus einem Drittland erbringen dürfen, 
sowie die Kontaktdaten der für ihre Beaufsichtigung im entsprechenden Drittland 
zuständigen Behörde.
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Titel V 
Delegierte Rechtsakte

Artikel 60 
Ausübung der Befugnisübertragung

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß den Artikeln über 
Verfahrensvorschriften für Aufsichtsmaßnahmen und Geldbußen, Registrierung, 
Anerkennung und Aufsichtsgebühren sowie Artikel 55 Absatz 10 und Artikel 58 
Absatz 3 wird der Kommission ab dem [PO: Please insert date of entry into force] auf 
unbestimmte Zeit übertragen.

(3) Die Befugnisübertragung gemäß den Artikeln über Verfahrensvorschriften für 
Aufsichtsmaßnahmen und Geldbußen, Registrierung, Anerkennung und 
Aufsichtsgebühren kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit 
widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in 
diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner 
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss 
über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von 
delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den 
Widerruf nicht berührt.

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 
einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung 
enthaltenen Grundsätzen.

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß den Artikeln über Verfahrensvorschriften für 
Aufsichtsmaßnahmen und Geldbußen, Registrierung, Anerkennung und 
Aufsichtsgebühren erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische 
Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von [drei Monaten] nach Übermittlung 
dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben 
oder wenn vor Ablauf dieser Frist sowohl das Europäische Parlament als auch der Rat 
der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um [drei 
Monate] verlängert.

Artikel 61
Ausschussverfahren

Die Kommission wird von dem durch den Beschluss 2001/528/EG der Kommission23 
eingesetzten Europäischen Wertpapierausschuss unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein 
Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des 

23 2001/528/EG: Beschluss der Kommission vom 6. Juni 2001 zur Einsetzung des Europäischen 
Wertpapierausschusses.
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Rates24.
Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011.

24 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur 
Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren.
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Titel VI 
Schlussbestimmungen

Artikel 62
Übergangsbestimmung

(1) Externe Bewerter, die beabsichtigen, Dienstleistungen gemäß dieser Verordnung ab 
ihrem Inkrafttreten bis zum [OJ please insert date 30 months after the first application 
date of this Regulation, thank you] zu erbringen, dürfen diese Dienstleistungen erst 
erbringen, nachdem sie die ESMA entsprechend unterrichtet und die in Artikel 15 
Absatz 1 genannten Informationen übermittelt haben.  

(2) Bis zum [OJ please insert date 30 months after the first application date of this 
Regulation, thank you] erfüllen die in Absatz 1 genannten externen Bewerter die 
Artikel 16 bis 30 mit Ausnahme der Anforderungen, die in den in Artikel 16 Absatz 2, 
Artikel 19 Absatz 2, Artikel 20 Absatz 3, Artikel 21 Absatz 4, Artikel 22 Absatz 3, 
Artikel 23 Absatz 3 und Artikel 25 Absatz 7 genannten delegierten Rechtsakten 
festgelegt sind. 

(3) Ab dem [OJ please insert date one day following 30 months after the first application 
date of this Regulation, thank you] erbringen die in Absatz 1 genannten externen 
Bewerter Dienstleistungen gemäß dieser Verordnung erst, nachdem sie gemäß 
Artikel 15 registriert wurden und die Artikel 14 und 16 bis 30 in der durch die 
delegierten Rechtsakte nach Absatz 2 ergänzten Fassung erfüllen. 

(4) Ab dem [OJ please insert date one day following 30 months after the first application 
date of this Regulation, thank you] prüft die ESMA, ob bei den in Absatz 1 genannten 
externen Bewertern und bei den von diesen Anbietern bis zum [OJ please insert date 
30 months after the first application date of this Regulation, thank you] erbrachten 
Dienstleistungen die in dieser Verordnung festgelegten Bedingungen erfüllt sind. 

Ist die ESMA der Auffassung, dass externe Bewerter oder die in Unterabsatz 1 
genannten Dienstleistungen die in dieser Verordnung festgelegten Bedingungen nicht 
erfüllen, ergreift die ESMA eine oder mehrere Maßnahmen gemäß Artikel 52.

(4a) Ökologisch nachhaltige Anleihen und nachhaltigkeitsgebundene Anleihen, die vor 
dem … [Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] ausgegeben wurden, müssen 
die Anforderungen dieser Verordnung nicht erfüllen.

Artikel 63 
Übergangsbestimmung für externe Bewerter aus einem Drittland

(1) Externe Bewerter aus einem Drittland, die beabsichtigen, ab dem Inkrafttreten dieser 
Verordnung bis zum [OJ please insert date 30 months after the first application date 
of this Regulation, thank you] Dienstleistungen im Einklang mit dieser Verordnung zu 
erbringen, erbringen diese Dienstleistungen erst, nachdem sie die ESMA entsprechend 
unterrichtet und die in Artikel 15 Absatz 1 genannten Informationen übermittelt haben. 

(2) Die in Absatz 1 genannten externen Bewerter aus einem Drittland
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a) erfüllen die Artikel 16 bis 30 mit Ausnahme der Anforderungen, die in den in 
Artikel 16 Absatz 2, Artikel 19 Absatz 2, Artikel 20 Absatz 3, Artikel 21 
Absatz 4, Artikel 22 Absatz 3, Artikel 23 Absatz 3 und Artikel 25 Absatz 7 
genannten delegierten Rechtsakten festgelegt sind; 

b) haben einen in der Union angesiedelten gesetzlichen Vertreter, der Artikel 34 
Absatz 3 Buchstaben a bis c erfüllt. 

(3) Ab dem [OJ please insert date one day following 30 months after the first application 
date of this Regulation, thank you] gelten die Artikel 32, 34 und 35. 

(4) Ab dem [OJ please insert date one day following 30 months after the first application 
date of this Regulation, thank you] prüft die ESMA, ob bei den in Absatz 1 genannten 
externen Bewertern und bei den von diesen Anbietern bis zum [OJ please insert date 
30 months after the first application date of this Regulation, thank you] erbrachten 
Dienstleistungen die in dieser Verordnung festgelegten Bedingungen erfüllt sind. 

Ist die ESMA der Auffassung, dass die in Unterabsatz 1 genannten externen Bewerter 
oder Dienstleistungen die in dieser Verordnung festgelegten Bedingungen nicht 
erfüllen, ergreift die ESMA eine oder mehrere Maßnahmen gemäß Artikel 52. 

Artikel 63a
Überprüfung

(1) Bis zum … [fünf Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung] und anschließend 
alle drei Jahre legt die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat auf 
der Grundlage der Beiträge der Plattform für ein nachhaltiges Finanzwesen einen 
Bericht über die Anwendung dieser Verordnung vor. In diesem Bericht wird 
mindestens Folgendes bewertet:
a) die Annahme des EU-Standards für grüne Anleihen und der entsprechende 

Marktanteil dieser Anleihen sowohl in der Union als auch weltweit,
b) die Auswirkungen dieser Verordnung auf den Übergang zu einer 

nachhaltigen Wirtschaft,
c) das Funktionieren des Marktes für externe Bewerter unter Angabe der 

Marktkonzentration, der Transparenz der Methoden und der Preisgestaltung 
sowie die Unparteilichkeit der externen Bewerter,

d) die Fähigkeit der ESMA und der zuständigen nationalen Behörden, ihre 
Aufsichtspflichten zu erfüllen,

e) die Angemessenheit der Finanzierung der ESMA durch Anerkennungs-, 
Billigungs- und Aufsichtsgebühren,

f) die Angemessenheit der in Titel III Kapitel IV vorgesehenen 
Drittlandsregelungen,

g) die Auswirkungen der europäischen Standards für grüne Anleihen auf die 
Schließung der jährlichen Lücke zusätzlicher Investitionen, die zur 
Erreichung der in der Verordnung (EU) 2021/1119 festgelegten Klimaziele 
der Union erforderlich sind, sowie auf die Umlenkung privater Kapitalströme 
weg von umweltschädlichen Tätigkeiten hin zu nachhaltigen Investitionen für 
die nachhaltige Nutzung und den Schutz von Wasser und Meeresressourcen, 



PE700.638v02-00 78/161 RR\1256525DE.docx

DE

den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, die Vermeidung und 
Eindämmung von Umweltverschmutzung sowie den Schutz und die 
Wiederherstellung von Biodiversität und Ökosystemen,

h)  die Glaubwürdigkeit und der Missbrauch von Angaben zur Nachhaltigkeit 
auf dem Markt für nachhaltige Anleihen,

i) die Funktionsweise des Marktes für nachhaltigkeitsgebundene Anleihen, 
einschließlich der Glaubwürdigkeit und Qualität der entsprechenden 
Angaben,

j) die Notwendigkeit weiterer regulatorischer Maßnahmen, um die 
Nachhaltigkeit des Anleihemarktes zu erhöhen.

(2) Bis zum … [zwei Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung] und anschließend 
alle drei Jahre legt die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat auf 
der Grundlage einer Folgenabschätzung einen Bericht darüber vor, ob der Standard 
„EuGB“ verbindlich werden soll und in welchem zeitlichen Rahmen dies geschehen 
soll.

(3) Bei jeder vorgeschlagenen Überarbeitung der Verordnung (EU) 2020/852 prüft die 
Kommission, ob die vorgeschlagene Überarbeitung eine Überprüfung dieser 
Verordnung rechtfertigt, insbesondere wenn solche Überarbeitungen mit einer 
Ausweitung des Geltungsbereichs der Verordnung (EU) 2020/852 im Einklang mit 
Artikel 26 Absatz 2 jener Verordnung verbunden sind.

Artikel 63b 
Änderung der Verordnung (EU) 2020/852

Artikel 8 der Verordnung (EU) 2020/852 wird wie folgt geändert:
a) Folgender Absatz wird eingefügt:

„(3a) Ab dem … [18 Monate nach Inkrafttreten der Verordnung über 
europäische grüne Anleihen] legen Finanzunternehmen Informationen 
gemäß Absatz 1 dieses Artikels offen und beziehen dabei auch 
Risikopositionen gegenüber Zentralstaaten, Zentralbanken und 
supranationalen Emittenten mit ein.“

b) Absatz 4 erhält folgende Fassung:
„(4) Die Kommission erlässt gemäß Artikel 23 einen delegierten Rechtsakt zur 
Ergänzung der Absätze 1 und 2 des vorliegenden Artikels, in dem der Inhalt 
und die Darstellung der gemäß den genannten Absätzen zu machenden 
Angaben, einschließlich der Methode, die anzuwenden ist, um diesen 
Absätzen zu entsprechen, näher erläutert werden, und trägt dabei den 
Besonderheiten sowohl der Finanzunternehmen als auch der Nicht-
Finanzunternehmen und den technischen Bewertungskriterien, die gemäß 
der vorliegenden Verordnung erlassen wurden, Rechnung. Die Kommission 
erlässt diesen delegierten Rechtsakt bis zum 1. Juni 2021. Die Kommission 
aktualisiert diesen delegierten Rechtsakt gemäß Absatz 3a spätestens am … 
[6 Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung].“
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Artikel 64
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Straßburg am […]

Im Namen des Rates  Im Namen des Europäischen Parlaments 
Der Präsident  Die Präsidentin 
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ANHANG I
FACTSHEET ZU EUROPÄISCHEN GRÜNEN ANLEIHEN

Die Überschrift „Factsheet zu europäischen grünen Anleihen“ muss oben auf der ersten 
Seite des Dokuments deutlich erkennbar sein.
Wenn die Erlöse europäischer grüner Anleihen für Tätigkeiten im Zusammenhang mit 
Kernenergie oder Erdgas verwendet werden sollen, muss die folgende Erklärung auf der 
ersten Seite des Dokuments deutlich erkennbar sein: „Die Anleiheerlöse sollen für 
taxonomiekonforme Tätigkeiten im Zusammenhang mit [Zutreffendes bitte ergänzen: 
Kernenergie und/oder Erdgas] gemäß Artikel 10 Absatz 2 und Artikel 11 Absatz 3 der 
Verordnung (EU) 2020/852 verwendet werden.“ 

1. Allgemeine Angaben 
– [Datum der Veröffentlichung des Factsheets zu europäischen grünen Anleihen]

– [Rechtmäßige Bezeichnung des Emittenten] [Rechtsträgerkennung (LEI) ▌], 
[Internetadresse, unter der Anleger Angaben für eine Kontaktaufnahme finden, und 
Telefonnummer]

– [Vom Emittenten vergebener Anleihename] [Internationale Wertpapier-
Identifikationsnummern (ISIN) ▌]

– [Name und Kontaktdaten des externen Bewerters, einschließlich Internetadresse, 
unter der Anleger Angaben für eine Kontaktaufnahme finden, und Telefonnummer]

2. Konformität mit der Verordnung über europäische grüne Anleihen 
[Erklärung, dass der Emittent der betreffenden Anleihe auf freiwilliger Basis die 
Anforderungen dieser Verordnung einhält]
3. Umweltstrategie und -begründung
– [Angaben dazu, wie ▌ die Anleihe zu der allgemeinen Umweltstrategie des 

Emittenten beiträgt, unter anderem:
a) Angaben zur Anpassung der Taxonomie des Emittenten auf 

Unternehmensebene unter Anwendung der Delegierten Verordnung 
(EU) 2021/2178,

b) Angaben darüber, wie und in welchem Umfang der Anteil der Investitions- 
und Betriebsausgaben des Emittenten im Zusammenhang mit 
Wirtschaftstätigkeiten, die gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 als 
ökologisch nachhaltig eingestuft werden, sowie der Anteil seines Umsatzes 
aus diesen Tätigkeiten durch die Emission der Anleihe erhöht werden soll,

– [für Emittenten, die der Verpflichtung zur Erstellung eines Übergangsplans gemäß 
[der CSRD] unterliegen, Angaben darüber, wie die Anleihe gemäß Artikel 7b zu 
einem glaubwürdigen Weg im Hinblick auf das Ziel gemäß der Verordnung 
(EU) 2021/1119, bis spätestens 2050 Klimaneutralität zu erreichen, beiträgt, unter 
anderem

a) ein Link zu der Website, auf der der Übergangsplan des Emittenten gemäß der 
Richtlinie 2013/34/EU [in der durch die CSRD geänderten Fassung] 
veröffentlicht wird, und eine positive Stellungnahme eines Prüfers gemäß 
Artikel 34 jener Richtlinie zu diesem Übergangsplan,
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b) Angaben darüber, wie und in welchem Umfang die Umweltauswirkungen des 
Emittenten im Hinblick auf die im Übergangsplan gemäß der Richtlinie 
2013/34/EU [in der durch die CSRD geänderten Fassung] festgelegten Ziele 
durch die Emission der Anleihe verringert werden sollen]]

– [Mit der Anleihe verfolgte Umweltziele nach Artikel 9 der Verordnung 
(EU) 2020/852] 

4. Beabsichtigte Erlösverwendung

4.1 Geschätzter Zeitraum bis zur vollständigen Erlösverwendung
– [Zeitraum, in dem der Anleiheerlös verwendet werden soll]

– [Datum, bis zu dem der Anleiheerlös in voller Höhe verwendet werden soll]

– [Falls zwischen dem vorgenannten Datum und der Anleiheemission mehr als fünf 
Jahre liegen: Begründung dieses längeren Zeitraums anhand der Besonderheiten der 
betreffenden Wirtschaftstätigkeiten, unter Beifügung des CapEx-Plans gemäß 
Artikel 6 Absatz 1]

4.2 Auswahlverfahren für grüne Projekte bzw. Portfolios und geschätzte 
Umweltauswirkungen

– [Beschreibung der Verfahren, mit denen der Emittent die Taxonomiekonformität 
der Projekte ermittelt]

– [Beschreibung der einschlägigen technischen Bewertungskriterien nach Artikel 10 
bis 15 der Verordnung (EU) 2020/852 und Angabe der berücksichtigten delegierten 
Rechtsakte nach Art. 10 Abs. 3, Art. 11 Abs. 3, Art. 12 Abs. 2, Art. 13 Abs. 2, 
Art. 14 Abs. 2 und Art. 15 Abs. 2 der Verordnung (EU) 2020/852]

– [Soweit verfügbar: Angaben zu Methodik und Annahmen für die Berechnung 
zentraler Wirkungsparameter gemäß den delegierten Rechtsakten nach Art. 10 
Abs. 3, Art. 11 Abs. 3, Art. 12 Abs. 2, Art. 13 Abs. 2, Art. 14 Abs. 2 und Art. 15 
Abs. 2 der Verordnung (EU) 2020/852 und für etwaige zusätzliche 
Wirkungsparameter. Falls diese Angaben nicht verfügbar sind, Gründe für die 
Nichtverfügbarkeit]

– [Falls anwendbar, Angaben zu etwaigen Normungs- oder Zertifizierungsverfahren 
im Zusammenhang mit der Projektauswahl]

– [Soweit verfügbar, Schätzung der erwarteten positiven und negativen 
Umweltauswirkungen in aggregierter Form. Falls diese Angaben nicht verfügbar 
sind, Gründe für die Nichtverfügbarkeit] 

4.3 Beabsichtigte qualifizierte grüne Projekte
[Soweit sie dem Emittenten vorliegen, sind folgende Angaben auf Projektebene 
bereitzustellen, es sei denn, dem Detaillierungsgrad sind durch 
Vertraulichkeitsvereinbarungen, Wettbewerbserwägungen oder die Vielzahl der 
qualifizierten Projekte Grenzen gesetzt; in diesem Fall müssen wenigstens Angaben auf 
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aggregierter Ebene bereitgestellt und muss das Fehlen von Angaben auf Projektebene 
begründet werden.
Angaben zu den beabsichtigten qualifizierten Projekten:

– Umweltziele nach Artikel 9 der Verordnung 2020/852

– Ggf. Angabe, ob die Anleiheerlöse zur Finanzierung einer Wirtschaftstätigkeit 
verwendet werden sollen, bei der es sich um eine Übergangswirtschaftstätigkeit 
im Sinne von Artikel 10 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2020/852 handelt.

– Ggf. der Betrag und der Anteil der Erlöse, die gemäß Artikel 10 Absatz 2 und 
Artikel 11 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2020/852 für taxonomiekonforme 
Tätigkeiten im Zusammenhang mit Kernenergie und Erdgas verwendet werden 
sollen

– Art, Sektor und NACE-Code der Projekte laut statistischer Systematik der 
Wirtschaftszweige gemäß Verordnung (EG) Nr. 1893/200625

– Länder, in denen der Anleiheerlös verwendet wurde

– Betrag, der jeweils aus dem Anleiheerlös verwendet werden soll, und prozentualer 
Erlösanteil, der nach der Anleihemission finanzierten Projekten bzw. vor der 
Anleihemission finanzierten Projekten zugutekommen soll

– Bei öffentlichen Emittenten und geplanter Verwendung des Anleiheerlöses für die 
in Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe c genannten Steuervergünstigungen: Schätzung des 
erwarteten Einnahmenausfalls aufgrund der infrage kommenden 
Steuervergünstigungen

– Bei öffentlichen Emittenten und geplanter Verwendung des Anleiheerlöses für 
die in Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe c genannten Steuervergünstigungen oder 
Subventionen im Sinne von Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe d: ein Link zu einer Ex-
ante-Folgenabschätzung durch einen unabhängigen Dritten, in der die 
Auswirkungen und die Kosteneffizienz der Programme zur Finanzierung von 
Steuervergünstigungen oder Subventionen positiv bewertet werden 

– Bei Kofinanzierung der beabsichtigten qualifizierten Projekte durch die Anleihe: 
Angabe des anleihefinanzierten Anteils

– Bei Vermögenswerten, die Gegenstand eines CapEx-Plans sind: die jährlichen 
Zwischenziele, einschließlich aller Maßnahmen und Ausgaben, die für die 
Umwandelung einer Wirtschaftstätigkeit notwendig sind, damit diese die 
Taxonomieanforderungen innerhalb des festgelegten Zeitraums erfüllt

– Soweit verfügbar, Links zu Websites mit einschlägigen Informationen 

25 Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 
zur Aufstellung der statistischen Systematik der Wirtschaftszweige NACE Revision 2 und zur Änderung 
der Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates sowie einiger Verordnungen der EG über bestimmte Bereiche der 
Statistik (ABl. L 393 
vom 30.12.2006, S. 1).
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– Soweit verfügbar, Links zu einschlägigen öffentlichen Dokumenten mit 
ausführlicheren Angaben] 

4.4 Nicht verwendete Erlöse
[Angaben dazu, wie bei einer vorübergehenden Nutzung nicht verwendeter Erlöse negative 
Folgen für die Verwirklichung der Umweltziele vermieden werden sollen]
5. Angaben zur Berichterstattung
– [Link zur Website, auf der die Erlösverwendungsberichte und Wirkungsberichte 

veröffentlicht werden]

– [Angabe, ob die Erlösverwendungsberichte nach Projekten aufgeschlüsselte 
Angaben zu den ausgezahlten Beträgen und den erwarteten positiven und negativen 
Umweltauswirkungen enthalten]

5a. Angaben zu Tätigkeiten in nicht kooperativen Ländern und Gebieten

–  [Angaben zu den Tätigkeiten des Emittenten in den Ländern und Gebieten, die in 
Anhang I und Anhang II der EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für 
Steuerzwecke aufgeführt sind, und seiner tatsächlichen wirtschaftlichen Präsenz in 
diesen Ländern und Gebieten in Bezug auf Vermögenswerte, Vollzeitbeschäftigte, 
Umsätze und gezahlte Steuern]

6. Sonstige einschlägige Angaben
[Dem Emittenten im Zusammenhang mit der Ausgabe anfallende Gebühren und Kosten]
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ANHANG II
JÄHRLICHER ERLÖSVERWENDUNGSBERICHT FÜR EUROPÄISCHE GRÜNE 

ANLEIHEN
 [Wurde der Bericht überarbeitet, muss dies im Titel erkennbar sein]
1. Allgemeine Angaben 
– [Datum der Veröffentlichung des Erlösverwendungsberichts] [falls anwendbar, 

Datum der Veröffentlichung des endgültigen Berichts oder Datum der 
Veröffentlichung des überarbeiteten Berichts]

– [Rechtmäßige Bezeichnung des Emittenten] [LEI ▌], [Internetadresse, unter der 
Anleger Angaben für eine Kontaktaufnahme finden, und Telefonnummer]

– [Vom Emittenten vergebener Anleihename] [ISIN ▌]

– [Falls der Erlösverteilungsbericht nach der Emission bewertet wurde: Name und 
Kontaktdaten des externen Bewerters, einschließlich Internetadresse, unter der 
Anleger Angaben für eine Kontaktaufnahme finden, und Telefonnummer]

2. Konformität mit der Verordnung über europäische grüne Anleihen 
[Erklärung, dass der Erlös seit seiner Emission bis zum Ende des Jahres, auf das sich der 
Erlösverwendungsbericht bezieht, den Anforderungen der Artikel 4 bis 7c dieser 
Verordnung entsprechend verwendet wurde]
3. Erlösverwendung 

A. Bei allen Emittenten außer den unter Buchstabe B genannten: 
[Folgende Angaben sind auf Projektebene bereitzustellen, es sei denn, dem 
Detaillierungsgrad sind durch Vertraulichkeitsvereinbarungen, Wettbewerbserwägungen 
oder die Vielzahl der qualifizierten Projekte Grenzen gesetzt; in diesem Fall müssen 
wenigstens Angaben auf aggregierter Ebene bereitgestellt und muss das Fehlen von 
Angaben auf Projektebene begründet werden:

– Umweltziele nach Artikel 9 der Verordnung 2020/852

– Ggf. Angabe, ob die Anleiheerlöse zur Finanzierung einer Wirtschaftstätigkeit 
verwendet werden sollen, bei der es sich um eine Übergangswirtschaftstätigkeit 
im Sinne von Artikel 10 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2020/852 handelt 

– Ggf. der Betrag und der Anteil der Erlöse, die gemäß Artikel 10 Absatz 2 und 
Artikel 11 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2020/852 für taxonomiekonforme 
Tätigkeiten im Zusammenhang mit Kernenergie und Erdgas verwendet werden

– Art, Sektor und NACE-Code der Projekte laut statistischer Systematik der 
Wirtschaftszweige gemäß Verordnung (EG) Nr. 1893/200626

– Länder, in denen der Anleiheerlös verwendet wurde

26 Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 
zur Aufstellung der statistischen Systematik der Wirtschaftszweige NACE Revision 2 und zur Änderung 
der Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates sowie einiger Verordnungen der EG über bestimmte Bereiche der 
Statistik (ABl. L 393 
vom 30.12.2006, S. 1).
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– Jeweiliger aus dem Anleiheerlös verwendeter Betrag und verwendeter prozentualer 
Erlösanteil für nach der Anleihemission finanzierte Projekte bzw. vor der 
Anleihemission finanzierte Projekte

– Bei öffentlichen Emittenten und Verwendung der Anleiheerlöse für die in Artikel 4 
Absatz 2 Buchstabe c genannten Steuervergünstigungen: Schätzung des 
Einnahmenausfalls aufgrund der infrage kommenden Steuervergünstigungen

– Bei öffentlichen Emittenten und Verwendung der Anleiheerlöse für die in 
Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe c genannten Steuervergünstigungen oder 
Subventionen im Sinne von Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe d: ein Link zu einer Ex-
post-Evaluierung des Programms zur Finanzierung von Steuervergünstigungen 
oder Subventionen durch die staatlichen Prüfer oder eine andere einschlägige 
öffentliche Einrichtung des betreffenden Mitgliedstaats oder Angaben dazu, 
wann die Ergebnisse einer derartigen Evaluierung voraussichtlich vorliegen 
werden

– Bei Kofinanzierung qualifizierter Projekte durch die Anleihe: Angabe des 
anleihefinanzierten Anteils

– Bei Vermögenswerten, die Gegenstand eines CapEx-Plans sind: ▌bei der 
Durchführung des Plans im Berichtszeitraum erzielte Fortschritte und Datum der 
voraussichtlichen Fertigstellung

– Bestätigung der Einhaltung von Artikel 3 Buchstabe c der Verordnung (EU) 
2020/852 (Mindestschutz)

– Angabe, anhand welcher delegierten Rechtsakte nach Art. 10 Abs. 3, Art. 11 Abs. 3, 
Art. 12 Abs. 2, Art. 13 Abs. 2, Art. 14 Abs. 2 und Art. 15 Abs. 2 der Verordnung 
(EU) 2020/852 die technischen Taxonomie-Bewertungskriterien ermittelt wurden, 
und Datum ihrer Anwendung]

B. Bei Emittenten, die Finanzunternehmen sind und die Erlöse aus einem Portfolio mehrerer 
europäischer grüner Anleihen für ein Portfolio finanzieller Vermögenswerte im Sinne von 
Artikel 5 verwenden:

[Der Abschnitt „Erlösverwendung“ muss folgende Angaben enthalten: 

– Übersicht über alle ausstehenden europäischen grünen Anleihen unter Angabe ihres 
Einzel- und Gesamtwerts

– Übersicht über die infrage kommenden in Artikel 5 genannten finanziellen 
Vermögenswerte in der Bilanz des Emittenten unter Angabe

a) ihres amortisierten Gesamtwerts, 

b) ihrer Umweltziele im Sinne von Artikel 9 der Verordnung (EU) 2020/852,
c) ihrer Arten, Sektoren und Länder,
d) des anleihefinanzierten Anteils bei Kofinanzierung der qualifizierten Projekte 

durch die Anleihe, sofern verfügbar,
da) ggf. des Prozentsatzes der Vermögenswerte, die sich auf 
Übergangswirtschaftstätigkeiten gemäß Artikel 10 Absatz 2 der Verordnung 
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(EU) 2020/852 beziehen,

db) ggf. des Betrags und des Anteils der Vermögenswerte, die sich gemäß 
Artikel 10 Absatz 2 und Artikel 11 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2020/852 auf 
taxonomiekonforme Tätigkeiten im Zusammenhang mit Kernenergie und 
Erdgas beziehen,

e) der delegierten Rechtsakte nach Art. 10 Abs. 3, Art. 11 Abs. 3, Art. 12 Abs. 2, 
Art. 13 Abs. 2, Art. 14 Abs. 2 und Art. 15 Abs. 2 der Verordnung 
(EU) 2020/852, anhand deren die technischen Taxonomie-Bewertungskriterien 
ermittelt wurden, mindestens auf Sektor- und Länderebene und, falls 
anwendbar, auf der Ebene des einzelnen Vermögenswerts,

f) des Werts jedes Vermögenswerts oder jeder Gruppe von Vermögenswerten, 
sofern relevant

– Vergleich des Gesamtwerts der ausstehenden europäischen grünen Anleihen mit 
dem amortisierten Gesamtwert der infrage kommenden in Artikel 5 genannten 
finanziellen Vermögenswerte. Der Vergleich muss zeigen, dass der letztgenannte 
Wert entweder gleich dem erstgenannten Wert oder höher als der erstgenannte Wert 
ist.

– Für die Zwecke des vorgenannten Vergleichs wird der Gesamtwert der ausstehenden 
europäischen grünen Anleihen anhand des jährlichen Durchschnitts der 
Quartalsendwerte der entsprechenden vom betreffenden Emittenten begebenen 
Anleihen ermittelt und der amortisierte Gesamtwert der finanziellen 
Vermögenswerte anhand des jährlichen Durchschnitts der Quartalsendwerte der 
entsprechenden Vermögenswerte in der Bilanz des Emittenten.] 

4. Umweltauswirkungen des Anleiheerlöses
[Keine Angabepflicht in dieser Rubrik bei diesem Bericht]

5. Sonstige einschlägige Angaben
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ANHANG III
WIRKUNGSBERICHT FÜR EUROPÄISCHE GRÜNE ANLEIHEN

[Wurde der Bericht überarbeitet, muss dies im Titel erkennbar sein]
1. Allgemeine Angaben 
– [Datum der Veröffentlichung des Wirkungsberichts] [ggf. Datum der 

Veröffentlichung des überarbeiteten Wirkungsberichts] 

– [Rechtmäßige Bezeichnung des Emittenten] [LEI ▌], [Internetadresse, unter der 
Anleger Angaben für eine Kontaktaufnahme finden, und Telefonnummer]

– [Vom Emittenten vergebener Anleihename] [ISIN ▌]

– [Falls der Wirkungsbericht von einem externen Bewerter bewertet wurde: Name und 
Kontaktdaten des externen Bewerters, einschließlich Internetadresse, unter der 
Anleger Angaben für eine Kontaktaufnahme finden, und Telefonnummer]

2. Umweltstrategie und -begründung
– [Angaben dazu, wie ▌ die Anleihe zu der allgemeinen Umweltstrategie des 

Emittenten beiträgt, unter anderem]

              a) Angaben zur Anpassung der Taxonomie des Emittenten auf 
Unternehmensebene unter Anwendung der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2178,

b) Angaben darüber, wie und in welchem Umfang der Anteil der Investitions- und 
Betriebsausgaben des Emittenten im Zusammenhang mit Wirtschaftstätigkeiten, 
die gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 als ökologisch nachhaltig eingestuft 
werden, sowie der Anteil seines Umsatzes aus diesen Tätigkeiten durch die 
Emission der Anleihe erhöht werden soll, 

[für Emittenten, die der Verpflichtung zur Erstellung eines Übergangsplans gemäß 
[der CSRD] unterliegen, Angaben darüber, wie die Anleihe gemäß Artikel 7c zu einem 
glaubwürdigen Weg im Hinblick auf das Ziel gemäß der Verordnung (EU) 2021/1119, 
bis spätestens 2050 Klimaneutralität zu erreichen, beiträgt, unter anderem

c) ein Link zu der Website, auf der der Übergangsplan des Emittenten gemäß der 
Richtlinie XX (Richtlinie 2013/34/EU in der durch die CSRD geänderten 
Fassung) veröffentlicht wird, und eine positive Stellungnahme eines Prüfers 
gemäß Artikel 34 jener Richtlinie zu diesem Übergangsplan,  
d) Angaben darüber, wie und in welchem Umfang die Umweltauswirkungen des 
Emittenten im Hinblick auf die im Übergangsplan gemäß der Richtlinie XX 
festgelegten Ziele durch die Emission der Anleihe verringert werden sollen]

– [Mit der Anleihe verfolgte Umweltziele nach Artikel 9 der Verordnung 
(EU) 2020/852]

3. Erlösverwendung
[Folgende Angaben sind auf Projektebene bereitzustellen, es sei denn, dem 
Detaillierungsgrad sind durch Vertraulichkeitsvereinbarungen, Wettbewerbserwägungen 
oder die Vielzahl der qualifizierten Projekte Grenzen gesetzt; in diesem Fall müssen 
wenigstens Angaben auf aggregierter Ebene bereitgestellt und muss das Fehlen von 
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Angaben auf Projektebene begründet werden:

– Umweltziele nach Artikel 9 der Verordnung 2020/852

–  Ggf. Angabe darüber, ob mit der Anleihe eine Übergangswirtschaftstätigkeit 
gemäß Artikel 10 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2020/852 finanziert wird

– Ggf. der Betrag und der Anteil der Erlöse, die gemäß Artikel 10 Absatz 2 und 
Artikel 11 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2020/852 für taxonomiekonforme 
Tätigkeiten im Zusammenhang mit Kernenergie und Erdgas verwendet werden

– Art und Sektor der Projekte sowie Länder, in denen der Anleiheerlös verwendet 
wurde

– Betrag, der jeweils aus dem Anleiheerlös verwendet werden soll, und prozentualer 
Erlösanteil, der nach der Anleihemission finanzierten Projekten bzw. vor der 
Anleihemission finanzierten Projekten zugutekommen soll

– Bei öffentlichen Emittenten und Verwendung des Anleiheerlöses für die in Artikel 4 
Absatz 2 Buchstabe c genannten Steuervergünstigungen: Schätzung des 
Einnahmenausfalls aufgrund der infrage kommenden Steuervergünstigungen

– Bei öffentlichen Emittenten und geplanter Verwendung des Anleiheerlöses für 
die in Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe c genannten Steuervergünstigungen oder 
Subventionen im Sinne von Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe d: ein Link zu einer Ex-
ante-Folgenabschätzung durch einen unabhängigen Dritten, in der die 
Auswirkungen und die Kosteneffizienz des Programms zur Finanzierung von 
Steuervergünstigungen oder Subventionen positiv bewertet werden

– Bei Kofinanzierung qualifizierter Projekte durch die Anleihe: Angabe des 
anleihefinanzierten Anteils

– Ggf. Angabe der unter einen CapEx-Plan fallenden Vermögenswerte, Laufzeit des 
jeweiligen Plans, Datum der Fertigstellung des jeweiligen Vermögenswerts und ein 
Link zu der Website, auf der der entsprechende CapEx-Plan veröffentlicht wird

– Angabe, anhand welcher delegierten Rechtsakte nach Art. 10 Abs. 3, Art. 11 Abs. 3, 
Art. 12 Abs. 2, Art. 13 Abs. 2, Art. 14 Abs. 2 und Art. 15 Abs. 2 der Verordnung 
(EU) 2020/852 die technischen Taxonomie-Bewertungskriterien ermittelt wurden, 
und Datum ihrer Anwendung]

4. Umweltauswirkungen des Anleiheerlöses
– [Schätzung der positiven und negativen Umweltauswirkungen in aggregierter Form]

– [Angaben zu Methodik und Annahmen für die Bewertung der Projektauswirkungen, 
sofern diese Angaben nicht schon im Factsheet zur europäischen grünen Anleihe 
enthalten waren]
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– [Angaben zu den positiven und negativen Umweltauswirkungen der Projekte und, 
soweit verfügbar, zugehörige Parameter. Falls diese Angaben nicht auf Projektebene 
verfügbar sind, Gründe für die Nichtverfügbarkeit]

[Sofern der Emittent dies wünscht, Angaben darüber, ob und wie das Projekt zum 
gerechten Übergang beigetragen hat, z. B. durch die Schaffung neuer Arbeitsplätze, 
Umschulung und lokale Infrastruktur für Bevölkerungsgruppen, die von der Umstellung 
der Wirtschaftstätigkeit betroffen sind.]

5. Sonstige einschlägige Angaben
[Angaben zu den Tätigkeiten des Emittenten in den Ländern und Gebieten, die in 
Anhang I und Anhang II der EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für 
Steuerzwecke aufgeführt sind, und seiner tatsächlichen wirtschaftlichen Präsenz in diesen 
Ländern und Gebieten in Bezug auf Vermögenswerte, Vollzeitbeschäftigte, Umsätze und 
in diesen Ländern und Gebieten gezahlte Steuern.]
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ANHANG IV: 
INHALT DER BEWERTUNG VOR EMISSION, DER BEWERTUNG NACH 

EMISSION ODER  
DER BEWERTUNG DES WIRKUNGSBERICHTS

Die Überschrift „Bewertung vor Emission“, „Bewertung nach Emission“ oder „Bewertung 
des Wirkungsberichts“ muss oben auf der ersten Seite deutlich erkennbar sein.
1. Allgemeine Angaben 
– [Datum der Veröffentlichung der Bewertung vor Emission, der Bewertung nach 

Emission oder der Bewertung des Wirkungsberichts]

– [Rechtmäßige Bezeichnung des Emittenten] 

– [Vom Emittenten vergebener Anleihename] [ISIN ▌]

– [Name und Kontaktdaten des externen Bewerters, einschließlich Internetadresse, 
unter der Anleger Angaben für eine Kontaktaufnahme finden, und Telefonnummer]

– [Name und Stellenbezeichnung des/der federführenden Analysten/in bei einer 
gegebenen Bewertungstätigkeit]

– [Name und Funktion der Person, die primär dafür zuständig ist, die Bewertung vor 
Emission, die Bewertung nach Emission oder die Bewertung des Wirkungsberichts 
zu genehmigen]

– [Datum, an dem die Bewertung vor Emission, die Bewertung nach Emission oder 
die Bewertung des Wirkungsberichts erstmals zur Verteilung freigegeben wurde, 
und ggf. Datum ihrer letzten Aktualisierung]

2. Einleitende Erklärungen
[Bei Bewertungen vor Emission: 
– Erklärung, dass das ausgefüllte in Anhang I vorgegebene Factsheet zu europäischen 

grünen Anleihen gemäß dieser Verordnung von einem externen Bewerter bewertet 
wurde

– Erklärung, dass die Bewertung vor Emission eine unabhängige Stellungnahme des 
externen Bewerters darstellt

– Erklärung, dass die unabhängige Stellungnahme des externen Bewerters nur 
eingeschränkte Gewähr bietet]

[Bei Bewertungen nach Emission:

– Erklärung, dass der in Anhang II enthaltene Erlösverwendungsbericht gemäß dieser 
Verordnung von einem externen Bewerter bewertet wurde

– Erklärung, dass die Bewertung nach Emission eine unabhängige Stellungnahme des 
externen Bewerters darstellt

– Erklärung, dass die unabhängige Stellungnahme des externen Bewerters nur 
eingeschränkte Gewähr bietet]

[Bei Bewertungen von Wirkungsberichten:
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– Erklärung, dass der in Anhang III enthaltene Wirkungsbericht von einem 
externen Bewerter bewertet wurde

– Erklärung, dass die Bewertung des Wirkungsberichts eine unabhängige 
Stellungnahme des externen Bewerters darstellt

– Erklärung, dass die unabhängige Stellungnahme des externen Bewerters nur 
eingeschränkte Gewähr bietet]

3. Erklärungen zur Einhaltung der Verordnung über europäische grüne 
Anleihen

[Erklärung zur Konformität der europäischen grünen Anleihe mit dieser Verordnung und 
insbesondere

a) wenn der unabhängige Bewerter in seiner Stellungnahme zu der 
Auffassung gelangt, dass die Anleihe alle Anforderungen für die 
Verwendung der Bezeichnung „Europäische grüne Anleihe“ erfüllt: 
Erklärung, dass die Anleihe die Anforderungen dieser Verordnung erfüllt und 
die Bezeichnung „europäische grüne Anleihe“ für diese Anleihe verwendet 
werden darf;

b) wenn der unabhängige Bewerter in seiner Stellungnahme zu der 
Auffassung gelangt, dass die Anleihe nicht alle Anforderungen für die 
Verwendung der Bezeichnung „europäische grüne Anleihe“ erfüllt: 
Erklärung, dass die Anleihe die Anforderungen dieser Verordnung nicht 
erfüllt und die Bezeichnung „Europäische grüne Anleihe“ für diese Anleihe 
nicht verwendet werden darf, sowie die Angabe, welche Anforderungen nicht 
erfüllt wurden und ob die vom Emittenten vorgelegten Informationen 
korrekt waren;

c) falls die Stellungnahme des unabhängigen Bewerters besagt, dass der Emittent 
die Artikel 3 bis 7c nicht einhalten kann oder will: Erklärung, dass die 
Bezeichnung „europäische grüne Anleihe“ für die betreffende Anleihe nur 
dann verwendet werden darf, wenn die erforderlichen Schritte unternommen 
wurden, um die Konformität der Anleihe mit den Anforderungen dieser 
Verordnung sicherzustellen]

4. Quellen, Bewertungsmethoden und Hauptannahmen
– [Angabe der Quellen für die Ausarbeitung der Bewertung vor Emission, der 

Bewertung nach Emission oder der Bewertung des Wirkungsberichts, soweit 
verfügbar mit Links zu Messdaten und angewandter Methodik]

– [Erläuterung der Bewertungsmethoden und Hauptannahmen]

– [Erläuterung der Annahmen und verwendeten Taxonomiekriterien, der Grenzen und 
Unsicherheiten der angewandten Methoden und unmissverständliche Erklärung, 
dass der externe Bewerter die Qualität der vom Emittenten oder von verbundenen 
Dritten bereitgestellten Angaben für ausreichend hält, um die Bewertung vor 
Emission, die Bewertung nach Emission oder die Bewertung des Wirkungsberichts 
durchzuführen, und Angaben dazu, inwieweit sich der externe Bewerter um eine 
Verifizierung der bereitgestellten Angaben bemüht hat]

5. Bewertung und Stellungnahme
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[Bei Bewertungen vor Emission: 

– Detaillierte Bewertung, ob das ausgefüllte Factsheet zu grünen Anleihen den 
Artikeln 4 bis 7 dieser Verordnung entspricht

– Stellungnahme des externen Bewerters zur vorgenannten Bewertung]

[Bei Bewertungen nach Emission: 

– Detaillierte Bewertung, ob der Emittent den Anleiheerlös gemäß den Artikeln 4 bis 
7 dieser Verordnung verwendet hat, anhand der dem externen Bewerter zur 
Verfügung gestellten Angaben 

– Bewertung, ob der Emittent die im Factsheet zu grünen Anleihen angegebene 
beabsichtigte Erlösverwendung befolgt hat, anhand der dem externen Bewerter zur 
Verfügung gestellten Angaben

– Stellungnahme des externen Bewerters zu den beiden vorgenannten Bewertungen]

[Bei Bewertungen von Wirkungsberichten:
– Bewertung, ob sich die Ausgabe der Anleihe in die allgemeine 

Nachhaltigkeitsstrategie des Emittenten einfügt
– Bewertung der angegebenen Nachhaltigkeitswirkungen der Anleiheerlöse
– Stellungnahme des externen Bewerters zu den beiden unter dem ersten und 

zweiten Spiegelstrich genannten Bewertungen.]

6. Sonstige Angaben
[Sonstige Angaben, die aus Sicht des Bewerters für die Bewertung vor oder nach 
Emission relevant sind]
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16.3.2022

STELLUNGNAHME DES HAUSHALTSAUSSCHUSSES

für den Ausschuss für Wirtschaft und Währung

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über 
europäische grüne Anleihen
(COM(2021)0391 – C9-0311/2021 – 2021/0191(COD))

Verfasser der Stellungnahme: José Manuel Fernandes

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Haushaltsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für Wirtschaft und Währung, 
folgende Änderungsanträge zu berücksichtigen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Der Übergang zu einer CO2-armen, 
nachhaltigeren, ressourcenschonenden, 
kreislauforientierten und fairen Wirtschaft 
spielt eine Schlüsselrolle dabei, die 
langfristige Wettbewerbsfähigkeit der 
Unionswirtschaft und das Wohl ihrer 
Menschen zu sichern. Im Jahr 2016 hat die 
Union das Übereinkommen von Paris 
genehmigt. Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe c 
des Übereinkommens von Paris enthält das 
Ziel, die Reaktion auf die Bedrohung durch 
Klimaänderungen zu verstärken, indem 
unter anderem die Finanzmittelflüsse in 
Einklang gebracht werden mit einem Weg 
hin zu einer hinsichtlich der Treibhausgase 
emissionsarmen und gegenüber 
Klimaänderungen widerstandsfähigen 
Entwicklung.

(1) Der Übergang zu einer CO2-armen, 
nachhaltigen, energieeffizienten und 
ressourcenschonenden, 
kreislauforientierten, sozial inklusiven und 
fairen Wirtschaft spielt eine Schlüsselrolle 
dabei, die langfristige 
Wettbewerbsfähigkeit der 
Unionswirtschaft zu sichern und das Wohl 
und die Lebensqualität der Menschen in 
der Union zu verbessern. Im Jahr 2016 hat 
die Union das Übereinkommen von Paris 
genehmigt. Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe c 
des Übereinkommens von Paris enthält das 
Ziel, die Reaktion auf die Bedrohung durch 
Klimaänderungen zu verstärken, indem 
unter anderem die Finanzmittelflüsse in 
Einklang gebracht werden mit einem Weg 
hin zu einer hinsichtlich der Treibhausgase 
emissionsarmen und gegenüber 
Klimaänderungen widerstandsfähigen 
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Entwicklung.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) In der Entschließung des 
Europäischen Parlaments vom 29. Mai 
2018 zu einem nachhaltigen Finanzwesen 
und in dem Abschlussbericht der 
hochrangigen Expertengruppe für ein 
nachhaltiges Finanzwesen vom 
31. Januar 2018 wurde die Entwicklung 
eines europäischen Standards für grüne 
Anleihen vorgeschlagen.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1b) Nachhaltigkeit steht seit vielen 
Jahren im Mittelpunkt der Unionspolitik, 
und ihre soziale und umweltpolitische 
Dimension wird im Vertrag über die 
Europäische Union und im Vertrag über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union 
anerkannt. Maßnahmen zur 
Verwirklichung der Umwelt- und 
Klimaziele der Union, unter anderem im 
Rahmen dieser Verordnung, müssen in 
Verbindung mit der europäischen Säule 
sozialer Rechte durchgeführt werden und 
mit ihr vereinbar sein. Gemäß der 
Verordnung (EU) 2019/2088 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
wird der Begriff der „nachhaltigen 
Investition“ unter Bezugnahme auf 
ökologische und soziale Ziele definiert 
und beinhaltet die Anforderung, dass 
Investitionen in dieser Hinsicht keinen 
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erheblichen Schaden verursachen dürfen.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Im Investitionsplan für den 
europäischen Grünen Deal vom 14. Januar 
2020 wird die Einführung eines Standards 
für ökologisch nachhaltige Anleihen ins 
Auge gefasst, um weitere 
Investitionsmöglichkeiten zu eröffnen und 
die Identifizierung ökologisch nachhaltiger 
Investitionen durch eine klare 
Kennzeichnung zu erleichtern. In seinen 
Schlussfolgerungen vom Dezember 2020 
ersuchte der Europäische Rat die 
Kommission, einen 
Gesetzgebungsvorschlag für einen EU-
Standard für grüne Anleihen vorzulegen.

(2) Im Investitionsplan für den 
europäischen Grünen Deal vom 
14. Januar 2020 wird die Einführung eines 
Standards für ökologisch nachhaltige 
Anleihen ins Auge gefasst, um weitere 
Investitionsmöglichkeiten zu eröffnen und 
die Identifizierung ökologisch nachhaltiger 
Investitionen durch eine klare 
Kennzeichnung zu erleichtern, wodurch 
dem Risiko von grünem 
Etikettenschwindel („Greenwashing“) 
und Steuerhinterziehung entgegengewirkt 
werden kann. In seinen 
Schlussfolgerungen vom Dezember 2020 
ersuchte der Europäische Rat die 
Kommission, einen 
Gesetzgebungsvorschlag für einen EU-
Standard für grüne Anleihen vorzulegen.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Ökologisch nachhaltige Anleihen 
zählen zu den wichtigsten Instrumenten 
für die Finanzierung von Investitionen in 
CO2-arme Technologien, in Energie- und 
Ressourceneffizienz sowie in nachhaltige 
Verkehrs- und Forschungsinfrastruktur. 
Solche Anleihen können von Finanz- und 
Nichtfinanzunternehmen sowie von 
öffentlichen Emittenten begeben werden. 
Bei den verschiedenen bestehenden 
Initiativen für ökologisch nachhaltige 
Anleihen ist keine einheitliche Definition 

(3) Ökologisch nachhaltige Anleihen 
sind ein Instrument für die Finanzierung 
von Investitionen in CO2-arme 
Technologien, in Energie- und 
Ressourceneffizienz sowie in nachhaltige 
Verkehrs- und Forschungsinfrastruktur. 
Solche Anleihen können von Finanz- und 
Nichtfinanzunternehmen sowie von 
öffentlichen Emittenten begeben werden. 
Bei den verschiedenen bestehenden 
Initiativen für ökologisch nachhaltige 
Anleihen ist keine einheitliche Definition 
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ökologisch nachhaltiger 
Wirtschaftstätigkeiten gewährleistet. 
Deshalb ist für Anleger nicht ohne 
Weiteres erkennbar, bei welchen Anleihen 
der Erlös im Einklang mit den 
Umweltzielen des Übereinkommens von 
Paris verwendet wird oder zu diesen Zielen 
beiträgt.

ökologisch nachhaltiger 
Wirtschaftstätigkeiten gewährleistet. 
Deshalb ist für Anleger nicht ohne 
Weiteres erkennbar, bei welchen Anleihen 
der Erlös im Einklang mit den 
Umweltzielen des Übereinkommens von 
Paris und den von den Vereinten 
Nationen verabschiedeten Zielen für 
nachhaltige Entwicklung verwendet wird 
oder zu diesen Zielen beiträgt. Ein 
transparentes, glaubwürdiges und 
wirksames Verfahren zur Definition und 
Kennzeichnung dieser Anleihen auf der 
Grundlage technischer, 
wissenschaftlicher und wissensbasierter 
Kriterien ist daher wichtig, um dem Markt 
und den Anlegern solide Informationen 
zur Verfügung zu stellen, die darauf 
abzielen, Finanzströme und Investitionen 
im Einklang mit den Zielen des Grünen 
Deals zu erleichtern.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Bei ihren Bestrebungen, die 
Übereinstimmung mit den Zielen des 
Übereinkommens von Paris 
sicherzustellen, dürften die Mitgliedstaaten 
angesichts der schon bestehenden 
Unterschiede und mangels gemeinsamer 
Vorschriften unterschiedliche Maßnahmen 
und Ansätze beschließen, was das 
ordnungsgemäße Funktionieren des 
Binnenmarkts unmittelbar beeinträchtigen 
und behindern und für die Emittenten 
ökologisch nachhaltiger Anleihen von 
Nachteil sein wird. Die parallele 
Entwicklung von Marktpraktiken aufgrund 
von kommerziell bestimmten Prioritäten, 
die zu unterschiedlichen Resultaten führen, 
hat eine Fragmentierung des Marktes zur 
Folge und droht die Ineffizienzen in der 
Funktionsweise des Binnenmarkts noch zu 

(5) Bei ihren Bestrebungen, die 
Übereinstimmung mit den Zielen des 
Übereinkommens von Paris 
sicherzustellen, dürften die Mitgliedstaaten 
angesichts der schon bestehenden 
Unterschiede und mangels gemeinsamer 
Vorschriften unterschiedliche Maßnahmen 
und Ansätze beschließen, was das 
ordnungsgemäße Funktionieren des 
Binnenmarkts unmittelbar beeinträchtigen 
und behindern wird und voraussichtlich 
Unsicherheiten hervorruft, die zu grünem 
Etikettenschwindel oder 
Steuerhinterziehung führen könnten und 
für die Emittenten ökologisch nachhaltiger 
Anleihen von Nachteil sein werden. Die 
parallele Entwicklung von Marktpraktiken 
aufgrund von kommerziell bestimmten 
Prioritäten, die zu unterschiedlichen 
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verstärken. Auseinanderlaufende Standards 
und Marktpraktiken erschweren den 
Vergleich von Anleihen, ziehen für 
Emittenten ungleiche Marktbedingungen 
nach sich, verursachen zusätzliche 
Hemmnisse im Binnenmarkt und drohen 
Anlageentscheidungen zu verzerren.

Resultaten führen, hat eine Fragmentierung 
des Marktes zur Folge und droht die 
Ineffizienzen in der Funktionsweise des 
Binnenmarkts noch zu verstärken. 
Auseinanderlaufende Standards und 
Marktpraktiken erschweren den Vergleich 
von Anleihen, ziehen für Emittenten 
ungleiche Marktbedingungen nach sich, 
verursachen zusätzliche Hemmnisse im 
Binnenmarkt und drohen 
Anlageentscheidungen zu verzerren.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Da es keine harmonisierten 
Vorschriften dafür gibt, wie externe 
Bewerter bei der Bewertung ökologisch 
nachhaltiger Anleihen zu verfahren haben, 
und ökologisch nachhaltige Tätigkeiten 
unterschiedlich definiert werden, wird es 
für Anleger immer schwerer, Anleihen 
anhand ihrer Umweltziele binnenmarktweit 
zu vergleichen. Der Markt für ökologisch 
nachhaltige Anleihen ist naturgemäß ein 
internationaler Markt, auf dem 
Marktteilnehmer über Grenzen hinweg 
Anleihen handeln und für die externe 
Bewertung Dienstleistungen von 
Drittanbietern nutzen. Indem die Union 
tätig wird, könnte die Gefahr einer 
Fragmentierung des Binnenmarkts für 
ökologisch nachhaltige Anleihen und 
anleihebezogene externe 
Bewertungsdienstleistungen gemindert und 
die Anwendung der Verordnung (EU) 
2020/852 des Europäischen Parlaments 
und des Rates34 auf dem Markt für 
derartige Anleihen sichergestellt werden.

(6) Da es keine harmonisierten 
Vorschriften dafür gibt, wie externe 
Bewerter bei der Bewertung ökologisch 
nachhaltiger Anleihen zu verfahren haben, 
und ökologisch nachhaltige Tätigkeiten 
unterschiedlich definiert werden, wird es 
für Anleger immer schwerer, Anleihen 
anhand ihrer Umweltziele binnenmarktweit 
und auf dem Weltmarkt zu vergleichen. 
Der Markt für ökologisch nachhaltige 
Anleihen ist naturgemäß ein internationaler 
Markt, auf dem Marktteilnehmer über 
Grenzen hinweg Anleihen handeln und für 
die externe Bewertung Dienstleistungen 
von Drittanbietern nutzen. Indem die 
Union tätig wird, könnte nicht nur die 
Gefahr einer Fragmentierung des 
Binnenmarkts für ökologisch nachhaltige 
Anleihen und anleihebezogene externe 
Bewertungsdienstleistungen gemindert und 
die Anwendung der Verordnung (EU) 
2020/852 des Europäischen Parlaments 
und des Rates34 auf dem Markt für 
derartige Anleihen sichergestellt werden, 
sondern auch die Union zum weltweit 
führenden Akteur im Bereich des 
nachhaltigen Finanzwesens gemacht und 
damit die internationale Rolle des Euro 
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gestärkt werden.

__________________ __________________
34 Verordnung (EU) 2020/852 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung 
eines Rahmens zur Erleichterung 
nachhaltiger Investitionen und zur 
Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088 
(ABl. L 198 vom 22.6.2020, S. 13).

34 Verordnung (EU) 2020/852 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung 
eines Rahmens zur Erleichterung 
nachhaltiger Investitionen und zur 
Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088 
(ABl. L 198 vom 22.6.2020, S. 13).

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Für Anleihen von Finanz- oder 
Nichtfinanzunternehmen oder öffentlichen 
Emittenten, die freiwillig die Bezeichnung 
„europäische grüne Anleihe“ oder „EuGB“ 
für diese Anleihen verwenden wollen, 
sollten daher spezifische einheitliche 
Anforderungen festgelegt werden. Indem 
die Qualitätsanforderungen für europäische 
grüne Anleihen in Form einer Verordnung 
festgelegt und so die bei Umsetzung einer 
Richtlinie möglichen Unterschiede 
zwischen den nationalen Anforderungen 
vermieden werden, sollten einheitliche 
Bedingungen für die Emission solcher 
Anleihen und die unmittelbare Geltung 
dieser Bedingungen für die Emittenten 
dieser Anleihen sichergestellt werden. 
Emittenten, die freiwillig die Bezeichnung 
„europäische grüne Anleihe“ oder „EuGB“ 
verwenden, sollten unionsweit dieselben 
Vorschriften befolgen, damit der Markt 
effizienter wird, indem Diskrepanzen 
verringert und damit für die Anleger auch 
die Kosten für die Bewertung solcher 
Anleihen gesenkt werden.

(7) Für Anleihen von Finanz- oder 
Nichtfinanzunternehmen oder öffentlichen 
Emittenten, die freiwillig die Bezeichnung 
„europäische grüne Anleihe“ oder „EuGB“ 
für diese Anleihen verwenden wollen, 
sollten daher spezifische einheitliche 
Anforderungen festgelegt werden, 
wodurch die Transparenz des gesamten 
Verfahrens sichergestellt wird. Indem die 
Qualitätsanforderungen für europäische 
grüne Anleihen in Form einer Verordnung 
festgelegt und so die bei Umsetzung einer 
Richtlinie möglichen Unterschiede 
zwischen den nationalen Anforderungen 
vermieden werden, sollten einheitliche 
Bedingungen für die Emission solcher 
Anleihen und die unmittelbare Geltung 
dieser Bedingungen für die Emittenten 
dieser Anleihen sichergestellt werden. 
Emittenten, die freiwillig die Bezeichnung 
„europäische grüne Anleihe“ oder „EuGB“ 
verwenden, sollten unionsweit dieselben 
Vorschriften befolgen, damit der Markt 
effizienter wird, indem Diskrepanzen 
verringert und damit für die Anleger auch 
die Kosten für die Bewertung solcher 
Anleihen gesenkt werden.
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Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10a) Die Organe und Einrichtungen 
der Union sollten auch bei der 
Finanzierung von Nachhaltigkeitszielen 
die Standards der Union einhalten. Im 
Rahmen von „Next Generation EU“ hat 
die Kommission einen Rahmen für grüne 
Anleihen mit dem Ziel geschaffen, 30 % 
von NextGenerationEU durch grüne 
Anleihen zu finanzieren und damit den 
Markt für grüne Anleihen zu fördern, 
andere Emittenten Anreize zu bieten und 
Anlegern Optionen für eine grüne 
Diversifizierung zu bieten. Als weltweit 
führender Emittent grüner Anleihen hat 
sich die Europäische Investitionsbank 
außerdem verpflichtet, ihr Programm für 
grüne Anleihen am europäischen 
Standard für grüne Anleihen 
auszurichten. Solche Tätigkeiten würden 
die Glaubwürdigkeit und Akzeptanz 
grüner Anleihen durch andere Finanz- 
und Nichtfinanzunternehmen oder 
Staaten erhöhen und dazu beitragen, 
weltweit bewährte Verfahren im Bereich 
der Emission grüner Anleihen zu 
entwickeln.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Die Anleger sollten alle 
erforderlichen Informationen erhalten, um 
die Umweltauswirkungen europäischer 
grüner Anleihen bewerten und solche 
Anleihen miteinander vergleichen zu 
können. Zu diesem Zweck sollten 
spezifische und standardisierte 

(13) Die Anleger sollten alle 
erforderlichen Informationen erhalten, um 
die Umweltauswirkungen europäischer 
grüner Anleihen bewerten und solche 
Anleihen miteinander vergleichen zu 
können. Zu diesem Zweck sollten 
spezifische und standardisierte 
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Offenlegungspflichten festgelegt werden, 
die transparent machen, wie der Emittent 
den Anleiheerlös für zulässige 
Anlagegüter, Ausgaben und finanzielle 
Vermögenswerte zu verwenden gedenkt 
und wie der Erlös tatsächlich verwendet 
wurde. Diese Transparenz lässt sich am 
besten durch Factsheets zu europäischen 
grünen Anleihen und durch jährliche 
Erlösverwendungsberichte erreichen. Um 
die Vergleichbarkeit europäischer grüner 
Anleihen zu erhöhen und das Auffinden 
der einschlägigen Informationen zu 
erleichtern, sollten Muster für die 
Offenlegung solcher Informationen 
festgelegt werden.

Offenlegungspflichten festgelegt werden, 
die transparent machen, wie der Emittent 
den Anleiheerlös für zulässige 
Anlagegüter, Ausgaben und finanzielle 
Vermögenswerte zu verwenden gedenkt 
und wie der Erlös tatsächlich verwendet 
wurde. Diese Informationen sollten auf 
wissenschaftlich fundierten, 
harmonisierten, vergleichbaren und 
einheitlichen Indikatoren beruhen und 
mit den harmonierten Methoden der 
Lebenszyklusanalyse in Einklang stehen. 
Diese Transparenz lässt sich am besten 
durch Factsheets zu europäischen grünen 
Anleihen und durch jährliche 
Erlösverwendungsberichte erreichen. Um 
die Vergleichbarkeit europäischer grüner 
Anleihen zu erhöhen und das Auffinden 
der einschlägigen Informationen zu 
erleichtern, sollten ein geeigneter digitaler 
Rahmen und Muster für die Offenlegung 
solcher Informationen festgelegt werden, 
die in allen Amtssprachen der 
Europäischen Union zur Verfügung 
stehen.

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13a) Offenlegungspflichten sollten 
hohe Standards in Bezug auf 
Anlegerschutz, Transparenz und 
Vergleichbarkeit gewährleisten. Diese 
Anforderungen sollten jedoch keinen 
übermäßigen administrativen oder 
bürokratischen Aufwand für die 
Emittenten darstellen. Daher sollten 
sowohl die Anforderungen als auch die 
Vorlagen rechtssicher und zugänglich 
sein und einfache und wirksame 
Verfahren sicherstellen, damit eine 
vollständige Einhaltung gewährleistet 
werden kann.
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Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Die Anleger sollten kosteneffizient 
auf verlässliche Informationen über 
europäische grüne Anleihen zugreifen 
können. Die Emittenten europäischer 
grüner Anleihen sollten daher externe 
Bewerter damit beauftragen, vor der 
Emission eine Bewertung des Factsheets zu 
europäischen grünen Anleihen und nach 
der Emission eine Bewertung der 
jährlichen Erlösverwendungsberichte zu 
europäischen grünen Anleihen zu erstellen.

(14) Die Anleger sollten kosteneffizient 
auf verlässliche und hinreichend 
detaillierte Informationen über europäische 
grüne Anleihen zugreifen können. Die 
Emittenten europäischer grüner Anleihen 
sollten daher externe Bewerter damit 
beauftragen, vor der Emission eine 
Bewertung des Factsheets zu europäischen 
grünen Anleihen und nach der Emission 
eine Bewertung der jährlichen 
Erlösverwendungsberichte zu europäischen 
grünen Anleihen zu erstellen.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Zur Erhöhung der Transparenz 
sollten die Emittenten durch die 
Veröffentlichung von Wirkungsberichten 
auch über die Umweltauswirkungen ihrer 
Anleihen Auskunft geben; ein solcher 
Bericht sollte mindestens einmal während 
der Laufzeit einer Anleihe veröffentlicht 
werden. Um den Anlegern sämtliche zur 
Beurteilung der Umweltauswirkungen 
europäischer grüner Anleihen relevanten 
Informationen zur Verfügung zu stellen, 
sollte aus den Wirkungsberichten klar 
hervorgehen, anhand welcher Parameter, 
Methoden und Annahmen die 
Umweltauswirkungen beurteilt wurden. 
Um die Vergleichbarkeit europäischer 
grüner Anleihen zu erhöhen und das 
Auffinden der einschlägigen Informationen 
zu erleichtern, sollten Muster für die 

(18) Zur Erhöhung der Transparenz 
sollten die Emittenten durch die 
Veröffentlichung von Wirkungsberichten 
auch über die Umweltauswirkungen ihrer 
Anleihen Auskunft geben; ein solcher 
Bericht sollte bis zur Fälligkeit alle fünf 
Jahre veröffentlicht werden. Um den 
Anlegern sämtliche zur Beurteilung der 
Umweltauswirkungen europäischer grüner 
Anleihen relevanten Informationen zur 
Verfügung zu stellen, sollte aus den 
Wirkungsberichten klar hervorgehen, 
anhand welcher Parameter, Methoden und 
Annahmen die Umweltauswirkungen 
beurteilt wurden. Um die Vergleichbarkeit 
europäischer grüner Anleihen zu erhöhen 
und das Auffinden der einschlägigen 
Informationen zu erleichtern, sollten 
Muster für die Offenlegung solcher 



PE700.638v02-00 102/161 RR\1256525DE.docx

DE

Offenlegung solcher Informationen 
festgelegt werden.

Informationen festgelegt werden. Um die 
Genauigkeit der Berichte über die 
Auswirkungen sicherzustellen und die 
Anleger vor grünem Etikettenschwindel 
zu schützen, sollten die Wirkungsberichte 
von einem externen Prüfer kontrolliert 
werden.

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Um einen effizienten Markt für 
europäische grüne Anleihen zu 
gewährleisten, sollten die Emittenten auf 
ihren Websites nähere Angaben zu den von 
ihnen ausgegebenen europäischen grünen 
Anleihen veröffentlichen. Um die 
Verlässlichkeit dieser Angaben und das 
Vertrauen der Anleger sicherzustellen, 
veröffentlichen sie ebenfalls die vor der 
Emission vorgenommene Bewertung sowie 
gegebenenfalls alle Bewertungen nach der 
Emission.

(20) Um einen effizienten Markt für 
europäische grüne Anleihen zu 
gewährleisten, sollten die Emittenten auf 
ihren Websites nähere Angaben zu den von 
ihnen ausgegebenen europäischen grünen 
Anleihen veröffentlichen. Um die 
Verlässlichkeit dieser Angaben und das 
Vertrauen der Anleger sicherzustellen, 
veröffentlichen sie ebenfalls die vor der 
Emission vorgenommene Bewertung sowie 
gegebenenfalls alle Bewertungen nach der 
Emission. Damit für hohe Standards in 
Bezug auf Transparenz, Zugänglichkeit 
und Anlegerschutz gesorgt ist, sollten 
diese Einzelheiten und die vor und nach 
der Emission vorgenommenen 
Bewertungen auf der Website der 
Emittenten barrierefrei zugänglich und 
mit geeigneten Zeitangaben versehen 
sein, die es dem Nutzer ermöglichen, die 
wesentlichen Änderungen von einer 
Bewertung zur nächsten zu erkennen.

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) Um die Unabhängigkeit externer 
Bewerter sicherzustellen, sollten diese 
Interessenkonflikte vermeiden und wenn 

(24) Um die Unabhängigkeit externer 
Bewerter sicherzustellen und für hohe 
Transparenzstandards und ethisches 
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diese unvermeidlich sind, angemessen mit 
ihnen umgehen. Externe Bewerter sollten 
Interessenkonflikte daher zeitnah 
offenlegen. Außerdem sollten sie jedes 
erhebliche Risiko für ihre Unabhängigkeit 
sowie die Unabhängigkeit ihrer Mitarbeiter 
und anderer am Prozess der externen 
Bewertung beteiligter Personen schriftlich 
festhalten. Auch die zur Abschwächung 
dieser Risiken angewandten 
Schutzmaßnahmen sollten schriftlich 
festgehalten werden.

Verhalten zu sorgen, sollten diese 
bestehende oder potenzielle 
Interessenkonflikte vermeiden und wenn 
diese unvermeidlich sind, angemessen mit 
ihnen umgehen. Externe Bewerter sollten 
jegliche Interessenkonflikte daher auf 
transparente Weise und zeitnah 
offenlegen. Außerdem sollten sie jedes 
erhebliche Risiko für ihre Unabhängigkeit 
sowie die Unabhängigkeit ihrer Mitarbeiter 
und anderer am Prozess der externen 
Bewertung beteiligter Personen schriftlich 
festhalten. Auch die zur Abschwächung 
dieser Risiken angewandten 
Schutzmaßnahmen sollten schriftlich 
festgehalten werden.

Begründung

Um der in Artikel 27 verwendeten Sprache Rechnung zu tragen.

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 25

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25) Es sollte vermieden werden, dass 
die zuständigen nationalen Behörden diese 
Verordnung nicht einheitlich anwenden. 
Gleichzeitig sollten die Transaktions- und 
Betriebskosten externer Bewerter gesenkt 
werden, um das Anlegervertrauen zu 
stärken und die Rechtssicherheit zu 
erhöhen. Aus diesem Grund sollte der 
ESMA die EU-weite allgemeine 
Zuständigkeit für die Registrierung 
externer Bewerter und deren laufende 
Beaufsichtigung übertragen werden. Die 
Übertragung der alleinigen Zuständigkeit 
für diese Fragen auf die ESMA dürfte bei 
den Registrierungsanforderungen und der 
laufenden Beaufsichtigung für gleiche 
Wettbewerbsbedingungen sorgen und das 
Risiko von Regulierungsarbitrage zwischen 
Mitgliedstaaten ausräumen. Gleichzeitig 

(25) Es sollte vermieden werden, dass 
die zuständigen nationalen Behörden diese 
Verordnung nicht einheitlich anwenden. 
Gleichzeitig sollten die Transaktions- und 
Betriebskosten externer Bewerter gesenkt 
werden, sodass der Zugang für KMU in 
allen Mitgliedstaaten erleichtert wird, um 
das Anlegervertrauen zu stärken und die 
Rechtssicherheit zu erhöhen. Aus diesem 
Grund sollte der ESMA die EU-weite 
allgemeine Zuständigkeit für die 
Registrierung externer Bewerter und deren 
laufende Beaufsichtigung übertragen 
werden. Die Übertragung der alleinigen 
Zuständigkeit für diese Fragen auf die 
ESMA dürfte bei den 
Registrierungsanforderungen und der 
laufenden Beaufsichtigung für gleiche 
Wettbewerbsbedingungen sorgen und das 
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dürfte die alleinige Zuständigkeit die 
Allokation von Aufsichtsressourcen auf 
Unionsebene optimieren, die Expertise 
somit bei der ESMA bündeln und die 
Aufsicht effizienter machen.

Risiko von Regulierungsarbitrage zwischen 
Mitgliedstaaten ausräumen. Gleichzeitig 
dürfte die alleinige Zuständigkeit die 
Allokation von Aufsichtsressourcen auf 
Unionsebene optimieren, die Expertise 
somit bei der ESMA bündeln und die 
Aufsicht effizienter machen.

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 26 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26a) Um die Tätigkeit der ESMA bei 
der Ausübung ihrer Zuständigkeit für die 
Registrierung und kontinuierliche 
Beaufsichtigung registrierter externer 
Bewerter in der Union zu unterstützen, 
sollten die zuständigen nationalen 
Behörden mit der ESMA aufrichtig und 
wirksam unter Verwendung von 
Regelungen für den 
Informationsaustausch 
zusammenarbeiten, mit denen ein 
transparentes, zuverlässiges und 
wirksames Registrierungs- und 
Aufsichtsverfahren sichergestellt werden 
kann. Zu diesem Zweck sollte die ESMA 
mit ausreichenden Mitteln ausgestattet 
werden.

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 31

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31) Der Kommission sollte gemäß 
Artikel 290 AEUV die Befugnis übertragen 
werden, das Verfahren für die Ausübung 
der Befugnis zur Verhängung von 
Geldbußen oder Zwangsgeldern 
festzulegen, einschließlich Bestimmungen 
zu Verteidigungsrechten, zu Zeitpunkten 

(31) Der Kommission sollte gemäß 
Artikel 290 AEUV die Befugnis übertragen 
werden, das Verfahren für die Ausübung 
der Befugnis zur Verhängung von 
Geldbußen oder Zwangsgeldern 
festzulegen, einschließlich Bestimmungen 
zu Verteidigungsrechten, zu Zeitpunkten 
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und Fristen, zur Einziehung von 
Geldbußen und Zwangsgeldern sowie 
detaillierter Regelungen zur Verjährung bei 
Verhängung und Vollstreckung von 
Sanktionen, zu Gebührenarten, 
Gebührenanlässen, Gebührenhöhe und zur 
Zahlungsweise der Gebühren. Es ist von 
besonderer Bedeutung, dass die 
Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt, die mit den 
Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 
13. April 2016 über bessere Rechtsetzung35 
niedergelegt wurden. Um insbesondere für 
eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu 
sorgen, sollten das Europäische Parlament 
und der Rat alle Dokumente zur gleichen 
Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten erhalten und sollten ihre 
Sachverständigen systematisch Zugang zu 
den Sitzungen der 
Sachverständigengruppen der Kommission 
erhalten, die mit der Vorbereitung der 
delegierten Rechtsakte befasst sind.

und Fristen, zur Einziehung von 
Geldbußen und Zwangsgeldern sowie 
detaillierter Regelungen zur Verjährung bei 
Verhängung und Vollstreckung von 
Sanktionen, zu Gebührenarten, 
Gebührenanlässen, Gebührenhöhe und zur 
Zahlungsweise der Gebühren. Es ist von 
besonderer Bedeutung, dass die 
Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit angemessene und 
transparente Konsultationen, auch auf der 
Ebene von Sachverständigen, durchführt, 
die mit den Grundsätzen in Einklang 
stehen, die in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung vom 13. April 2016 über 
bessere Rechtsetzung niedergelegt wurden. 
Um insbesondere für eine gleichberechtigte 
Beteiligung an der Vorbereitung 
delegierter Rechtsakte zu sorgen, sollten 
das Europäische Parlament und der Rat alle 
Dokumente zur gleichen Zeit wie die 
Sachverständigen der Mitgliedstaaten 
erhalten und sollten ihre Sachverständigen 
systematisch Zugang zu den Sitzungen der 
Sachverständigengruppen der Kommission 
erhalten, die mit der Vorbereitung der 
delegierten Rechtsakte befasst sind.

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 32

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(32) Da die ESMA über hoch 
spezialisierte Fachkräfte verfügt, wäre es 
sinnvoll und angemessen, ihr die Aufgabe 
zu übertragen, für technische 
Regulierungs- und 
Durchführungsstandards, die keine 
politischen Entscheidungen erfordern, 
Entwürfe auszuarbeiten und der 
Kommission vorzulegen.

(32) Da die ESMA über hoch 
spezialisierte Fachkräfte verfügt, wäre es 
sinnvoll und angemessen, ihr die Aufgabe 
zu übertragen, für technische 
Regulierungs- und 
Durchführungsstandards, die keine 
politischen Entscheidungen erfordern, 
Entwürfe auszuarbeiten und der 
Kommission vorzulegen. Das Europäische 
Parlament sollte ordnungsgemäß und 
rechtzeitig über diese Entwürfe von 
Standards unterrichtet werden, um für 
eine angemessene demokratische 
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Kontrolle zu sorgen.

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 35

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(35) Die ESMA sollte mit der 
Ausarbeitung eines Entwurfs technischer 
Durchführungsstandards beauftragt 
werden, in denen die Standardformulare, 
Muster und Verfahren für die 
Bereitstellung der für die Registrierung 
externer Bewerter notwendigen Angaben 
festgelegt sind. Der Kommission sollte 
nach Artikel 291 AEUV die Befugnis 
übertragen werden, diese technischen 
Durchführungsstandards gemäß Artikel 15 
der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des 
Europäischen Parlaments und des Rates in 
Form eines Durchführungsrechtsakts zu 
erlassen.

(35) Die ESMA sollte mit der 
Ausarbeitung eines Entwurfs technischer 
Durchführungsstandards beauftragt 
werden, in denen die Standardformulare, 
Muster und Verfahren festgelegt sind, um 
die für die Registrierung externer Bewerter 
notwendigen Angaben in allen 
Amtssprachen der Europäischen Union 
bereitzustellen. Der Kommission sollte 
nach Artikel 291 AEUV die Befugnis 
übertragen werden, diese technischen 
Durchführungsstandards gemäß Artikel 15 
der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des 
Europäischen Parlaments und des Rates in 
Form eines Durchführungsrechtsakts zu 
erlassen.

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37) Mit dieser Verordnung werden 
zweierlei Ziele verfolgt: Zum einen soll 
gewährleistet werden, dass für die 
Verwendung der Bezeichnung 
„europäische grüne Anleihe“ oder „EuGB“ 
einheitliche Anforderungen gelten. Zum 
anderen soll ein einfaches 
Registrierungssystem und ein einfacher 
Aufsichtsrahmen für externe Bewerter 
geschaffen und zu diesem Zweck 
Registrierung und Beaufsichtigung 
externer Bewerter in der Union in die Hand 
einer einzigen Aufsichtsbehörde gelegt 
werden. Beide Zielsetzungen sollten die 

(37) Mit dieser Verordnung werden 
zweierlei Ziele verfolgt: Zum einen soll 
gewährleistet werden, dass für die 
Verwendung der Bezeichnung 
„europäische grüne Anleihe“ oder „EuGB“ 
einheitliche Anforderungen gelten. Zum 
anderen soll ein einfaches 
Registrierungssystem und ein fairer und 
transparenter Aufsichtsrahmen für externe 
Bewerter geschaffen und zu diesem Zweck 
Registrierung und Beaufsichtigung 
externer Bewerter in der Union in die Hand 
einer einzigen Aufsichtsbehörde gelegt 
werden. Beide Zielsetzungen sollten die 
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Aufnahme von Kapital für Projekte mit 
ökologisch nachhaltigen Zielsetzungen 
erleichtern. Da diese Ziele von den 
Mitgliedstaaten nicht ausreichend 
verwirklicht werden können, sondern auf 
Unionsebene besser zu verwirklichen sind, 
kann die Union im Einklang mit dem in 
Artikel 5 des Vertrags über die 
Europäische Union niedergelegten 
Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Dem in 
demselben Artikel genannten Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit entsprechend geht 
diese Verordnung nicht über das für die 
Verwirklichung dieser Ziele erforderliche 
Maß hinaus –

Aufnahme von Kapital für Projekte mit 
ökologisch nachhaltigen Zielsetzungen 
erleichtern. Da diese Ziele von den 
Mitgliedstaaten nicht ausreichend 
verwirklicht werden können, um einen 
fairen Zugang für alle Stellen zu 
gewährleisten, sondern auf Unionsebene 
besser zu verwirklichen sind, kann die 
Union im Einklang mit dem in Artikel 5 
des Vertrags über die Europäische Union 
niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig 
werden. Dem in demselben Artikel 
genannten Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit entsprechend geht 
diese Verordnung nicht über das für die 
Verwirklichung dieser Ziele erforderliche 
Maß hinaus –

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Bezeichnung Bezeichnung als „europäische grüne 
Anleihen“ oder „EuGB“

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Eine europäische grüne Anleihe 
kann durch Emission einer neuen 
europäischen grünen Anleihe refinanziert 
werden.

(3) Eine europäische grüne Anleihe 
kann durch Emission einer neuen 
europäischen grünen Anleihe refinanziert 
werden, sofern die Verwendung des 
Erlöses der refinanzierten Anleihe zum 
Zeitpunkt der Refinanzierung die 
Anforderungen gemäß Artikel 6 erfüllt.

Änderungsantrag 24
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

In dem in Unterabsatz 1 genannten 
Taxonomiekonformitätsplan wird 
beschrieben, welche Maßnahmen und 
Ausgaben notwendig sind, damit eine 
Wirtschaftstätigkeit die 
Taxonomieanforderungen innerhalb des 
dort festgelegten Zeitraums erfüllt.

In dem in Unterabsatz 1 genannten 
Taxonomiekonformitätsplan wird 
ausführlich beschrieben, welche 
Maßnahmen und Ausgaben notwendig 
sind, damit eine Wirtschaftstätigkeit die 
Taxonomieanforderungen innerhalb des 
dort festgelegten Zeitraums erfüllt.

Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 1 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Der in den Unterabsätzen 1 und 2 genannte 
Zeitraum darf von der Emission der 
Anleihe an gerechnet nicht über fünf Jahre 
hinausgehen, es sei denn, die besonderen 
Merkmale der betreffenden 
Wirtschaftstätigkeit rechtfertigen einen 
längeren, maximal zehnjährigen Zeitraum, 
wofür in einem 
Taxonomiekonformitätsplan der Nachweis 
erbracht wird.

Der in den Unterabsätzen 1 und 2 genannte 
Zeitraum darf von der Emission der 
Anleihe an gerechnet nicht über fünf Jahre 
hinausgehen, es sei denn, die besonderen 
Merkmale der betreffenden 
Wirtschaftstätigkeit rechtfertigen 
gebührend einen längeren, maximal 
zehnjährigen Zeitraum, wofür in einem 
Taxonomiekonformitätsplan der Nachweis 
erbracht wird.

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Werden die nach Artikel 10 Absatz 3, 
Artikel 11 Absatz 3, Artikel 12 Absatz 2, 
Artikel 13 Absatz 2, Artikel 14 Absatz 2 
oder Artikel 15 Absatz 2 der Verordnung 
(EU) 2020/852 erlassenen Rechtsakte nach 
Emission der Anleihe geändert, so 
verwendet der Emittent die Erlöse der 
Anleihe für die in Unterabsatz 1 genannten 
Zwecke und wendet die geänderten 

Werden die nach Artikel 10 Absatz 3, 
Artikel 11 Absatz 3, Artikel 12 Absatz 2, 
Artikel 13 Absatz 2, Artikel 14 Absatz 2 
oder Artikel 15 Absatz 2 der Verordnung 
(EU) 2020/852 erlassenen Rechtsakte nach 
Emission der Anleihe geändert, so 
verwendet der Emittent die Erlöse der 
Anleihe für die in Unterabsatz 1 genannten 
Zwecke und wendet die geänderten 
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delegierten Rechtsakte hierzu innerhalb 
von fünf Jahren nach ihrem 
Geltungsbeginn an.

delegierten Rechtsakte hierzu innerhalb 
von fünf Jahren nach ihrem 
Geltungsbeginn an. Eine Anleihe darf ihre 
Bezeichnung als europäische grüne 
Anleihe nicht behalten, wenn die Erlöse 
nicht innerhalb von fünf Jahren nach 
Inkrafttreten der geänderten delegierten 
Rechtsakte den in Unterabsatz 1 
genannten Verwendungszwecken 
zugewiesen wurden.

Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 2 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Werden die nach Artikel 10 Absatz 3, 
Artikel 11 Absatz 3, Artikel 12 Absatz 2, 
Artikel 13 Absatz 2, Artikel 14 Absatz 2 
oder Artikel 15 Absatz 2 der Verordnung 
(EU) 2020/852 erlassenen Rechtsakte nach 
Schaffung der in Unterabsatz 1 genannten 
Schulden geändert, so verwendet der 
Emittent die Erlöse der Anleihe für die in 
Unterabsatz 1 genannten Schulden und 
wendet die geänderten delegierten 
Rechtsakte hierfür innerhalb von fünf 
Jahren nach ihrem Geltungsbeginn an.

Werden die nach Artikel 10 Absatz 3, 
Artikel 11 Absatz 3, Artikel 12 Absatz 2, 
Artikel 13 Absatz 2, Artikel 14 Absatz 2 
oder Artikel 15 Absatz 2 der Verordnung 
(EU) 2020/852 erlassenen Rechtsakte nach 
Schaffung der in Unterabsatz 1 genannten 
Schulden geändert, so verwendet der 
Emittent die Erlöse der Anleihe für die in 
Unterabsatz 1 genannten Schulden und 
wendet die geänderten delegierten 
Rechtsakte hierfür innerhalb von fünf 
Jahren nach ihrem Geltungsbeginn an. 
Eine Anleihe darf ihre Bezeichnung als 
europäische grüne Anleihe nicht 
behalten, wenn die Erlöse nicht innerhalb 
von fünf Jahren nach Inkrafttreten der 
geänderten delegierten Rechtsakte den in 
Unterabsatz 1 genannten Schuldtiteln 
zugewiesen wurden.

Änderungsantrag 28

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) sicherstellen, dass das ausgefüllte 
Factsheet zu europäischen grünen Anleihen 

b) sicherstellen, dass das ausgefüllte 
Factsheet zu europäischen grünen Anleihen 
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einer Voremissionsbewertung unterzogen 
wurde und ein externer Bewerter hierzu 
eine befürwortende Stellungnahme 
abgegeben hat.

einer Voremissionsbewertung unterzogen 
wurde und ein externer Bewerter hierzu 
eine befürwortende Stellungnahme 
abgegeben hat, der bei der ESMA 
ordnungsgemäß entsprechend dieser 
Verordnung registriert wurde.

Änderungsantrag 29

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Emittenten europäischer grüner 
Anleihen lassen ihren Bericht über die 
Verwendung der Erlöse, der erstellt wurde, 
nachdem die Erlöse der europäischen 
grünen Anleihe vollständig gemäß den 
Artikeln 4 bis 7 verwendet wurden, von 
einem externen Bewerter nach der 
Emission überprüfen.

(3) Emittenten europäischer grüner 
Anleihen lassen ihren Bericht über die 
Verwendung der Erlöse, der erstellt wurde, 
nachdem die Erlöse der europäischen 
grünen Anleihe vollständig gemäß den 
Artikeln 4 bis 7 verwendet wurden, von 
einem externen Bewerter nach der 
Emission überprüfen. Dieser externe 
Bewerter wird bei der ESMA registriert.

Änderungsantrag 30

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Wurde nach der Veröffentlichung 
des Berichts über die Verwendung der 
Erlöse gemäß Artikel 13 Absatz 1 
Buchstabe c bei der Verwendung der 
Erlöse eine Korrektur vorgenommen, 
ändern die Emittenten der europäischen 
grünen Anleihen den 
Erlösverwendungsbericht und lassen den 
geänderten Bericht von einem externen 
Bewerter nach der Emission überprüfen.

(4) Wurde nach der Veröffentlichung 
des Berichts über die Verwendung der 
Erlöse gemäß Artikel 13 Absatz 1 
Buchstabe c bei der Verwendung der 
Erlöse eine Korrektur vorgenommen, 
ändern die Emittenten der europäischen 
grünen Anleihen den 
Erlösverwendungsbericht und lassen den 
geänderten Bericht von einem externen 
Bewerter nach der Emission überprüfen. 
Dieser externe Bewerter wird bei der 
ESMA registriert.

Änderungsantrag 31
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Abweichend von Absatz 3 wird 
jeder Erlösverwendungsbericht von 
Emittenten, bei denen es sich um 
Finanzunternehmen handelt, die die Erlöse 
eines aus mehreren europäischen grünen 
Anleihen bestehenden Portfolios für ein 
Portfolio aus den in Artikel 5 genannten 
finanziellen Vermögenswerten verwenden, 
von einem externen Bewerter nach der 
Emission überprüft. Der externe Bewerter 
richtet sein Augenmerk dabei insbesondere 
auf diejenigen finanziellen 
Vermögenswerte, die in keinem der zuvor 
veröffentlichten Erlösverwendungsberichte 
enthalten waren.

(5) Abweichend von Absatz 3 wird 
jeder Erlösverwendungsbericht von 
Emittenten, bei denen es sich um 
Finanzunternehmen handelt, die die Erlöse 
eines aus mehreren europäischen grünen 
Anleihen bestehenden Portfolios für ein 
Portfolio aus den in Artikel 5 genannten 
finanziellen Vermögenswerten verwenden, 
von einem externen Bewerter nach der 
Emission überprüft. Der externe Bewerter, 
der ordnungsgemäß bei der ESMA 
registriert ist, richtet sein Augenmerk 
dabei insbesondere auf diejenigen 
finanziellen Vermögenswerte, die in 
keinem der zuvor veröffentlichten 
Erlösverwendungsberichte enthalten 
waren.

Änderungsantrag 32

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Emittenten europäischer grüner 
Anleihen erstellen nach vollständiger 
Verwendung der Erlöse dieser Anleihen 
mindestens einmal während der Laufzeit 
einer solchen Anleihe einen Bericht 
darüber, welche Umweltauswirkungen mit 
der Verwendung der Erlöse erzielt wurden, 
und nutzen hierfür das Muster in 
Anhang III.

(1) Emittenten europäischer grüner 
Anleihen erstellen nach vollständiger 
Verwendung der Erlöse dieser Anleihen 
mindestens alle fünf Jahre bis zur 
Fälligkeit der Anleihe einen Bericht 
darüber, welche Umweltauswirkungen mit 
der Verwendung der Erlöse erzielt wurden, 
und nutzen hierfür das Muster in 
Anhang III. Dieser Bericht wird von 
externen Bewertern überprüft.

Änderungsantrag 33

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Handelt es sich bei einem Emittenten um 
eine öffentliche Körperschaft, können die 
Bewertungen vor und nach der Emission 
von einem externen Bewerter, von einem 
staatlichen Prüfer oder von einer anderen 
öffentlichen Stelle vorgenommen werden, 
die die öffentliche Körperschaft damit 
beauftragt hat, die Einhaltung dieser 
Verordnung zu bewerten.

Handelt es sich bei einem Emittenten um 
eine öffentliche Körperschaft, können die 
Bewertungen vor und nach der Emission 
von einem externen Bewerter, von einem 
staatlichen Prüfer oder von einer anderen 
öffentlichen Stelle vorgenommen werden, 
die die öffentliche Körperschaft damit 
beauftragt hat, die Einhaltung dieser 
Verordnung zu bewerten. Bei öffentlichen 
Emittenten aus Drittländern benötigt der 
staatliche Prüfer oder die andere 
öffentliche Stelle eine Vorabgenehmigung 
der ESMA im Einklang mit Titel III 
Kapitel 1.

Änderungsantrag 34

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 13 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Emittenten europäischer grüner 
Anleihen veröffentlichen auf ihrer Website 
in einem separaten Abschnitt mit dem Titel 
„Europäische grüne Anleihen“ alles 
Folgende und stellen dies mindestens bis 
zur Fälligkeit der betreffenden Anleihe 
unentgeltlich zur Verfügung:

(1) Emittenten europäischer grüner 
Anleihen veröffentlichen auf ihrer Website 
in einem separaten und barrierefrei 
zugänglichen Abschnitt mit dem Titel 
„Europäische grüne Anleihen“ alles 
Folgende und stellen dies mindestens bis 
zur Fälligkeit der betreffenden Anleihe 
unentgeltlich zur Verfügung:

Änderungsantrag 35

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 1 – Buchstabe d a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

da) Verwaltungsstruktur des 
Antragstellers;
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Änderungsantrag 36

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 1 – Buchstabe h

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

h) vom Antragsteller angewandte 
Strategien oder Verfahren zur Ermittlung, 
Bewältigung und Offenlegung von 
Interessenkonflikten gemäß Artikel 27;

h) vom Antragsteller angewandte 
Strategien oder Verfahren zur Ermittlung 
und Beseitigung oder zur transparenten 
Bewältigung und Offenlegung von 
bestehenden oder potenziellen 
Interessenkonflikten gemäß Artikel 27;

Begründung

Im Interesse der Angleichung an Artikel 27.

Änderungsantrag 37

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 1 – Buchstabe i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

i) gegebenenfalls Unterlagen und 
Informationen im Zusammenhang mit 
bestehenden oder geplanten 
Vereinbarungen zur Auslagerung von unter 
diese Verordnung fallenden Tätigkeiten 
des externen Bewerters, einschließlich 
Informationen über Unternehmen, die 
ausgelagerte Funktionen übernehmen;

i) gegebenenfalls Unterlagen und 
Informationen im Zusammenhang mit 
Vereinbarungen zur Auslagerung von unter 
diese Verordnung fallenden Tätigkeiten 
des externen Bewerters, einschließlich 
Informationen über Unternehmen, die 
ausgelagerte Funktionen übernehmen;

Änderungsantrag 38

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 3 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Ist der Antrag unvollständig, so setzt die 
ESMA den Antragsteller darüber in 
Kenntnis und setzt ihm eine Frist, bis zu 
der er zusätzliche Informationen vorlegen 
muss.

Ist der Antrag unvollständig, so setzt die 
ESMA den Antragsteller umgehend 
darüber in Kenntnis und setzt ihm eine 
Frist, bis zu der er zusätzliche 
Informationen vorlegen muss.
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Änderungsantrag 39

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 3 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Ist der Antrag vollständig, teilt die ESMA 
dies dem Antragsteller mit.

Ist der Antrag vollständig, teilt die ESMA 
dies dem Antragsteller umgehend mit.

Änderungsantrag 40

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 4 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die ESMA teilt dem Antragsteller seine 
Registrierung als externer Bewerter 
beziehungsweise ihre Ablehnung der 
Registrierung schriftlich mit. Der 
Beschluss über die Registrierung oder die 
Ablehnung der Registrierung ist zu 
begründen und wird am fünften Arbeitstag 
nach seinem Erlass wirksam.

Die ESMA teilt dem Antragsteller seine 
Registrierung als externer Bewerter 
beziehungsweise ihre Ablehnung der 
Registrierung umgehend schriftlich mit. 
Der Beschluss über die Registrierung oder 
die Ablehnung der Registrierung ist zu 
begründen und wird am fünften Arbeitstag 
nach seinem Erlass wirksam.

Änderungsantrag 41

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 16 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Externe Bewerter unterrichten die 
ESMA über alle wesentlichen Änderungen 
der gemäß Artikel 15 Absatz 1 
übermittelten Informationen oder von 
Sachverhalten in Bezug auf die in 
Artikel 15 Absatz 1 genannten 
Informationen, bevor solche Änderungen 
vorgenommen werden.

(1) Externe Bewerter unterrichten die 
ESMA umgehend über alle wesentlichen 
Änderungen der gemäß Artikel 15 
Absatz 1 übermittelten Informationen oder 
von Sachverhalten in Bezug auf die in 
Artikel 15 Absatz 1 genannten 
Informationen, bevor solche Änderungen 
vorgenommen werden.

Änderungsantrag 42
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 19 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) Interessenkonflikte 
ordnungsgemäß ermittelt, gehandhabt und 
offengelegt werden;

c) bestehende oder potenzielle 
Interessenkonflikte ordnungsgemäß 
ermittelt und beseitigt oder auf 
transparente Weise gehandhabt und 
offengelegt werden;

Änderungsantrag 43

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 25 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Externe Bewerter, die ihre 
Bewertungstätigkeiten an Drittdienstleister 
auslagern, stellen sicher, dass diese 
Drittdienstleister über die Fähigkeiten und 
Kapazitäten verfügen, um die 
Bewertungstätigkeiten zuverlässig und 
professionell durchzuführen. Die externen 
Bewerter stellen ferner sicher, dass die 
Auslagerung weder die Qualität ihrer 
internen Kontrolle noch die Möglichkeiten 
der ESMA zur Überprüfung der Erfüllung 
der in dieser Verordnung festgelegten 
Pflichten durch diese externen Bewerter 
wesentlich beeinträchtigt.

(1) Externe Bewerter, die ihre 
Bewertungstätigkeiten an Drittdienstleister 
auslagern, stellen sicher, dass diese 
Drittdienstleister über die Fähigkeiten und 
Kapazitäten verfügen, um die 
Bewertungstätigkeiten zuverlässig und 
professionell durchzuführen und legen der 
ESMA die Gründe für die Auslagerung 
dieser Bewertungstätigkeiten dar. Die 
externen Bewerter stellen ferner sicher, 
dass die Auslagerung weder die Qualität 
ihrer internen Kontrolle noch die 
Möglichkeiten der ESMA zur Überprüfung 
der Erfüllung der in dieser Verordnung 
festgelegten Pflichten durch diese externen 
Bewerter wesentlich beeinträchtigt.

Änderungsantrag 44

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 25 – Absatz 6 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ba) dass bestehende oder potenzielle 
Interessenkonflikte von Drittdienstleistern 
im Sinne von Artikel 27 Absatz 4a 
ermittelt und anschließend beseitigt oder 
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bewältigt und offengelegt werden;

Änderungsantrag 45

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 27 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Externe Bewerter ermitteln, 
beseitigen und steuern bestehende oder 
potenzielle Interessenkonflikte, die ihre 
Analysten, ihre Mitarbeiter, sonstige 
Personen, die vertraglich mit dem externen 
Bewerter verbunden und unmittelbar an 
Bewertungstätigkeiten beteiligt sind, oder 
Personen, die Bewertungen vor Emission 
und Bewertungen nach Emission 
genehmigen, betreffen, und legen diese 
klar und deutlich offen.

(1) Externe Bewerter ermitteln, 
beseitigen oder steuern bestehende oder 
potenzielle Interessenkonflikte, die ihre 
Analysten, ihre Mitarbeiter, sonstige 
Personen, die vertraglich mit dem externen 
Bewerter verbunden und unmittelbar an 
Bewertungstätigkeiten beteiligt sind, oder 
Personen, die Bewertungen vor Emission 
und Bewertungen nach Emission 
genehmigen, betreffen, und legen diese 
klar und deutlich offen.

Begründung

Der Text der Kommission ist nicht klar: Interessenkonflikte, die beseitigt werden, können im 
Nachhinein nicht bewältigt werden. Die vorgeschlagene Umformulierung folgt dem Wortlaut 
der Verordnung (EU) Nr. 462/2013 über Ratingagenturen.

Änderungsantrag 46

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 27 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Gebühren, die externe Bewerter für 
Bewertungsleistungen in Rechnung stellen, 
dürfen weder vom Ergebnis der Bewertung 
vor oder nach Emission noch von sonstigen 
Ergebnissen der durchgeführten Arbeiten 
abhängen.

(2) Gebühren, die externe Bewerter für 
Bewertungsleistungen in Rechnung stellen, 
müssen von dem Bewerter und dem 
Emittenten vor der Bewertung vereinbart 
werden und dürfen weder vom Ergebnis 
der Bewertung vor oder nach Emission 
noch von sonstigen Ergebnissen der 
durchgeführten Arbeiten abhängen.

Änderungsantrag 47
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 27 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) Ein Interessenkonflikt liegt unter 
anderem vor, wenn
a) der externe Bewerter direkt oder 
indirekt in einem Kontrollverhältnis mit 
dem bewerteten Unternehmen oder einem 
mit diesem verbundenen Dritten steht,
b) das bewertete Unternehmen oder 
ein mit diesem verbundener Dritter einen 
beträchtlichen Anteil des Kapitals oder 
der Stimmrechte des externen Bewerters 
hält,
c) der externe Bewerter 
Eigentumsanteile an dem bewerteten 
Unternehmen oder einem mit diesem 
verbundenen Dritten besitzt, oder
d) eine in Absatz 1 genannte Person 
Mitglied des Verwaltungs- oder 
Aufsichtsrats des bewerteten 
Unternehmens oder eines mit diesem 
verbundenen Dritten oder auf andere 
Weise in der Lage ist, Einfluss auf die 
Geschäftstätigkeit des externen Bewerters 
auszuüben, auch durch Eigentumsanteile 
an dem bewerteten Unternehmen.

Änderungsantrag 48

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 30 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Externe Bewerter veröffentlichen 
auf ihren Websites alle folgenden 
Informationen und stellen diese kostenlos 
zur Verfügung:

(1) Externe Bewerter veröffentlichen 
auf ihren Websites und auf dem jeweiligen 
Handelsplatz alle folgenden Informationen 
und stellen diese kostenlos zur Verfügung:

Änderungsantrag 49

Vorschlag für eine Verordnung
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Artikel 31 – Absatz 9 – Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die ESMA kann die in Unterabsatz 1 
genannte Frist um 15 Arbeitstage 
verlängern, wenn der Antragsteller eine 
Auslagerung von Tätigkeiten als externer 
Bewerter beabsichtigt.

Änderungsantrag 50

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 34 – Absatz 5 – Unterabsatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die ESMA teilt dem Antragsteller seine 
Anerkennung als externer Bewerter aus 
einem Drittland oder die Ablehnung des 
Antrags mit. Der Beschluss über die 
Anerkennung oder die Verweigerung der 
Anerkennung ist zu begründen und wird 
am fünften Arbeitstag nach seinem Erlass 
wirksam.

Die ESMA teilt dem Antragsteller 
umgehend seine Anerkennung als externer 
Bewerter aus einem Drittland oder die 
Ablehnung des Antrags mit. Der Beschluss 
über die Anerkennung oder die 
Verweigerung der Anerkennung ist zu 
begründen und wird am fünften Arbeitstag 
nach seinem Erlass wirksam.

Änderungsantrag 51

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 35 – Absatz 3 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Ist der Antrag vollständig, teilt die ESMA 
dies dem Antragsteller mit.

Ist der Antrag vollständig, teilt die ESMA 
dies dem Antragsteller umgehend mit.

Änderungsantrag 52

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 37 – Absatz 1 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

g) den Umstand bekannt zu machen, 
dass ein Emittent europäischer grüner 
Anleihen seinen Verpflichtungen gemäß 

g) den Umstand bekannt zu machen, 
dass ein Emittent europäischer grüner 
Anleihen seinen Verpflichtungen gemäß 
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den Artikeln 8 bis 13 nicht nachkommt; den Artikeln 8 bis 13 nicht nachkommt, 
und den Emittenten zu verpflichten, diese 
Informationen auf seiner Website zu 
veröffentlichen und die betreffenden 
Anleger über die Nichteinhaltung zu 
informieren;

Änderungsantrag 53

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 37 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Mitgliedstaaten stellen durch 
geeignete Maßnahmen sicher, dass die 
zuständigen Behörden mit allen zur 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
erforderlichen Aufsichts- und 
Ermittlungsbefugnissen ausgestattet sind.

(3) Die Mitgliedstaaten stellen durch 
geeignete Maßnahmen sicher, dass die 
zuständigen Behörden mit allen zur 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
erforderlichen Aufsichts- und 
Ermittlungsbefugnissen und Ressourcen 
ausgestattet sind.

Änderungsantrag 54

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 63 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 63a
Überprüfung

Bis zum … [drei Jahre nach Inkrafttreten 
dieser Verordnung] und danach alle fünf 
Jahre legt die Kommission dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
einen Bericht über die Anwendung dieser 
Verordnung vor. In diesem Bericht wird 
mindestens Folgendes bewertet:
a) die Annahme des EU-Standards 
für grüne Anleihen und der 
entsprechende Marktanteil dieser 
Anleihen sowohl in der Union als auch 
weltweit,
b) die Auswirkungen dieser 
Verordnung auf den Übergang zu einer 
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nachhaltigen Wirtschaft,
c) das Funktionieren des Marktes für 
externe Bewerter unter Angabe der 
Marktkonzentration und die 
Unparteilichkeit der externen Bewerter,
d) die Fähigkeit der ESMA und der 
zuständigen nationalen Behörden zur 
Erfüllung ihrer Aufsichtspflichten,
e) die Angemessenheit der 
Finanzierung der ESMA durch 
Anerkennungs-, Billigungs- und 
Aufsichtsgebühren,
f) die Anwendung der 
Bestimmungen über externe Bewerter aus 
Drittländern gemäß Titel III Kapitel IV;
g) das Fortbestehen von 
„Greenwashing“ auf dem Markt für 
nachhaltige Anleihen.
Im Rahmen des ersten 
Bewertungsberichts gemäß Absatz 1 
bewertet die Kommission, ob der 
Anwendungsbereich dieser Verordnung 
auf Anleihen ausgeweitet werden sollte, 
deren Erlöse einer wirtschaftlichen 
Tätigkeit zugewiesen werden, die zu 
einem sozialen Ziel beiträgt.
Den Bewertungsberichten der 
Kommission kann bei Bedarf ein 
Legislativvorschlag zur Änderung dieser 
Verordnung beigefügt werden.
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STELLUNGNAHME DES AUSSCHUSSES FÜR UMWELTFRAGEN, 
ÖFFENTLICHE GESUNDHEIT UND LEBENSMITTELSICHERHEIT

für den Ausschuss für Wirtschaft und Währung

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über 
europäische grüne Anleihen
(COM(2021)0391 – C9-0311/2021 – 2021/0191(COD))

Verfasser der Stellungnahme: Bas Eickhout

KURZE BEGRÜNDUNG

Der Vorschlag für eine Verordnung über europäische grüne Anleihen ist Teil der 
umfassenderen Agenda für ein nachhaltiges Finanzwesen. Nach Angaben der Kommission wird 
die EU in diesem Jahrzehnt jährlich schätzungsweise 350 Mrd. EUR an zusätzlichen 
Investitionen benötigen, um allein im Bereich der Energiesysteme ihr Emissionsreduktionsziel 
für 2030 zu erreichen, sowie weitere 130 Mrd. EUR für andere Umweltziele. Mit der Schaffung 
eines europäischen Standards für grüne Anleihen will die Kommission den Markt für 
hochqualitative grüne Anleihen entwickeln und damit die Kapitalbeschaffung für Projekte, die 
ökologisch nachhaltige Ziele verfolgen, erleichtern. 

Der Vorschlag für eine Verordnung sieht vor, die Emittenten europäischen grüner Anleihen zu 
verpflichten, die Erlöse aus den Anleihen in Übereinstimmung mit der EU-Taxonomie für 
nachhaltige Investitionen zu verwenden. Außerdem müssen die Emittenten Informationen und 
Berichte über die Verwendung der Erlöse und ihre Wirkung vorlegen. Externe von der ESMA 
beaufsichtigte Bewerter prüfen, ob diese Bedingungen eingehalten werden. Obgleich davon 
ausgegangen wird, dass der Kommissionsvorschlag die Qualität und Glaubwürdigkeit grüner 
Anleihen, die den europäischen Standard für grüne Anleihen anwenden, erhöhen wird, hat er 
keine Auswirkungen auf den Rest des unregulierten Marktes für grüne Anleihen von 
Emittenten, die unverbindliche private grüne Anleiheprinzipien und -standards anwenden, oder 
auf andere einfache Anleihen ohne jegliche Nachhaltigkeitsansprüche.

Es besteht die Sorge, dass das ursprüngliche Problem der mangelnden Vergleichbarkeit grüner 
Anleihen mit einem neuen, rein freiwilligen Standard neben den bestehenden grünen Anleihen 
ungelöst bleibt. Außerdem könnten sich Emittenten, die die Anforderungen des EU-Standards 
für grüne Anleihen als zu streng oder zu aufwendig einstufen, dafür entscheiden, grüne 
Anleihen nach weniger glaubwürdigen Standards zu begeben, wodurch die weitverbreitete 
Sorge vor einem „Greenwashing“ nicht ausgeräumt würde. Deshalb wird vorgeschlagen, bei 
Inkrafttreten der Verordnung von den Emittenten grüner Anleihen, die ohne die Bezeichnung 
„europäische grüne Anleihe“ begeben werden, zu verlangen, dass sie über die 
Taxonomiekonformität bei der Verwendung der Erlöse Bericht erstatten und das Kriterium der 
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„Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ der EU-Taxonomie einhalten sowie einen 
externen Bewerter mit der Überprüfung der Informationen vor und nach der Emission 
beauftragen. Es wird vorgeschlagen, dass alle Emittenten grüner Anleihen auf dem EU-Markt 
die Anforderungen des europäischen Standards für grüne Anleihen nach einem Zeitraum von 
drei Jahren in vollem Umfang erfüllen sollten, einschließlich einer vollständigen 
Taxonomiekonformität.

Drittens wird die Ansicht vertreten, dass der Vorschlag nicht ausreichend auf die umfassendere 
Umweltstrategie der Emittenten von grünen Anleihen eingeht. Unternehmen, die von den 
Reputations- und/oder finanziellen Vorteilen der Emission grüner Anleihen profitieren wollen, 
sollten ihre Emission grüner Anleihen mit glaubwürdigen Umweltstrategien und erhöhter 
Transparenz untermauern. Daher wird vorgeschlagen, spezifischere Anforderungen als Teil der 
Umweltstrategie und der Begründung in die Factsheets von europäischen grünen Anleihen 
aufzunehmen. Die Emittenten sollten spezifische Aspekte ihrer Umweltstrategie offenlegen 
und darlegen, wie und inwieweit die europäische grüne Anleihe die Taxonomiekonformität des 
Emittenten verbessert.

Schließlich sollte der Erfolg dieser Verordnung auch an ihren Umweltauswirkungen gemessen 
werden. Daher wird vorgeschlagen, die Häufigkeit der Wirkungsberichte durch die Emittenten 
zu erhöhen, und angeregt, dass die Kommission die Auswirkungen dieser Verordnung in Bezug 
auf die Erreichung der Umweltziele seitens der Realwirtschaft nach fünf Jahren überprüft.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht 
den federführenden Ausschuss für Wirtschaft und Währung, folgende Änderungsanträge zu 
berücksichtigen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Der Übergang zu einer CO2-armen, 
nachhaltigeren, ressourcenschonenden, 
kreislauforientierten und fairen Wirtschaft 
spielt eine Schlüsselrolle dabei, die 
langfristige Wettbewerbsfähigkeit der 
Unionswirtschaft und das Wohl ihrer 
Menschen zu sichern. Im Jahr 2016 hat die 
Union das Übereinkommen von Paris 
genehmigt.31 Artikel 2 Absatz 1 
Buchstabe c des Übereinkommens von 

(1) Der Übergang zu einer 
klimaneutralen, nachhaltigen, energie- 
und ressourcenschonenden, 
kreislauforientierten und fairen Wirtschaft 
spielt eine Schlüsselrolle dabei, die 
langfristige Wettbewerbsfähigkeit der 
Unionswirtschaft und das Wohl ihrer 
Menschen zu sichern. Im Jahr 2016 hat die 
Union das Übereinkommen von Paris 
genehmigt.31 Artikel 2 Absatz 1 
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Paris enthält das Ziel, die Reaktion auf die 
Bedrohung durch Klimaänderungen zu 
verstärken, indem unter anderem die 
Finanzmittelflüsse in Einklang gebracht 
werden mit einem Weg hin zu einer 
hinsichtlich der Treibhausgase 
emissionsarmen und gegenüber 
Klimaänderungen widerstandsfähigen 
Entwicklung.

Buchstabe c des Übereinkommens von 
Paris enthält das Ziel, die Reaktion auf die 
Bedrohung durch Klimaänderungen zu 
verstärken, indem unter anderem die 
Finanzmittelflüsse in Einklang gebracht 
werden mit einem Weg hin zu einer 
hinsichtlich der Treibhausgase 
emissionsarmen und gegenüber 
Klimaänderungen widerstandsfähigen 
Entwicklung.

__________________ __________________
31 Beschluss (EU) 2016/1841 des Rates 
vom 5. Oktober 2016 über den Abschluss 
des im Rahmen des 
Rahmenübereinkommens der Vereinten 
Nationen über Klimaänderungen 
geschlossenen Übereinkommens von Paris 
im Namen der Europäischen Union (ABl. 
L 282 vom 19.10.2016, S. 4).

31 Beschluss (EU) 2016/1841 des Rates 
vom 5. Oktober 2016 über den Abschluss 
des im Rahmen des 
Rahmenübereinkommens der Vereinten 
Nationen über Klimaänderungen 
geschlossenen Übereinkommens von Paris 
im Namen der Europäischen Union (ABl. 
L 282 vom 19.10.2016, S. 4).

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Im Investitionsplan für den 
europäischen Grünen Deal vom 14. Januar 
202032 wird die Einführung eines 
Standards für ökologisch nachhaltige 
Anleihen ins Auge gefasst, um weitere 
Investitionsmöglichkeiten zu eröffnen und 
die Identifizierung ökologisch nachhaltiger 
Investitionen durch eine klare 
Kennzeichnung zu erleichtern. In seinen 
Schlussfolgerungen vom Dezember 2020 
ersuchte der Europäische Rat die 
Kommission, einen 
Gesetzgebungsvorschlag für einen EU-
Standard für grüne Anleihen vorzulegen.33

(2) In seiner Entschließung vom 
29. Mai 2018 zu einem nachhaltigen 
Finanzwesen31a wies das Europäische 
Parlament auf die unzureichende 
Regulierung des Marktes für grüne 
Anleihen hin und forderte eine 
Rechtsetzungsinitiative zur Schaffung 
eines einheitlichen Standards für die 
Emission grüner Anleihen auf der 
Grundlage der Verordnung (EU) 
2020/852 des Europäischen Parlaments 
und des Rates31b. Im Investitionsplan für 
den europäischen Grünen Deal vom 
14. Januar 202032 wird die Einführung 
eines Standards für ökologisch nachhaltige 
Anleihen ins Auge gefasst, um weitere 
Investitionsmöglichkeiten zu eröffnen und 
die Identifizierung ökologisch nachhaltiger 
Investitionen durch eine klare 
Kennzeichnung zu erleichtern. In seinen 
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Schlussfolgerungen vom Dezember 2020 
ersuchte der Europäische Rat die 
Kommission, einen 
Gesetzgebungsvorschlag für einen EU-
Standard für grüne Anleihen vorzulegen.33

__________________ __________________
31a ABl. C 76 vom 9.3.2020, S. 23.
31b Verordnung (EU) 2020/852 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung 
eines Rahmens zur Erleichterung 
nachhaltiger Investitionen und zur 
Änderung der Verordnung (EU) 
2019/2088 (ABl. L 198 vom 22.6.2020, 
S. 13).

32 COM(2020) 21 final. 32 COM(2020) 21 final.
33 EUCO 22/20. 33 EUCO 22/20.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Ökologisch nachhaltige Anleihen 
zählen zu den wichtigsten Instrumenten für 
die Finanzierung von Investitionen in CO2-
arme Technologien, in Energie- und 
Ressourceneffizienz sowie in nachhaltige 
Verkehrs- und Forschungsinfrastruktur. 
Solche Anleihen können von Finanz- und 
Nichtfinanzunternehmen sowie von 
öffentlichen Emittenten begeben werden. 
Bei den verschiedenen bestehenden 
Initiativen für ökologisch nachhaltige 
Anleihen ist keine einheitliche Definition 
ökologisch nachhaltiger 
Wirtschaftstätigkeiten gewährleistet. 
Deshalb ist für Anleger nicht ohne 
Weiteres erkennbar, bei welchen Anleihen 
der Erlös im Einklang mit den 
Umweltzielen des Übereinkommens von 
Paris verwendet wird oder zu diesen 
Zielen beiträgt.

(3) Sowohl private als auch 
öffentliche Investitionen sind 
unerlässlich, um den Wandel hin zu einer 
klimaneutralen Wirtschaft zu erreichen. 
Ökologisch nachhaltige Anleihen zählen zu 
den wichtigsten Instrumenten für die 
Finanzierung von Investitionen in für die 
Dekabonisierung unserer Gesellschaft 
notwendige Technologien, in Energie- und 
Ressourceneffizienz sowie in eine 
emissionsfreie Verkehrs- und 
Forschungsinfrastruktur. Die 
regulatorische Belastung, die sich aus der 
Lenkung privater Kapitalströme in 
Richtung nachhaltiger Investitionen 
ergibt, sollte jedoch nicht ausschließlich 
auf solche Anleihen beschränkt sein, 
sondern auf alle Schuldtitel ausgedehnt 
werden. 
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Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Ökologisch nachhaltige Anleihen 
können von Finanz- und 
Nichtfinanzunternehmen sowie von 
öffentlichen Emittenten begeben werden. 
Bei den verschiedenen bestehenden 
Initiativen für ökologisch nachhaltige 
Anleihen ist keine einheitliche Definition 
ökologisch nachhaltiger 
Wirtschaftstätigkeiten sichergestellt. Dies 
hindert Anleger daran, die ökologische 
Nachhaltigkeit von Anleihen leicht zu 
vergleichen und Anleihen zu erkennen, 
deren Erlöse mit den in der Verordnung 
(EU) 2020/852 und im Übereinkommen 
von Paris festgelegten Umweltzielen in 
Einklang stehen oder zu diesen beitragen.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Da die Vorschriften über die 
Offenlegung von Informationen, die 
Transparenz und die Rechenschaftspflicht 
externer Bewerter ökologisch nachhaltiger 
Anleihen sowie die Kriterien für die 
Einstufung von Projekten als ökologisch 
nachhaltig auseinandergehen, können 
Anleger ökologisch nachhaltige Anleihen 
nur eingeschränkt erkennen, darauf 
vertrauen und Vergleiche anstellen, 
während Emittenten ökologisch 
nachhaltige Anleihen nur eingeschränkt für 
die Umstellung ihrer Tätigkeiten auf 
ökologisch nachhaltigere Geschäftsmodelle 
nutzen können.

(4) Da die Vorschriften über die 
Offenlegung von Informationen, die 
Transparenz und die Rechenschaftspflicht 
externer Bewerter ökologisch nachhaltiger 
Anleihen sowie die Kriterien für die 
Einstufung von Projekten als ökologisch 
nachhaltig auseinandergehen, konnten 
Anleger ökologisch nachhaltige Anleihen 
nur eingeschränkt erkennen, darauf 
vertrauen und objektive Vergleiche 
anstellen, während Emittenten ökologisch 
nachhaltige Anleihen nur eingeschränkt 
zur Finanzierung der Umstellung ihrer 
Tätigkeiten auf ökologisch nachhaltigere 
Geschäftsmodelle nutzen können.
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Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Bei ihren Bestrebungen, die 
Übereinstimmung mit den Zielen des 
Übereinkommens von Paris 
sicherzustellen, dürften die Mitgliedstaaten 
angesichts der schon bestehenden 
Unterschiede und mangels gemeinsamer 
Vorschriften unterschiedliche Maßnahmen 
und Ansätze beschließen, was das 
ordnungsgemäße Funktionieren des 
Binnenmarkts unmittelbar beeinträchtigen 
und behindern und für die Emittenten 
ökologisch nachhaltiger Anleihen von 
Nachteil sein wird. Die parallele 
Entwicklung von Marktpraktiken aufgrund 
von kommerziell bestimmten Prioritäten, 
die zu unterschiedlichen Resultaten führen, 
hat eine Fragmentierung des Marktes zur 
Folge und droht die Ineffizienzen in der 
Funktionsweise des Binnenmarkts noch zu 
verstärken. Auseinanderlaufende Standards 
und Marktpraktiken erschweren den 
Vergleich von Anleihen, ziehen für 
Emittenten ungleiche Marktbedingungen 
nach sich, verursachen zusätzliche 
Hemmnisse im Binnenmarkt und drohen 
Anlageentscheidungen zu verzerren.

(5) Bei ihren Bestrebungen, die 
Übereinstimmung mit den Zielen des 
Übereinkommens von Paris und den 
Zielen der Vereinten Nationen für 
nachhaltige Entwicklung sicherzustellen, 
um dafür Sorge zu tragen, dass die 
Geschäftsmodelle der Unternehmer mit 
dem Übergang zu einer nachhaltigen 
Wirtschaft und der Begrenzung der 
globalen Erwärmung auf 1,5° C vereinbar 
sind, dürften die Mitgliedstaaten angesichts 
der schon bestehenden Unterschiede und 
mangels gemeinsamer Vorschriften 
unterschiedliche Maßnahmen und Ansätze 
beschließen, was das ordnungsgemäße 
Funktionieren des Binnenmarkts 
unmittelbar beeinträchtigen und behindern 
und für die Emittenten ökologisch 
nachhaltiger Anleihen von Nachteil sein 
wird. Die parallele Entwicklung von 
Marktpraktiken aufgrund von kommerziell 
bestimmten Prioritäten, die zu 
unterschiedlichen Resultaten führen, hat 
eine Fragmentierung des Marktes zur Folge 
und droht die Ineffizienzen in der 
Funktionsweise des Binnenmarkts noch zu 
verstärken. Auseinanderlaufende Standards 
und Marktpraktiken erschweren den 
Vergleich von Anleihen, ziehen für 
Emittenten ungleiche Marktbedingungen 
nach sich, verursachen zusätzliche 
Hemmnisse im Binnenmarkt, bergen das 
Risiko von grünem Etikettenschwindel 
(Greenwashing) und drohen, 
Anlageentscheidungen zu verzerren.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
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Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Da es keine harmonisierten 
Vorschriften dafür gibt, wie externe 
Bewerter bei der Bewertung ökologisch 
nachhaltiger Anleihen zu verfahren haben, 
und ökologisch nachhaltige Tätigkeiten 
unterschiedlich definiert werden, wird es 
für Anleger immer schwerer, Anleihen 
anhand ihrer Umweltziele binnenmarktweit 
zu vergleichen. Der Markt für ökologisch 
nachhaltige Anleihen ist naturgemäß ein 
internationaler Markt, auf dem 
Marktteilnehmer über Grenzen hinweg 
Anleihen handeln und für die externe 
Bewertung Dienstleistungen von 
Drittanbietern nutzen. Indem die Union 
tätig wird, könnte die Gefahr einer 
Fragmentierung des Binnenmarkts für 
ökologisch nachhaltige Anleihen und 
anleihebezogene externe 
Bewertungsdienstleistungen gemindert und 
die Anwendung der Verordnung (EU) 
2020/852 des Europäischen Parlaments 
und des Rates34 auf dem Markt für 
derartige Anleihen sichergestellt werden.

(6) Da es keine harmonisierten 
Vorschriften dafür gibt, wie externe 
Bewerter bei der Bewertung ökologisch 
nachhaltiger Anleihen zu verfahren haben, 
und ökologisch nachhaltige Tätigkeiten 
unterschiedlich definiert werden, wird es 
für Anleger immer schwerer, Anleihen 
anhand ihrer Umweltziele und 
Umweltauswirkungen binnenmarktweit zu 
vergleichen. Der Markt für ökologisch 
nachhaltige Anleihen ist naturgemäß ein 
internationaler Markt, auf dem 
Marktteilnehmer über Grenzen hinweg 
Anleihen handeln und für die externe 
Bewertung Dienstleistungen von 
Drittanbietern nutzen, auch aus 
Drittländern. Indem die Union tätig wird, 
könnte die Gefahr einer Fragmentierung 
des Binnenmarkts und der globalen 
Märkte für ökologisch nachhaltige 
Anleihen und anleihebezogene externe 
Bewertungsdienstleistungen gemindert und 
die Anwendung der Verordnung (EU) 
2020/852 des Europäischen Parlaments 
und des Rates34 auf dem Markt für 
derartige Anleihen sichergestellt werden.

__________________ __________________
34 Verordnung (EU) 2020/852 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung 
eines Rahmens zur Erleichterung 
nachhaltiger Investitionen und zur 
Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088 
(ABl. L 198 vom 22.6.2020, S. 13).

34 Verordnung (EU) 2020/852 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung 
eines Rahmens zur Erleichterung 
nachhaltiger Investitionen und zur 
Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088 
(ABl. L 198 vom 22.6.2020, S. 13).

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Für Anleihen von Finanz- oder 
Nichtfinanzunternehmen oder öffentlichen 
Emittenten, die freiwillig die Bezeichnung 
„europäische grüne Anleihe“ oder 
„EuGB“ für diese Anleihen verwenden 
wollen, sollten daher spezifische 
einheitliche Anforderungen festgelegt 
werden. Indem die Qualitätsanforderungen 
für europäische grüne Anleihen in Form 
einer Verordnung festgelegt und so die bei 
Umsetzung einer Richtlinie möglichen 
Unterschiede zwischen den nationalen 
Anforderungen vermieden werden, sollten 
einheitliche Bedingungen für die Emission 
solcher Anleihen und die unmittelbare 
Geltung dieser Bedingungen für die 
Emittenten dieser Anleihen sichergestellt 
werden. Emittenten, die freiwillig die 
Bezeichnung „europäische grüne 
Anleihe“ oder „EuGB“ verwenden, sollten 
unionsweit dieselben Vorschriften 
befolgen, damit der Markt effizienter wird, 
indem Diskrepanzen verringert und damit 
für die Anleger auch die Kosten für die 
Bewertung solcher Anleihen gesenkt 
werden.

(7) Für Anleihen von Finanz- oder 
Nichtfinanzunternehmen oder öffentlichen 
Emittenten, die als ökologisch nachhaltig 
vermarktet werden, darunter solcher, die 
als „zertifizierte Grüner-Deal-Anleihen“ 
vermarktet werden, sollten daher 
harmonisierte Anforderungen festgelegt 
werden. Indem die Qualitätsanforderungen 
für solche Anleihen in Form einer 
Verordnung festgelegt und so die bei 
Umsetzung einer Richtlinie möglichen 
Unterschiede zwischen den nationalen 
Anforderungen vermieden werden, sollten 
einheitliche Bedingungen für die Emission 
solcher Anleihen und die unmittelbare 
Geltung dieser Bedingungen für die 
Emittenten dieser Anleihen sichergestellt 
werden. Emittenten, die die Bezeichnung 
„zertifizierte Grüner-Deal-Anleihe“ 
verwenden, sollten unionsweit dieselben 
Vorschriften befolgen, damit der Markt 
effizienter wird, indem Diskrepanzen 
verringert und damit für die Anleger auch 
die Kosten für die Bewertung solcher 
Anleihen gesenkt werden. Um einen 
Markt für grüne Anleihen in der Union 
zu schaffen, der mit den Anforderungen 
an ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeiten gemäß Artikel 3 der 
Verordnung (EU) 2020/852 
(„Taxonomieanforderungen“) in 
Einklang steht, und um den Standard für 
zertifizierte Grüner-Deal-Anleihen zum 
internationalen „Goldstandard“ für grüne 
Anleihen zu machen, sollte der 
europäische Standard für zertifizierte 
Grüner-Deal-Anleihen schrittweise zum 
wichtigsten Standard für grüne Anleihen 
in der Union werden. Die Anwendung des 
Standards für zertifizierte Grüner-Deal-
Anleihen sollte daher vorbehaltlich einer 
Folgenabschätzung durch die 
Kommission im Laufe der Zeit für alle 
Emittenten, die Anleihen als ökologisch 
nachhaltig auf dem Unionsmarkt 
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anbieten, verbindlich werden.
(Die Bezeichnung „zertifizierte Grüner-
Deal-Anleihe“ gilt im gesamten Text. Seine 
Annahme würde entsprechende 
Änderungen im gesamten Text erforderlich 
machen.)

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Gemäß Artikel 4 der Verordnung 
(EU) 2020/852 und um den Anlegern 
eindeutige, quantitative, detaillierte und 
einheitliche Definitionen an die Hand zu 
geben, sollten bei der Einstufung einer 
Wirtschaftstätigkeit als ökologisch 
nachhaltig die Anforderungen des 
Artikels 3 der genannten Verordnung 
zugrunde gelegt werden. Bei Anleihen, die 
die Bezeichnung „europäische grüne 
Anleihe“ oder „EuGB“ führen, sollte der 
Anleiheerlös ausschließlich zur 
Finanzierung von Wirtschaftstätigkeiten 
verwendet werden, die entweder 
ökologisch nachhaltig sind und somit den 
in Artikel 9 der Verordnung (EU) 
2020/852 festgelegten Umweltzielen 
entsprechen oder die zur Transformation 
von Tätigkeiten in ökologisch nachhaltige 
Tätigkeiten beitragen. Solche ökologisch 
nachhaltigen Tätigkeiten können mit 
diesen Anleihen sowohl direkt finanziert 
werden, indem Vermögenswerte und 
Ausgaben im Zusammenhang mit 
Wirtschaftstätigkeiten finanziert werden, 
die die Anforderungen des Artikels 3 der 
Verordnung (EU) 2020/852 erfüllen, als 
auch indirekt über finanzielle 
Vermögenswerte, mit denen die diesen 
Anforderungen entsprechende 
Wirtschaftstätigkeiten finanziert werden. 
Daher sollte festgelegt werden, welche 
Ausgaben- und Vermögenswertkategorien 

(8) Gemäß Artikel 4 der Verordnung 
(EU) 2020/852 und um den Anlegern 
eindeutige, quantitative, detaillierte und 
einheitliche Definitionen an die Hand zu 
geben, sollten bei der Einstufung einer 
Wirtschaftstätigkeit als ökologisch 
nachhaltig die Anforderungen des 
Artikels 3 der genannten Verordnung 
zugrunde gelegt werden. Bei Anleihen, die 
die Bezeichnung „zertifizierte Grüner-
Deal-Anleihe“ führen, sollte der 
Anleiheerlös zur Finanzierung von neuen 
Wirtschaftstätigkeiten verwendet werden, 
die den in Artikel 3 der Verordnung (EU) 
2020/852 festgelegten Anforderungen 
entsprechen und folglich ökologisch 
nachhaltig sind oder die zur 
Transformation von Tätigkeiten beitragen, 
sodass sie diesen Anforderungen 
entsprechen und somit ökologisch 
nachhaltig werden. Solche ökologisch 
nachhaltigen Tätigkeiten können mit 
diesen Anleihen sowohl direkt finanziert 
werden, indem Vermögenswerte und 
Ausgaben im Zusammenhang mit 
Wirtschaftstätigkeiten finanziert werden, 
die die Anforderungen des Artikels 3 der 
Verordnung (EU) 2020/852 erfüllen, als 
auch indirekt über finanzielle 
Vermögenswerte, mit denen die diesen 
Anforderungen entsprechende 
Wirtschaftstätigkeiten finanziert werden. 
Daher sollte festgelegt werden, welche 



PE700.638v02-00 132/161 RR\1256525DE.docx

DE

mit dem Erlös aus Anleihen, die die 
Bezeichnung „europäische grüne 
Anleihe“ oder „EuGB“ führen, finanziert 
werden dürfen.

Ausgaben- und Vermögenswertkategorien 
mit dem Erlös aus Anleihen, die die 
Bezeichnung „zertifizierte Grüner-Deal-
Anleihe“ führen, finanziert werden dürfen. 

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Der Erlös aus europäischen 
grünen Anleihen sollte zur Finanzierung 
von Wirtschaftstätigkeiten verwendet 
werden, die dauerhafte positive 
Umweltauswirkungen haben. Eine solche 
dauerhafte positive Wirkung kann auf 
verschiedene Weise erzielt werden. Da es 
sich bei Anlagegütern um langfristige 
Vermögenswerte handelt, besteht eine erste 
Möglichkeit darin, den Erlös aus solchen 
europäischen grünen Anleihen zur 
Finanzierung von materiellen oder 
immateriellen Anlagegütern zu verwenden, 
die keine finanziellen Vermögenswerte 
sind, sofern diese Anlagegüter mit 
Wirtschaftstätigkeiten zusammenhängen, 
die die in Artikel 3 der Verordnung (EU) 
2020/852 festgelegten Anforderungen für 
ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeiten 
(„Taxonomieanforderungen“) erfüllen. Da 
zur Finanzierung von 
Wirtschaftstätigkeiten mit dauerhaften 
positiven Umweltauswirkungen finanzielle 
Vermögenswerte verwendet werden 
können, besteht eine zweite Möglichkeit 
darin, die betreffenden Erlöse für die 
Finanzierung von finanziellen 
Vermögenswerten zu verwenden, sofern 
die Erlöse aus diesen finanziellen 
Vermögenswerten für wirtschaftliche 
Tätigkeiten verwendet werden, die die 
Taxonomieanforderungen erfüllen. Da 
auch das Vermögen privater Haushalte 
langfristige positive Umweltauswirken 
haben kann, sollte zu diesen finanziellen 

(9) Ungeachtet der Märkte für grüne 
Anleihen, die bereits vor Inkrafttreten 
dieser Verordnung funktionierten und für 
die bewährte Verfahren beibehalten, 
gefördert und schließlich im Rahmen des 
in dieser Verordnung vorgesehenen 
Standards für zertifizierte Grüner-Deal-
Anleihen standardisiert werden sollten, 
sollte der Erlös aus zertifizierten Grüner-
Deal-Anleihen zur Finanzierung von 
Wirtschaftstätigkeiten verwendet werden, 
die dauerhafte positive 
Umweltauswirkungen haben. Eine solche 
dauerhafte positive Wirkung kann auf 
verschiedene Weise erzielt werden. Da es 
sich bei Anlagegütern um langfristige 
Vermögenswerte handelt, besteht eine erste 
Möglichkeit darin, den Erlös aus solchen 
zertifizierten Grüner-Deal-Anleihen zur 
Finanzierung von materiellen oder 
immateriellen Anlagegütern zu verwenden, 
die keine finanziellen Vermögenswerte 
sind, sofern diese Anlagegüter mit 
Wirtschaftstätigkeiten zusammenhängen, 
die die in Artikel 3 der Verordnung (EU) 
2020/852 festgelegten Anforderungen für 
ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeiten 
(„Taxonomieanforderungen“) erfüllen. Da 
zur Finanzierung von 
Wirtschaftstätigkeiten mit dauerhaften 
positiven Umweltauswirkungen finanzielle 
Vermögenswerte verwendet werden 
können, besteht eine zweite Möglichkeit 
darin, die betreffenden Erlöse für die 
Finanzierung von finanziellen 
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Vermögenswerten auch das Vermögen 
privater Haushalte zählen. Da 
Investitionsausgaben und ausgewählte 
Betriebsausgaben dem Erwerb, der 
Modernisierung oder der Instandhaltung 
von Anlagegütern dienen können, besteht 
eine dritte Möglichkeit der 
Erlösverwendung bei solchen Anleihen 
darin, Investitions- und Betriebsausgaben 
zu finanzieren, die mit 
Wirtschaftstätigkeiten zusammenhängen, 
welche die Anforderungen der Taxonomie 
entweder erfüllen oder innerhalb eines 
vertretbar kurzen Zeitraums ab der 
betreffenden Anleiheemission erfüllen 
werden, wobei dieser Zeitraum jedoch 
verlängert werden kann, wenn dies durch 
die Besonderheiten der betreffenden 
Wirtschaftstätigkeiten und Investitionen 
gebührend gerechtfertigt ist. Aus den 
vorgenannten Gründen sollten zu diesen 
Investitions- und Betriebsausgaben auch 
die Ausgaben privater Haushalte zählen.

Vermögenswerten zu verwenden, sofern 
die Erlöse aus diesen finanziellen 
Vermögenswerten für wirtschaftliche 
Tätigkeiten verwendet werden, die die 
Taxonomieanforderungen erfüllen. Da 
auch das Vermögen privater Haushalte 
langfristige positive Umweltauswirken 
haben kann, sollte zu diesen finanziellen 
Vermögenswerten auch das Vermögen 
privater Haushalte zählen. Da 
Investitionsausgaben und ausgewählte 
Betriebsausgaben dem Erwerb, der 
Modernisierung oder der Instandhaltung 
von Anlagegütern dienen können, besteht 
eine dritte Möglichkeit der 
Erlösverwendung bei solchen Anleihen 
darin, Investitions- und Betriebsausgaben 
zu finanzieren, die mit 
Wirtschaftstätigkeiten zusammenhängen, 
welche die Anforderungen der Taxonomie 
entweder erfüllen oder innerhalb eines 
vertretbar kurzen Zeitraums ab der 
betreffenden Anleiheemission erfüllen 
werden, wobei dieser Zeitraum jedoch um 
höchstens zehn Jahre verlängert werden 
kann, wenn dies durch die Besonderheiten 
der betreffenden Wirtschaftstätigkeiten und 
Investitionen gebührend gerechtfertigt ist. 
Aus den vorgenannten Gründen sollten zu 
diesen Investitions- und Betriebsausgaben 
auch die Ausgaben privater Haushalte 
zählen. 

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Da ökologisch nachhaltige 
Anleihen häufig von öffentlichen 
Emittenten begeben werden, sollte auch 
diesen Emittenten die Ausgabe 
„europäischer grüner Anleihen“ gestattet 
sein, sofern mit dem Erlös aus solchen 
Anleihen Vermögenswerte oder Ausgaben 
finanziert werden, die die Taxonomie-

(10) Da als ökologisch nachhaltig 
vermarktete Anleihen häufig von 
öffentlichen Emittenten begeben werden, 
sollte auch diesen Emittenten die Ausgabe 
„zertifizierter Grüner-Deal-Anleihen“ 
gestattet sein, sofern mit dem Erlös aus 
solchen Anleihen Vermögenswerte oder 
Ausgaben finanziert werden, die die 
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Anforderungen entweder erfüllen oder 
innerhalb eines vertretbar kurzen 
Zeitraums ab der betreffenden 
Anleiheemission erfüllen werden, wobei 
dieser Zeitraum jedoch verlängert werden 
kann, wenn dies durch die Besonderheiten 
der betreffenden Wirtschaftstätigkeiten und 
Investitionen gebührend gerechtfertigt ist.

Taxonomie-Anforderungen entweder 
erfüllen oder innerhalb eines vertretbar 
kurzen Zeitraums ab der betreffenden 
Anleiheemission erfüllen werden, wobei 
dieser Zeitraum jedoch verlängert werden 
kann, wenn dies durch die Besonderheiten 
der betreffenden Wirtschaftstätigkeiten und 
Investitionen gebührend gerechtfertigt ist, 
wie dies von der Kommission festgelegt 
wurde. 

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10a) Die Organe und Einrichtungen 
der Union sollten bei der Finanzierung 
von Nachhaltigkeitszielen die Standards 
der Union einhalten, einschließlich 
derjenigen, die in der Verordnung (EU) 
2020/852 festgelegt sind. 
Dementsprechend sollten sie den 
Standard für zertifizierte Grüner-Deal-
Anleihen bei jeder Emission einer Anleihe 
mit Erlösverwendung anwenden, deren 
Ziel die ökologische Nachhaltigkeit ist. 
Als weltweit führende Emittentin grüner 
Anleihen hat sich die Europäische 
Investitionsbank bereits verpflichtet, ihr 
Programm für grüne Anleihen an dem 
Standard für zertifizierte Grüner-Deal-
Anleihen auszurichten. Dieser Standard 
sollte nicht für grüne Anleihen gelten, die 
von Organen und Einrichtungen der 
Union vor Inkrafttreten dieser 
Verordnung ausgegeben wurden. 

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12a) Grüne Anleihen zielen darauf ab, 
Unternehmen beim Übergang zur 
Nachhaltigkeit zu unterstützen. Daher 
sollten zertifizierte Grüner-Deal-Anleihen 
nur von Emittenten genutzt werden, die 
sich glaubwürdig um die Verringerung 
ihres ökologischen Fußabdrucks und um 
Nachhaltigkeit bemühen, insbesondere 
indem sie ihr Geschäftsmodell an ein 
Szenario anpassen, bei dem die 
Erderwärmung unter 1,5 °C über dem 
vorindustriellen Niveau gehalten wird. 
Die Emittenten sollten auch andere 
Aspekte der Nachhaltigkeit 
berücksichtigen, wie z. B. die wichtigsten 
internationalen Übereinkommen und 
Rahmenvereinbarungen zu den 
Arbeitnehmer- und Menschenrechten 
gemäß Artikel 18 der Verordnung (EU) 
2020/852. 

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Die Anleger sollten alle 
erforderlichen Informationen erhalten, um 
die Umweltauswirkungen europäischer 
grüner Anleihen bewerten und solche 
Anleihen miteinander vergleichen zu 
können. Zu diesem Zweck sollten 
spezifische und standardisierte 
Offenlegungspflichten festgelegt werden, 
die transparent machen, wie der Emittent 
den Anleiheerlös für zulässige 
Anlagegüter, Ausgaben und finanzielle 
Vermögenswerte zu verwenden gedenkt 
und wie der Erlös tatsächlich verwendet 
wurde. Diese Transparenz lässt sich am 
besten durch Factsheets zu europäischen 
grünen Anleihen und durch jährliche 
Erlösverwendungsberichte erreichen. Um 

(13) Die Anleger sollten alle 
erforderlichen Informationen erhalten, um 
die Umweltauswirkungen von als 
ökologisch nachhaltig vermarkteten 
Anleihen, einschließlich zertifizierter 
Grüner-Deal-Anleihen, und die 
Auswirkungen dieser Anleihen auf die 
allgemeine Umweltstrategie der 
Emittenten bewerten und die 
Nachhaltigkeit solcher Anleihen 
miteinander vergleichen zu können. Zu 
diesem Zweck sollten spezifische und 
standardisierte Offenlegungspflichten 
festgelegt werden, die transparent machen, 
wie der Emittent den Anleiheerlös für 
zulässige Anlagegüter, Ausgaben und 
finanzielle Vermögenswerte zu verwenden 
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die Vergleichbarkeit europäischer grüner 
Anleihen zu erhöhen und das Auffinden 
der einschlägigen Informationen zu 
erleichtern, sollten Muster für die 
Offenlegung solcher Informationen 
festgelegt werden.

gedenkt und wie der Erlös tatsächlich 
verwendet wurde. Diese Transparenz lässt 
sich am besten durch Factsheets zu 
zertifizierten Grüner-Deal-Anleihen und 
durch jährliche Erlösverwendungsberichte 
erreichen. Um die Vergleichbarkeit 
zertifizierter Grüner-Deal-Anleihen zu 
erhöhen und das Auffinden der 
einschlägigen Informationen zu erleichtern, 
sollten Muster für die Offenlegung solcher 
Informationen festgelegt werden.

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13a) Die Anleger sollten auch sämtliche 
notwendigen Informationen erhalten, um 
die Umweltauswirkungen von anderen 
grünen Anleihen zu bewerten, die als 
ökologisch nachhaltig vermarktet werden, 
aber nicht die Bezeichnung „zertifizierte 
Grüner-Deal-Anleihen“ tragen. Um die 
Vergleichbarkeit solcher Anleihen auf 
dem Markt auf der Grundlage ihrer 
Umweltvorteile zu fördern, sollte für die 
auf dem Binnenmarkt begebenen 
Anleihen offengelegt werden, inwieweit 
sie zu Wirtschaftstätigkeiten beitragen, die 
gemäß Artikel 3 der Verordnung (EU) 
2020/852 als ökologisch nachhaltig 
eingestuft werden. Um ein Greenwashing 
zu vermeiden, sollten die Emittenten 
solcher Anleihen die Erlöse aus diesen 
Anleihen nur für Wirtschaftstätigkeiten 
verwenden, die dem Grundsatz 
„Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen“ gemäß Artikel 17 
der Verordnung (EU) 2020/852 
entsprechen, und die vor der Emission 
erstellten Factsheets, Berichte über die 
Verwendung der Erlöse und 
Wirkungsberichte dieser Emittenten 
sollten einer Überprüfung durch externe 
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Bewerter unterzogen werden.

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Die Anleger sollten kosteneffizient 
auf verlässliche Informationen über 
europäische grüne Anleihen zugreifen 
können. Die Emittenten europäischer 
grüner Anleihen sollten daher externe 
Bewerter damit beauftragen, vor der 
Emission eine Bewertung des Factsheets zu 
europäischen grünen Anleihen und nach 
der Emission eine Bewertung der 
jährlichen Erlösverwendungsberichte zu 
europäischen grünen Anleihen zu 
erstellen.

(14) Die Anleger sollten kosteneffizient 
auf verlässliche Informationen über 
zertifizierte Grüner-Deal-Anleihen 
zugreifen können. Die Emittenten 
zertifizierter Grüner-Deal-Anleihen 
sollten daher unabhängige externe 
Bewerter damit beauftragen, vor der 
Emission eine Bewertung des Factsheets zu 
zertifizierten Grüner-Deal-Anleihen und 
nach der Emission eine Bewertung der 
jährlichen Erlösverwendungsberichte zu 
zertifizierten Grüner-Deal-Anleihen zu 
erstellen.

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Zur Erhöhung der Transparenz 
sollten die Emittenten durch die 
Veröffentlichung von Wirkungsberichten 
auch über die Umweltauswirkungen ihrer 
Anleihen Auskunft geben; ein solcher 
Bericht sollte mindestens einmal während 
der Laufzeit einer Anleihe veröffentlicht 
werden. Um den Anlegern sämtliche zur 
Beurteilung der Umweltauswirkungen 
europäischer grüner Anleihen relevanten 
Informationen zur Verfügung zu stellen, 
sollte aus den Wirkungsberichten klar 
hervorgehen, anhand welcher Parameter, 
Methoden und Annahmen die 
Umweltauswirkungen beurteilt wurden. 
Um die Vergleichbarkeit europäischer 

(18) Zur Erhöhung der Transparenz 
sollten die Emittenten durch die 
Veröffentlichung von Wirkungsberichten 
auch über die Umweltauswirkungen ihrer 
Anleihen Auskunft geben; ein solcher 
Bericht sollte mindestens zweimal während 
der Laufzeit einer Anleihe und nochmals 
bei Erreichen ihrer Fälligkeit 
veröffentlicht werden. Um den Anlegern 
sämtliche zur Beurteilung der 
Umweltauswirkungen zertifizierter 
Grüner-Deal-Anleihen relevanten 
Informationen zur Verfügung zu stellen, 
sollte aus den Wirkungsberichten klar 
hervorgehen, anhand welcher Parameter, 
Methoden und Annahmen die 
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grüner Anleihen zu erhöhen und das 
Auffinden der einschlägigen Informationen 
zu erleichtern, sollten Muster für die 
Offenlegung solcher Informationen 
festgelegt werden.

Umweltauswirkungen beurteilt wurden. 
Um die Vergleichbarkeit zertifizierter 
Grüner-Deal-Anleihen zu erhöhen und das 
Auffinden der einschlägigen Informationen 
zu erleichtern, sollten Muster für die 
Offenlegung solcher Informationen 
festgelegt werden. Die in den 
Wirkungsberichten enthaltenen 
Informationen sollten von externen 
Bewertern geprüft werden. 

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Um die Bewertung, ob die 
Anleiheerlöse taxonomiekonform 
verwendet werden, für die Anleger 
transparenter zu machen, sollten die 
externen Bewerter gegenüber den Nutzern 
der vor und nach der Emission 
vorgenommenen Bewertungen hinreichend 
detailliert offenlegen, welche Methoden 
und zentralen Annahmen sie bei ihren 
externen Bewertungen verwenden und wie 
sie dem Schutz von geschützten Daten und 
geistigem Eigentum gebührend Rechnung 
tragen.

(22) Um die Bewertung, ob die 
Anleiheerlöse taxonomiekonform 
verwendet werden, für die Anleger 
transparenter zu machen, sollten die 
externen Bewerter gegenüber den Nutzern 
der vor und nach der Emission 
vorgenommenen Bewertungen und der 
Wirkungsberichte hinreichend detailliert 
offenlegen, welche Methoden und 
zentralen Annahmen sie bei ihren externen 
Bewertungen verwenden und wie sie dem 
Schutz von geschützten Daten und 
geistigem Eigentum gebührend Rechnung 
tragen.

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 25

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25) Es sollte vermieden werden, dass 
die zuständigen nationalen Behörden diese 
Verordnung nicht einheitlich anwenden. 
Gleichzeitig sollten die Transaktions- und 
Betriebskosten externer Bewerter gesenkt 
werden, um das Anlegervertrauen zu 
stärken und die Rechtssicherheit zu 

(25) Es sollte vermieden werden, dass 
die zuständigen nationalen Behörden diese 
Verordnung nicht einheitlich anwenden. 
Gleichzeitig sollten die Transaktions- und 
Betriebskosten externer Bewerter gesenkt 
werden, um das Anlegervertrauen zu 
stärken und die Rechtssicherheit zu 
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erhöhen. Aus diesem Grund sollte der 
ESMA die EU-weite allgemeine 
Zuständigkeit für die Registrierung 
externer Bewerter und deren laufende 
Beaufsichtigung übertragen werden. Die 
Übertragung der alleinigen Zuständigkeit 
für diese Fragen auf die ESMA dürfte bei 
den Registrierungsanforderungen und der 
laufenden Beaufsichtigung für gleiche 
Wettbewerbsbedingungen sorgen und das 
Risiko von Regulierungsarbitrage zwischen 
Mitgliedstaaten ausräumen. Gleichzeitig 
dürfte die alleinige Zuständigkeit die 
Allokation von Aufsichtsressourcen auf 
Unionsebene optimieren, die Expertise 
somit bei der ESMA bündeln und die 
Aufsicht effizienter machen.

erhöhen und um die Schaffung 
monopolistischer Marktstrukturen zu 
vermeiden, da hohe Emissionskosten die 
Emission grüner Anleihen behindern 
könnten. Aus diesem Grund sollte der 
ESMA die EU-weite allgemeine 
Zuständigkeit für die Registrierung 
externer Bewerter und deren laufende 
Beaufsichtigung übertragen werden. Die 
Übertragung der alleinigen Zuständigkeit 
für diese Fragen auf die ESMA dürfte bei 
den Registrierungsanforderungen und der 
laufenden Beaufsichtigung für gleiche 
Wettbewerbsbedingungen sorgen und das 
Risiko von Regulierungsarbitrage zwischen 
Mitgliedstaaten ausräumen. Gleichzeitig 
dürfte die alleinige Zuständigkeit die 
Allokation von Aufsichtsressourcen auf 
Unionsebene optimieren, die Expertise 
somit bei der ESMA bündeln und die 
Aufsicht effizienter machen.

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 36

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(36) Um externen Bewertern einen 
Anreiz zu geben, vom Geltungsbeginn 
dieser Verordnung an Dienste für die 
Emittenten europäischer grüner Anleihen 
zu erbringen, wird in dieser Verordnung 
für die ersten 30 Monate nach ihrem 
Inkrafttreten eine Übergangsregelung 
festgelegt.

(36) Um externen Bewertern einen 
Anreiz zu geben, vom Geltungsbeginn 
dieser Verordnung an Dienste für die 
Emittenten zertifizierter Grüner-Deal-
Anleihen zu erbringen, wird in dieser 
Verordnung für die ersten 30 Monate nach 
ihrem Inkrafttreten eine 
Übergangsregelung festgelegt. 
Nachhaltige Anleihen, die am … [Datum 
des [Inkrafttretens][Geltungsbeginns] 
dieser Verordnung] bereits ausgegeben 
waren, müssen dieser Verordnung in 
Bezug auf die Offenlegungspflichten und 
den Einsatz externer Bewerter nicht 
entsprechen.

Änderungsantrag 21
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37) Mit dieser Verordnung werden 
zweierlei Ziele verfolgt: Zum einen soll 
gewährleistet werden, dass für die 
Verwendung der Bezeichnung 
„europäische grüne Anleihe“ oder 
„EuGB“ einheitliche Anforderungen 
gelten. Zum anderen soll ein einfaches 
Registrierungssystem und ein einfacher 
Aufsichtsrahmen für externe Bewerter 
geschaffen und zu diesem Zweck 
Registrierung und Beaufsichtigung 
externer Bewerter in der Union in die Hand 
einer einzigen Aufsichtsbehörde gelegt 
werden. Beide Zielsetzungen sollten die 
Aufnahme von Kapital für Projekte mit 
ökologisch nachhaltigen Zielsetzungen 
erleichtern. Da diese Ziele von den 
Mitgliedstaaten nicht ausreichend 
verwirklicht werden können, sondern auf 
Unionsebene besser zu verwirklichen sind, 
kann die Union im Einklang mit dem in 
Artikel 5 des Vertrags über die 
Europäische Union niedergelegten 
Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Dem in 
demselben Artikel genannten Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit entsprechend geht 
diese Verordnung nicht über das für die 
Verwirklichung dieser Ziele erforderliche 
Maß hinaus –

(37) Mit dieser Verordnung werden drei 
Ziele verfolgt: Erstens soll sichergestellt 
werden, dass für die Verwendung der 
Bezeichnung „zertifizierte Grüner-Deal-
Anleihe“ einheitliche regulatorische 
Anforderungen gelten. Zweitens enthält sie 
Transparenzvorschriften, aufgrund derer 
Anleger besser in der Lage sein sollen, 
andere grüne Anleihen zu vergleichen, 
unter anderem durch einen Vergleich der 
Übereinstimmung der Erlöse solcher 
Anleihen mit den Anforderungen an 
technische Bewertungskriterien gemäß 
Artikel 19 der Verordnung (EU) 
2020/852, und mit denen sichergestellt 
werden soll, dass mit als grün oder 
ökologisch nachhaltig vermarkteten 
Anleihen ungeachtet der Bezeichnung 
dieser Anleihen keine 
Wirtschaftstätigkeiten finanziert werden 
können, die zu erheblichen 
Beeinträchtigungen für die Umwelt 
führen. Drittens soll ein einfaches 
Registrierungssystem und ein einfacher 
Aufsichtsrahmen für externe Bewerter 
geschaffen und zu diesem Zweck 
Registrierung und Beaufsichtigung 
externer Bewerter in der Union in die Hand 
einer einzigen Aufsichtsbehörde gelegt 
werden. Diese Zielsetzungen sollten die 
Aufnahme von Kapital für Projekte mit 
ökologisch nachhaltigen Zielsetzungen 
erleichtern, die Integrität der von den 
Emittenten zertifizierter Grüner-Deal-
Anleihen gemachten Umweltaussagen 
sicherstellen und die Transparenz der 
Umweltleistung anderer als ökologisch 
nachhaltig vermarkteter Anleihen 
verbessern. Da diese Ziele von den 
Mitgliedstaaten nicht ausreichend 
verwirklicht werden können, sondern auf 
Unionsebene besser zu verwirklichen sind, 
kann die Union im Einklang mit dem in 
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Artikel 5 des Vertrags über die 
Europäische Union niedergelegten 
Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Dem in 
demselben Artikel genannten Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit entsprechend geht 
diese Verordnung nicht über das für die 
Verwirklichung dieser Ziele erforderliche 
Maß hinaus – 

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

In dieser Verordnung werden für 
Anleiheemittenten, die unter der 
Bezeichnung „Europäische grüne 
Anleihe“ oder „EuGB“ ökologisch 
nachhaltige Anleihen an Anleger in der 
Union vermarkten wollen, einheitliche 
Anforderungen festgelegt und ein 
Registrierungssystem sowie ein 
Aufsichtsrahmen für die externen Bewerter 
solcher europäischer grüner Anleihen 
geschaffen.

In dieser Verordnung werden für 
Anleiheemittenten, die unter der 
Bezeichnung „zertifizierte Grüner-Deal-
Anleihe“ ökologisch nachhaltige Anleihen 
an Anleger in der Union vermarkten 
wollen, einheitliche regulatorische 
Anforderungen festgelegt, ein 
Registrierungssystem sowie ein 
Aufsichtsrahmen für die externen Bewerter 
solcher zertifizierter Grüner-Deal-
Anleihen geschaffen und 
Transparenzvorschriften für die 
Emittenten anderer grüner Anleihen 
festgelegt, die für ihre Anleihen nicht die 
Bezeichnung „zertifizierte Grüner-Deal-
Anleihen“ verwenden.

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 3 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Euratom, die Union sowie jede 
ihrer Agenturen;

a) die Union sowie jede ihrer 
Agenturen;

Änderungsantrag 24
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) „andere grüne Anleihe“ eine 
Anleihe, deren Emittent den Anlegern 
zusagt, dass die Erlöse aus dieser Anleihe 
für Wirtschaftstätigkeiten verwendet 
werden, die zu einem Umweltziel im Sinne 
von Artikel 2 Nummer 17 der Verordnung 
(EU) 2019/2088 beitragen, aber 
entscheidet, für die Anleihe nicht die 
Bezeichnung „zertifizierte Grüner-Deal-
Anleihe“ zu verwenden. 

Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Verordnung
Titel II – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Bedingungen für die Verwendung der 
Bezeichnung „Europäische grüne 
Anleihe“ oder „EuGB“

Bedingungen für die Verwendung der 
Bezeichnung „zertifizierte Grüner-Deal-
Anleihe“ und für die Verwendung 
anderer grüner Anleihen

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Bezeichnung Bezeichnung als „zertifizierte Grüner-
Deal-Anleihe“

Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 1 – Unterabsatz 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die in Artikel 4 genannten 
Verwendungswecke der Erlöse beziehen 
sich auf Wirtschaftstätigkeiten, die den 
Taxonomieanforderungen entsprechen oder 
diesen innerhalb eines in einem 
Taxonomiekonformitätsplan festgelegten 
Zeitraums entsprechen werden.

Die in Artikel 4 genannten 
Verwendungswecke der Erlöse beziehen 
sich auf neue Wirtschaftstätigkeiten, die 
den Taxonomieanforderungen entsprechen, 
oder auf die Umwandelung bestehender 
Wirtschaftstätigkeiten, damit diese die 
Taxonomieanforderungen innerhalb eines 
in einem Taxonomiekonformitätsplan 
festgelegten Zeitraums erfüllen. 

Änderungsantrag 28

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

In dem in Unterabsatz 1 genannten 
Taxonomiekonformitätsplan wird 
beschrieben, welche Maßnahmen und 
Ausgaben notwendig sind, damit eine 
Wirtschaftstätigkeit die 
Taxonomieanforderungen innerhalb des 
dort festgelegten Zeitraums erfüllt.

In dem in Unterabsatz 1 genannten 
Taxonomiekonformitätsplan wird genau 
beschrieben, welche Maßnahmen und 
Ausgaben für die Umwandelung einer 
Wirtschaftstätigkeit notwendig sind, damit 
diese die Taxonomieanforderungen 
innerhalb des dort festgelegten Zeitraums 
erfüllt. 

Änderungsantrag 29

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 1 – Unterabsatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission erlässt gemäß Artikel 60 
delegierte Rechtsakte zur Ergänzung 
dieser Verordnung, in denen sie die 
Wirtschaftstätigkeiten und die für die 
Anwendung des verlängerten Zeitraums 
von zehn Jahren zu erfüllenden Kriterien 
angibt sowie den Inhalt des 
Taxonomiekonformitätsplans vorschreibt. 
Die in diesem Plan verwendeten 
Informationen beruhen auf 
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wissenschaftlichen Erkenntnissen und 
harmonisierten 
Lebenszyklusbewertungen.

Änderungsantrag 30

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Werden die nach Artikel 10 Absatz 3, 
Artikel 11 Absatz 3, Artikel 12 Absatz 2, 
Artikel 13 Absatz 2, Artikel 14 Absatz 2 
oder Artikel 15 Absatz 2 der Verordnung 
(EU) 2020/852 erlassenen Rechtsakte nach 
Emission der Anleihe geändert, so 
verwendet der Emittent die Erlöse der 
Anleihe für die in Unterabsatz 1 genannten 
Zwecke und wendet die geänderten 
delegierten Rechtsakte hierzu innerhalb 
von fünf Jahren nach ihrem 
Geltungsbeginn an.

Werden die nach Artikel 10 Absatz 3, 
Artikel 11 Absatz 3, Artikel 12 Absatz 2, 
Artikel 13 Absatz 2, Artikel 14 Absatz 2 
oder Artikel 15 Absatz 2 der Verordnung 
(EU) 2020/852 erlassenen Rechtsakte nach 
Emission der Anleihe geändert, so 
verwendet der Emittent die Erlöse der 
Anleihe für die in Unterabsatz 1 genannten 
Zwecke und wendet die geänderten 
delegierten Rechtsakte hierzu innerhalb 
von fünf Jahren nach ihrem 
Geltungsbeginn an. Es ist nicht 
erforderlich, verwendete Anleiheerlöse 
infolge einer Änderung der delegierten 
Rechtsakte anders zu verwenden. 

Änderungsantrag 31

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 2 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Werden die nach Artikel 10 Absatz 3, 
Artikel 11 Absatz 3, Artikel 12 Absatz 2, 
Artikel 13 Absatz 2, Artikel 14 Absatz 2 
oder Artikel 15 Absatz 2 der Verordnung 
(EU) 2020/852 erlassenen Rechtsakte nach 
Schaffung der in Unterabsatz 1 genannten 
Schulden geändert, so verwendet der 
Emittent die Erlöse der Anleihe für die in 
Unterabsatz 1 genannten Schulden und 
wendet die geänderten delegierten 
Rechtsakte hierfür innerhalb von fünf 
Jahren nach ihrem Geltungsbeginn an.

Werden die nach Artikel 10 Absatz 3, 
Artikel 11 Absatz 3, Artikel 12 Absatz 2, 
Artikel 13 Absatz 2, Artikel 14 Absatz 2 
oder Artikel 15 Absatz 2 der Verordnung 
(EU) 2020/852 erlassenen Rechtsakte nach 
Schaffung der in Unterabsatz 1 genannten 
Schulden geändert, so verwendet der 
Emittent die Erlöse der Anleihe für die in 
Unterabsatz 1 genannten Schulden und 
wendet die geänderten delegierten 
Rechtsakte hierfür innerhalb von fünf 
Jahren nach ihrem Geltungsbeginn an. Es 
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ist nicht erforderlich, verwendete 
Anleiheerlöse infolge einer Änderung der 
delegierten Rechtsakte anders zu 
verwenden. 

Änderungsantrag 32

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 7a
Transparenzvorschriften und Grundsatz 

der „Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen“ für die Verwendung 

der Erlöse anderer grüner Anleihen
(1) Unbeschadet von Artikel 7c legen 
Emittenten von anderen grünen Anleihen 
in den vor der Emission erstellten 
Factsheets, den Berichten über die 
Verwendung der Erlöse und den 
Wirkungsberichten den Anteil der 
verwendeten Erlöse dieser Anleihen offen, 
bei denen die Verwendung den 
Taxonomieanforderungen entspricht.
(2) Emittenten anderer grüner 
Anleihen dürfen die Erlöse aus diesen 
Anleihen nur für Wirtschaftstätigkeiten 
verwenden, die keines der in Artikel 9 der 
Verordnung (EU) 2020/852 genannten 
Umweltziele im Sinne von Artikel 17 und 
den gemäß Artikel 10 Absatz 3, Artikel 11 
Absatz 3, Artikel 12 Absatz 2, Artikel 13 
Absatz 2, Artikel 14 Absatz 2 oder 
Artikel 15 Absatz 2 der genannten 
Verordnung erlassenen delegierten 
Rechtsakten erheblich beeinträchtigen. 
Den vor der Emission erstellten 
Factsheets und den Berichten über die 
Verwendung der Erlöse für die in 
Unterabsatz 1 genannten Anleihen ist die 
folgende Erklärung beizufügen: „Die 
Verwendung der Erlöse bezieht sich auf 
Wirtschaftstätigkeiten, die keines der in 
Artikel 9 der Verordnung (EU) 2020/852 
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genannten Umweltziele im Sinne von 
Artikel 17 der genannten Verordnung 
erheblich beeinträchtigen.“.
(3) Andere grüne Anleihen 
unterliegen einer Überprüfung der vor 
der Emission erstellten Factsheets, der 
Berichte über die Verwendung der Erlöse 
und der Wirkungsberichte durch externe 
Bewerter, die die Anforderungen von 
Titel III erfüllen. 

Änderungsantrag 33

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 7b
Anforderungen auf Unternehmensebene 
für Emittenten zertifizierter Grüner-Deal-

Anleihen
(1) Emittenten zertifizierter Grüner-
Deal-Anleihen beschließen auf 
Unternehmensebene eine allgemeine 
Umweltstrategie, die mindestens 
Fünfjahresziele zur Verringerung der 
Umweltauswirkungen des Emittenten 
umfasst, damit sein Geschäftsmodell mit 
den in Artikel 9 der Verordnung (EU) 
2020/852 genannten Umweltzielen 
übereinstimmt.
Insbesondere erfüllt die Strategie 
folgende Anforderungen:
a) In der Strategie sind 
Fünfjahresziele zur Verringerung der 
Treibhausgasemissionen des Emittenten 
in den Bereichen 1, 2 und 3 vorgesehen, 
damit sein Geschäftsmodell mit dem Ziel 
übereinstimmt, die globale Erwärmung 
auf 1,5 °C über dem vorindustriellen 
Niveau zu begrenzen.
b) In der Strategie wird 
ausgeschlossen, dass CO2-
Ausgleichszertifikate verwendet werden, 
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um die Ziele zur Verringerung der 
Treibhausgasemissionen des Emittenten 
zu erreichen.
c) Mit der Strategie wird der 
Grundsatz „Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen“ im Sinne von 
Artikel 17 der Verordnung (EU) 2020/852 
gewahrt.
d) Die Strategie wird durch 
unabhängige wissenschaftliche Bewerter 
überprüft und veröffentlicht.
(2) Die ESMA arbeitet Entwürfe 
technischer Regulierungsstandards aus, 
in denen Mindestanforderungen für die in 
Absatz 1 genannten allgemeinen 
Umweltstrategien festgelegt werden.
Die ESMA legt der Kommission diese 
Entwürfe von Regulierungsstandards bis 
zum … [XX Monate nach dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Verordnung] vor.
Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, diese Verordnung durch 
Annahme der in Unterabsatz 1 genannten 
technischen Regulierungsstandards 
gemäß den Artikeln 10 bis 14 der 
Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu 
ergänzen.
(3) Die Emittenten zertifizierter 
Grüner-Deal-Anleihen weisen nach, dass 
sie Folgendes berücksichtigt haben:
a) die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsentscheidungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren,
b) die Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitsrisiken in den 
Entscheidungsprozess in Bezug auf 
Investitionen, 
c) die wichtigsten internationalen 
Übereinkommen und 
Rahmenvereinbarungen zu den 
Arbeitnehmer- und Menschenrechten 
gemäß Artikel 18 der Verordnung (EU) 
2020/852.
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(4) Die Emittenten anderer grüner 
Anleihen beschließen im Einklang mit 
Absatz 1 auf Unternehmensebene 
allgemeine Umweltstrategien. Die 
Emittenten solcher Anleihen können 
entscheiden, anhand anderer als der von 
der EMAS ausgearbeiteten technischen 
Standards gemäß Absatz 2 Bericht über 
diese Strategie zu erstatten.

Änderungsantrag 34

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 7c
Künftige Verwendung der Bezeichnung 

„zertifizierte Grüner-Bond-Anleihe“
Die Kommission übermittelt dem 
Europäischen Parlament und dem Rat bis 
zum … [drei Jahre nach dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Verordnung] einen 
Bericht, in dem sie bewertet, welche 
Auswirkungen die Verpflichtung hat, dass 
alle Emittenten von Anleihen, die als grün 
oder ökologisch nachhaltig vermarktet 
und Anlegern in der Union angeboten 
werden, innerhalb von drei bis fünf 
Jahren die Bezeichnung „zertifizierte 
Grüner-Deal-Anleihe“ verwenden und die 
Anforderungen gemäß diesem Titel bis zu 
ihrer Fälligkeit erfüllen müssen.
Auf der Grundlage der Bewertung nach 
Absatz 1 legt die Kommission je nach 
Sachlage zusammen mit ihrem Bericht 
einen Legislativvorschlag zur Änderung 
dieser Verordnung vor, mit dem alle 
Emittenten von Anleihen, die als grün 
oder ökologisch nachhaltig vermarktet 
und Anlegern in der Union angeboten 
werden, verpflichtet werden, die 
Bezeichnung „zertifizierte Grüner-Deal-
Anleihe“ zu verwenden und die 
Anforderungen gemäß diesem Titel bis zu 
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ihrer Fälligkeit zu erfüllen. 

Änderungsantrag 35

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 d (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 7d
Anwendung des Standards für zertifizierte 
Grüner-Deal-Anleihen durch die Organe 

und Einrichtungen der Union
Die Organe und Einrichtungen der Union 
wenden den Standard für zertifizierte 
Grüner-Deal-Anleihen und die Kriterien 
der Artikel 4 bis 7a bei jeder Emission 
einer Anleihe an, deren Ziel ökologische 
Nachhaltigkeit ist. 

Änderungsantrag 36

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Emittenten europäischer grüner 
Anleihen erstellen bis zur vollständigen 
Verwendung der Erlöse der betreffenden 
Anleihen alljährlich anhand des Musters in 
Anhang II einen Bericht über die 
Verwendung der Erlöse und weisen darin 
nach, dass die Erlöse aller betreffenden 
europäischen grünen Anleihen seit deren 
Emission und bis zum Ende des Jahres, auf 
das sich der Bericht bezieht, gemäß den 
Artikeln 4 bis 7 verwendet wurden.

(1) Emittenten zertifizierter Grüner-
Deal-Anleihen erstellen bis zur 
vollständigen Verwendung der Erlöse der 
betreffenden Anleihen alljährlich oder, 
falls die zertifizierte Grüner-Deal-Anleihe 
Gegenstand eines 
Taxonomiekonformitätsplan gemäß 
Artikel 6 Absatz 1 ist, bis zu dem 
Zeitpunkt, an dem sich die Verwendung 
der Erlöse gemäß Artikel 4 auf 
Wirtschaftstätigkeiten bezieht, die die 
Taxonomieanforderungen vollständig 
erfüllen, alle sechs Monate anhand des 
Musters in Anhang II einen Bericht über 
die Verwendung der Erlöse und weisen 
darin nach, dass die Erlöse aller 
betreffenden zertifizierten Grüner-Deal-
Anleihen seit deren Emission und bis zum 
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Ende des Jahres, auf das sich der Bericht 
bezieht, gemäß den Artikeln 4 bis 7 
verwendet wurden. 

Änderungsantrag 37

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Emittenten europäischer grüner 
Anleihen lassen ihren Bericht über die 
Verwendung der Erlöse, der erstellt wurde, 
nachdem die Erlöse der europäischen 
grünen Anleihe vollständig gemäß den 
Artikeln 4 bis 7 verwendet wurden, von 
einem externen Bewerter nach der 
Emission überprüfen.

(3) Emittenten zertifizierter Grüner-
Deal-Anleihen lassen ihren Bericht über 
die Verwendung der Erlöse, der erstellt 
wurde, nachdem die Erlöse der 
zertifizierten Grüner-Deal-Anleihe 
vollständig gemäß den Artikeln 4 bis 7 
verwendet wurden, oder der, falls die 
zertifizierte Grüner-Deal-Anleihe 
Gegenstand eines 
Taxonomiekonformitätsplan gemäß 
Artikel 6 Absatz 1 ist, alle sechs Monate 
erstellt wird, bis sich die Verwendung der 
Erlöse gemäß Artikel 4 auf 
Wirtschaftstätigkeiten bezieht, die die 
Taxonomieanforderungen vollständig 
erfüllen, von einem externen Bewerter 
nach der Emission überprüfen.

Änderungsantrag 38

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Emittenten europäischer grüner 
Anleihen erstellen nach vollständiger 
Verwendung der Erlöse dieser Anleihen 
mindestens einmal während der Laufzeit 
einer solchen Anleihe einen Bericht 
darüber, welche Umweltauswirkungen mit 
der Verwendung der Erlöse erzielt wurden, 
und nutzen hierfür das Muster in 
Anhang III.

(1) Emittenten zertifizierter Grüner-
Deal-Anleihen erstellen nach vollständiger 
Verwendung der Erlöse dieser Anleihen 
mindestens zweimal während der Laufzeit 
und bei Fälligkeit einer solchen Anleihe 
einen Bericht darüber, welche 
Umweltauswirkungen mit der Verwendung 
der Erlöse erzielt wurden, und nutzen 
hierfür das Muster in Anhang III. 
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Änderungsantrag 39

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 37 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

e) ein Angebot europäischer grüner 
Anleihen für höchstens zehn 
aufeinanderfolgende Arbeitstage 
auszusetzen, wenn ein hinreichend 
begründeter Verdacht besteht, dass gegen 
die Artikel 8 bis 13 verstoßen wurde;

e) ein Angebot zertifizierter Grüner-
Deal-Anleihen so lange wie nötig 
auszusetzen, wenn ein hinreichend 
begründeter Verdacht besteht, dass gegen 
die Artikel 7a bis 13 verstoßen wurde;

Änderungsantrag 40

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 37 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

f) Werbung zu untersagen oder 
auszusetzen oder zu verlangen, dass 
Emittenten europäischer grüner Anleihen 
oder die betreffenden Finanzintermediäre 
Werbung unterlassen oder für höchstens 
zehn aufeinanderfolgende Arbeitstage 
aussetzen, wenn ein hinreichend 
begründeter Verdacht besteht, dass gegen 
die Artikel 8 bis 13 verstoßen wurde;

f) Werbung zu untersagen oder 
auszusetzen oder zu verlangen, dass 
Emittenten zertifizierter Grüner-Deal-
Anleihen oder die betreffenden 
Finanzintermediäre Werbung unterlassen 
oder so lange wie nötig aussetzen, wenn 
ein hinreichend begründeter Verdacht 
besteht, dass gegen die Artikel 7a bis 13 
verstoßen wurde;

Änderungsantrag 41

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 37 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe f a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

fa) das Angebot von als ökologisch 
nachhaltig vermarkteten Anleihen, 
einschließlich zertifizierter Grüner-Deal-
Anleihen, in allen Situationen zu 
verbieten, in denen gegen die Artikel 7a 
bis 13 verstoßen wurde;
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Änderungsantrag 42

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 37 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe f b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

fb) Werbung zu untersagen oder zu 
verlangen, dass Emittenten von als 
ökologisch nachhaltig vermarkteten 
Anleihen, einschließlich zertifizierter 
Grüner-Deal-Anleihen, oder die 
betreffenden Finanzintermediäre 
Werbung in allen Situationen einstellen, 
in denen gegen die Artikel 7a bis 13 
verstoßen wurde;

Änderungsantrag 43

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 41 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) bei Verstößen gegen die Artikel 8 
bis 13;

a) bei Verstößen gegen die Artikel 4 
bis 13, einschließlich des Versäumnisses, 
nachzuweisen, dass 
Wirtschaftstätigkeiten, die einem 
Taxonomiekonformitätsplan unterliegen, 
nach ihrem Abschluss den 
Taxonomieanforderungen entsprechen;

Änderungsantrag 44

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 63 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 63a
Überprüfung

Bis zum … [drei Jahre nach dem Datum 
des Inkrafttretens dieser Verordnung] 
und anschließend alle drei Jahre legt die 
Kommission dem Europäischen 
Parlament und dem Rat auf der 
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Grundlage der Beiträge der Plattform für 
ein nachhaltiges Finanzwesen einen 
Bericht über die Anwendung dieser 
Verordnung vor.
In diesem Bericht wird insbesondere 
Folgendes bewertet:
a) die Annahme des Standards für 
zertifizierte Grüner-Deal-Anleihen und 
der entsprechende Marktanteil dieser 
Anleihen sowohl in der Union als auch 
weltweit,
b) die Auswirkungen dieser 
Verordnung auf den Übergang zu einer 
nachhaltigen Wirtschaft,
c) die Auswirkungen der Standards 
für zertifizierte Grüner-Deal-Anleihen auf 
die Schließung der jährlichen Lücke 
zusätzlicher Investitionen, die zur 
Erreichung der in der Verordnung (EU) 
2021/1119 des Europäischen Parlaments 
und des Rates1a festgelegten Klimaziele 
der Union erforderlich sind, sowie auf die 
Umlenkung privater Kapitalströme hin zu 
nachhaltigen Investitionen,
d) das Funktionieren des Marktes für 
externe Bewerter unter Angabe der 
Marktkonzentration und die 
Unparteilichkeit der externen Bewerter,
e) die Angemessenheit der 
Finanzierung der ESMA durch 
Anerkennungs-, Billigungs- und 
Aufsichtsgebühren,
f) die Angemessenheit der in Titel III 
Kapitel IV vorgesehenen 
Drittlandsregelungen,
g) die Glaubwürdigkeit von 
Umweltaussagen auf dem Markt für 
nachhaltige Anleihen.
In dem Bericht, der nach der Ausweitung 
des Geltungsbereichs der Verordnung 
(EU) 2020/852 auf andere 
Nachhaltigkeitsziele gemäß Artikel 26 
Absatz 2 dieser Verordnung erstellt wird, 
wird auch die Möglichkeit geprüft, die 
Standards für zertifizierte Grüner-Deal-
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Anleihen auf diese anderen 
Nachhaltigkeitsziele auszuweiten.
Den Berichten der Kommission können 
bei Bedarf Legislativvorschläge zur 
Änderung dieser Verordnung beigefügt 
werden. 
__________________
1a Verordnung (EU) 2021/1119 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. Juni 2021 zur Schaffung des 
Rahmens für die Verwirklichung der 
Klimaneutralität und zur Änderung der 
Verordnungen (EG) Nr. 401/2009 und 
(EU) 2018/1999 („Europäisches 
Klimagesetz“) (ABl. L 243 vom 9.7.2021, 
S. 1).

Änderungsantrag 45

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang 1 – Nummer 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Umweltstrategie und -begründung (3) Strategie und Begründung im 
Zusammenhang mit den Risiken für die 
Umwelt, die Nachhaltigkeit und die 
Menschenrechte sowie dem 
verantwortungsvollen Handeln im 
Steuerbereich
– [Offenlegung der allgemeinen 
Umweltstrategie gemäß Artikel 7b 
Absatz 1 unter Verwendung der in 
Artikel 7b Absatz 2 genannten 
technischen Regulierungsstandards]
– [Nachweis der Berücksichtigung 
von Nachhaltigkeitsrisiken und der 
Achtung der wichtigsten internationalen 
Übereinkommen und 
Rahmenvereinbarungen zu den 
Arbeitnehmer- und Menschenrechten im 
Entscheidungsprozess gemäß Artikel 7b 
Absatz 3]

– [Angaben dazu, wie sich die 
Anleihe in die allgemeine Umweltstrategie 

– [Angaben dazu, wie und in 
welchem Umfang sich die Anleihe in die 
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des Emittenten einfügt] allgemeine Umweltstrategie des Emittenten 
einfügt und wie und in welchem Umfang 
die Emission der zertifizierten Grüner-
Deal-Anleihe den Anteil der Investitions- 
und Betriebsausgaben des Emittenten im 
Zusammenhang mit 
Wirtschaftstätigkeiten, die gemäß der 
Verordnung (EU) 2020/852 als 
ökologisch nachhaltig eingestuft werden, 
sowie den Anteil seines Umsatzes aus 
diesen Tätigkeiten erhöhen soll]

[Mit der Anleihe verfolgte Umweltziele 
nach Artikel 9 der Verordnung 2020/852]

[Mit der Anleihe verfolgte Umweltziele 
nach Artikel 9 der Verordnung (EU) 
2020/852] 

Änderungsantrag 46

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang 1 – Nummer 4.3 – Absatz 2 – Spiegelstrich 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– Bei Projekten, die Gegenstand 
eines Taxonomiekonformitätsplans sind: 
detaillierte Aufstellung der Maßnahmen 
und Ausgaben, die für die Umwandlung 
dieser Wirtschaftstätigkeit erforderlich 
sind, damit diese die 
Taxonomieanforderungen innerhalb 
eines bestimmten Zeitraums von 
höchstens fünf – oder in begründeten 
Fällen bis zu zehn – Jahren erfüllt 

Änderungsantrag 47

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang 2 – Nummer 3 – Buchstabe A – Spiegelstrich 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– Bei Vermögenswerten, die 
Gegenstand eines Taxonomie-
Konformitätsplans sind: Fortschritte bei 
der Durchführung des Plans im 
Berichtszeitraum und Datum der 

– Bei Vermögenswerten, die 
Gegenstand eines Taxonomie-
Konformitätsplans sind: Fortschritte bei 
der Durchführung des Plans im 
Berichtszeitraum sowie der verbleibenden 
Maßnahmen und Datum ihrer 
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voraussichtlichen Fertigstellung voraussichtlichen Fertigstellung

Änderungsantrag 48

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang 3 – Nummer 2 – Spiegelstrich 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– [Angaben dazu, wie sich die 
Anleihe in die im Factsheet dargelegte 
allgemeine Umweltstrategie des Emittenten 
einfügt]

– [Angaben dazu, wie sich die 
Anleihe in die im Factsheet dargelegte 
allgemeine Umweltstrategie des Emittenten 
einfügt, insbesondere
a) in welchem Umfang die 
zertifizierte Grüner-Deal-Anleihe den 
Anteil der Investitions- und 
Betriebsausgaben des Emittenten im 
Zusammenhang mit 
Wirtschaftstätigkeiten, die gemäß der 
Verordnung (EU) 2020/852 als 
ökologisch nachhaltig eingestuft werden, 
sowie den Anteil seines Umsatzes aus 
diesen Tätigkeiten erhöht hat
b) in welchem Umfang die Emission 
der zertifizierten Grüner-Deal-Anleihe zur 
Verwirklichung der Umweltziele des 
Emittenten auf Unternehmensebene 
beigetragen hat, vor allem zu den 
Fünfjahreszielen zur Verringerung der 
Treibhausgasemissionen des Emittenten 
in den Bereichen 1, 2 und 3, die dazu 
dienen, sein Geschäftsmodell mit dem Ziel 
in Übereinstimmung zu bringen, die 
globale Erwärmung auf 1,5 °C über dem 
vorindustriellen Niveau zu begrenzen] 

Änderungsantrag 49

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang 3 – Nummer 3 – Spiegelstrich 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– Bei Vermögenswerten, die 
Gegenstand eines 



RR\1256525DE.docx 157/161 PE700.638v02-00

DE

Taxonomiekonformitätsplans sind: 
Bestätigung der Übereinstimmung mit 
den Taxonomieanforderungen nach 
Abschluss
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Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, 
Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero 
Heinäluoma, Michiel Hoogeveen, Danuta Maria Hübner, Stasys 
Jakeliūnas, France Jamet, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ioannis Lagos, 
Aurore Lalucq, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Costas Mavrides, 
Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk 
Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Piernicola Pedicini, Lídia 
Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoş Pîslaru, 
Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Dorien Rookmaker, Alfred 
Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, 
Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, 
Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Stellvertreter

Bas Eickhout, Christophe Hansen, Georgios Kyrtsos, Andżelika Anna 
Możdżanowska

Datum der Einreichung 20.5.2022
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